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Allgemeine Vertragsinformationen und Erklärungen des Antragstellers
gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungs-
verträgen (VVG-InfoV)

1. 	 Identität des Versicherers, der VHV Allgemeine Versicherung AG

Rechtsform 	 Aktiengesellschaft
Registergericht 	 Amtsgericht Hannover
Registernummer 	 HRB 57331
USt-IdNr. 	 DE 815 099 837
Versicherungsteuernummer 	 809/V90809002150
Postanschrift 	 30138 Hannover
Hausanschrift und Sitz der Gesellschaft 	 VHV-Platz 1, 30177 Hannover (ladungsfähige Anschrift)
Vorsitzender des Aufsichtsrates 	 Thomas Voigt
Vorstand 	 Dr. Sebastian Reddemann (Sprecher), Ulf Bretz, Dr. Thomas Diekmann,
	 Sina Rintelmann, Dr. Angelo O. Rohlfs

2. 	 Identität der bestandsführenden, vertragsverwaltenden Stelle, der S.L.P. Vertriebsservice AG, Gesellschaft für Versiche-
rungsvermittlung, Marketing und Vertriebslogistik

Rechtsform 	 Aktiengesellschaft
Registergericht 	 Amtsgericht Chemnitz
Registernummer 	 HRB 31176
Hausanschrift und Sitz der Gesellschaft 	 Erfenschlager Str. 17 - 19, 09125 Chemnitz (ladungsfähige Anschrift)
Vorsitzender des Aufsichtsrates 	 Christian Sünderwald
Vorstand 	 Sven Schleicher

3. 	 Kundenbeziehung

Sie sind Kunde des Versicherungsmaklers oder -vertreters, der diesen Antrag vermittelt hat. Er ist Ihr erster Ansprechpartner in allen, das 
Versicherungsverhältnis betreffenden Fragen. Des Weiteren werden Sie Kunde der S.L.P. Vertriebsservice AG, die als vertragsführende 
Stelle die komplette Vertragsverwaltung und -durchführung, u. a. einschließlich des Beitragseinzuges, vornimmt und an die Sie sich 
ebenfalls wenden können. Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist der Versicherer, bei dem Sie versichert sind und der im Schadenfall 
die Leistung erbringt.

4. 	 Bevollmächtigungen der S.L.P. Vertriebsservice AG

Die S.L.P. Vertriebsservice AG ist vom Risikoträger bzw. Versicherer, der VHV Allgemeine Versicherung AG, beauftragt und bevollmäch-
tigt, für ihn Anträge auf Versicherung entgegenzunehmen, zu prüfen, die Annahme oder Ablehnung dessen im Namen des Versicherers 
zu erklären, ggf. die Annahme mit einem Versicherungsschein zu dokumentieren, die fälligen Versicherungsbeiträge einschließlich Versi-
cherungsteuer zu erheben und zu inkassieren, bei nicht fristgerechter Zahlung der Erst- oder Folgebeiträge das Mahnwesen gemäß § 37 
und § 38 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zu betreiben sowie das Versicherungsverhältnis im Namen des Versicherers zu kündigen. 
Bei der S.L.P. Vertriebsservice AG eingegangene Versicherungsbeiträge gelten mit befreiender Wirkung für den Versicherungsnehmer 
bzw. Beitragszahler als dem Versicherer zugegangen.

Für den Fall der Beendigung der bisherigen Risikoträgerschaft erteilt der Antragsteller bzw. Versicherungsnehmer der S.L.P. Vertriebsser-
vice AG den Auftrag und die Vollmacht, den Träger des Versicherungsschutzes zu wechseln. Hierüber muss sie den Versicherungsneh-
mer mindestens 3 Monate vor dem Stichtag des beabsichtigten Risikoträgerwechsels schriftlich informieren. Der der S.L.P. Vertriebsser-
vice AG erteilte Auftrag und die Bevollmächtigung zur Eingehung eines neuen Versicherungsverhältnisses kann vom Kunden widerrufen 
werden bis zum Abschluss des Tages, der dem vorausgeht, an dem der neue Risikoträger den Versicherungsschutz bietet. Der S.L.P. 
Vertriebsservice AG wird von dem Kunden bzw. Versicherungsnehmer die Mehrfachvertretung für die Zeichnung des Versicherungs-
schutzes bei dem neuen Risikoträger gestattet.

5. 	 Zahlungsempfänger für Versicherungsbeiträge und Zahlungsempfänger Gebühren und Zuschläge

Versicherungsbeiträge (einschließlich Versicherungsteuer) werden stets namens und für Rechnung der VHV Allgemeine Versicherung AG 
erhoben. Gebühren und Zuschläge werden in eigenem Namen und für Rechnung der S.L.P. Vertriebsservice AG erhoben. 
Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei. Etwaige erhobene Zuschläge und Gebühren unterliegen ebenfalls nicht der Umsatzsteuer, 
da sie als Entgelt für Nebenleistungen einer Vermittlungstätigkeit gelten bzw. nicht steuerbar sind.

Bei Fragen zum Umfang des Versicherungsschutzes oder zur Meldung von Schäden wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler 
oder an die S.L.P. Vertriebsservice AG, Erfenschlager Str. 17 - 19, 09125 Chemnitz, Telefon (0371) 3 82 80 487, Telefax (0371) 3 82 
80 13, E-Mail: info@slp-kundencenter.de.

6. 	 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die VHV Allgemeine Versicherung AG betreibt das Versicherungsgeschäft in den folgenden Versicherungssparten:
– Kraftfahrtversicherung,
– Allgemeine Haftpflichtversicherung,
– Sachversicherung inkl. Technische Versicherung
– Unfallversicherung
– Kautionsversicherung.

Die S.L.P. Vertriebsservice AG ist  vom Versicherer, der VHV Allgemeine Versicherung AG, beauftragt und bevollmächtigt, bezüglich der 
von ihr vermittelten Versicherungen Versicherungsdokumente auszufertigen bzw. solche an Sie weiterzuleiten, die vereinbarten Beiträge 
für den Versicherer, die VHV Allgemeine Versicherung AG, einzuziehen sowie Schadenmeldungen entgegenzunehmen.
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7. 	 Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen

Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und dem Versicherer gelten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen und die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sowie die für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besonderen Bedingungen, Zusatzbedin-
gungen, Tarifbestimmungen und Sondervereinbarungen.

8. 	 Besonderheiten des SLP-online-Tarifs „E-Dok“

Wenn dem beantragten Versicherungsschutz der sogenannte SLP-online-Tarif „E-Dok“ zugrunde liegt, gilt folgendes:

Dieser Tarif sieht vor, dass der Versicherungsschein an Sie als Antragsteller ausschließlich per E-Mail übersandt wird und zwar an die 
E-Mail-Adresse, die Sie im Rahmen der Beantragung angegeben haben. Des Weiteren sieht der Tarif vor, dass auch alle sonstigen Doku-
mente und jede sonstige Korrespondenz ausschließlich per E-Mail erfolgt. Sie erklären sich damit ausdrücklich einverstanden.

Ebenso sind Sie ausdrücklich damit einverstanden, dass die E-Mail ohne besondere Verschlüsselung (Passwortschutz o. ä.) versandt 
wird.

Sie können zu jedem späteren Zeitpunkt die Übersendung von Dokumenten zu Ihrem Versicherungsvertrag bzw. die Führung der Korre-
spondenz dazu auf dem Postweg verlangen (E-Mail-Widerruf). Sie sind ausdrücklich damit einverstanden, dass dann zur nächsten Bei-
tragsfälligkeit ein Wechsel in den dafür vorgesehenen Tarif erfolgt und ein erhöhter Versicherungsbeitrag fällig wird. Dies gilt sinngemäß 
auch dann, wenn Sie es versäumen, der S.L.P. Vertriebsservice AG rechtzeitig eine etwaig neue E-Mail-Adresse mitzuteilen und eine 
Zustellung von E-Mails bzw. Dokumenten an Sie so nicht mehr möglich ist.

Sie können den E-Mail-Widerruf oder die Mitteilung einer neuen E-Mail-Adresse an info@slp-kundencenter.de (oder telefonisch unter 
(0371) 3 82 80 487 oder per Fax unter (0371) 3 82 80 13) senden.

9.	 Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistungen des Versicherers entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Ver-
sicherungsschein und den zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen.

10. 	Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeitraum für 
den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein bzw. Beitragsrechnung ausgewiesen.

11. 	Zusätzliche Kosten

Bei Beitragsrückständen werden Mahnkosten berechnet; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren werden die Bankgebühren, die uns von 
Ihrem Geldinstitut in Rechnung gestellt werden, Ihnen weiterberechnet. Sofern eine Adress-Ermittlung durchgeführt werden muss, weil 
Sie uns die Änderung Ihrer Anschrift nicht bzw. nicht rechtzeitig mitgeteilt haben, werden die im Zusammenhang mit der Adress-Ermitt-
lung entstandenen Kosten Ihnen in Rechnung gestellt.

Weitere Gebühren oder Kosten, z.B. für die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommu-
nikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer 
angegeben.

12. 	Beitragszahlung

Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zahlungsweise können Sie Ihrem 
Versicherungsschein bzw. der Beitragsrechnung entnehmen.

13. Gültigkeitsdauer des Angebots

Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und 
Verbraucherinformationen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

14. Zustandekommen des Vertrages

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und die seitens der S.L.P. Vertriebsservice AG, namens und im Auftrag des 
Versicherers inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht inner-
halb von 14 Tagen widerrufen. 

Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweisen 
auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt, es sei denn, Sie haben die verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherungsschutz kann (weil z.B. noch Einzel-
heiten der Vertragsgestaltung zu klären sind) auch auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst 
ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage 
des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet.

Wichtiger Hinweis:
Sofern eine zeitgemäße Deckungslücke vom Ablauf des bisherigen Vertrages (24 Uhr bzw. 0.00 Uhr) und des Beginns die-
ses Versicherungsvertrages (12 Uhr mittags) besteht, gewährt der Versicherer für diesen Zeitraum den vertragsgemäßen 
Versicherungsschutz.
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15. Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 – Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
–	der Versicherungsschein,
–	die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wie-

derum ein-schließlich der Tarifbestimmungen,
–	diese Belehrung,
–	das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, dies allerdings nur, wenn Sie Ihre Vertragserklärung als Verbraucher abgegeben 

haben,
–	und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

S.L.P. Vertriebsservice AG, Erfenschlager Straße 17 - 19, 09125 Chemnitz
Telefax (0371) 3 82 80 13, E-Mail: info@slp-kundencenter.de.

16. Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer erstattet Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; 
dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage, 	 x	 1/30 des Monatsbeitrags bzw.
an denen Versicherungsschutz 		  1/90 des Vierteljahresbeitrags bzw.
bestanden hat		  1/180 des Halbjahresbeitrags bzw.

		   	 1/360 des Jahresbeitrags

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewäh-
ren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2 – Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen 
aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1. 	 die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch 
das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

2. 	 die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer 
und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsbe-
rechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen er-folgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. 	 die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

4. 	 die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des 
Versicherers;

5. 	 den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszu-
weisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer 
Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises er-
möglichen;

6.
a) 	 gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere Steuern, 

Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
b) 	 alle Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung 

gestellt werden;

7. 	 Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge;

8. 	 die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Ange-
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bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
9. 	 Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes 

sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

10. 	das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen 
und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu er-klären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich 
Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

11.
a) 	 Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) 	 Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

12. 	Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Ver-
tragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

13. 	das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht;

14. 	die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, so-
wie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrags zu führen;

15.	einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hin-zuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechts-weg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

16.	Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

17. Laufzeit des Vertrages

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahrs verlängert sich der jewei-
lige Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten ergeben sich aus dem 
Antrag oder dem Versicherungsschein.

18. Beendigung des Vertrages

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder der S.L.P. 
Vertriebsservice AG spätestens drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr und bei Verträgen, die von vornherein einen festen Endtermin vorsehen, endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen:
– für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall,
– für den Versicherer bei Nichtzahlung des Folgebeitrages,
– für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.

Einzelheiten können Sie den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben 
hiervon unberührt.

19. Anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen den Versicherer ist Hannover. Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht 
klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen, Ihr gewöhn-
licher Wohnsitz liegt. 

Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorgenannter Regelung die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers.

20. Anzuwendende Sprache

Die Vertragsbedingungen und Informationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt; während der Laufzeit dieses Vertrages wird mit 
Ihnen in deutscher Sprache kommuniziert.

21. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in verbraucherähnlicher Lage 
befindet, gilt:

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.

Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V.
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Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Telefon: 0800 3696000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen und erkennt die Entscheidungen des Ombudsmanns bis zu einem Streitwert von 
10.000 EUR als verbindlich an. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt.

Wenn Sie diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch 
online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versiche-
rungsombudsmann weitergeleitet.

22. Aufsichtsbehörde

Wenn Sie als Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den Versicherer nicht zufrieden sind oder Meinungsverschiedenheiten bei 
der Vertragsabwicklung auftreten, können Sie sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer 
unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon: 0800 2 100 500
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

23. Hinweis für bestehende Verträge

Wenn der Vertrag vor dem 18. November 2005 abgeschlossen wurde, gilt die Mitgliedschaft in der VHV Vereinigte Hannoversche Versi-
cherung a.G. fort.
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über die Folgen  
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht
Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, sehr geehrter Versicherungsnehmer,
damit der Versicherer Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kann, ist es notwendig, dass Sie die gestellten Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. An-
gaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der S.L.P. 
Vertriebsservice AG, Erfenschlager Str. 17 - 19, 09125 Chemnitz im Auftrag des Versicherers, VHV Allgemeine Versicherung AG, schrift-
lich nachzuholen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform 
gefragt wurde, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn der Versicherer bzw. die S.L.P. Vertriebsservice AG im Namen des 
Versicherers nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragt, sind Sie auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. 	 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, 
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat der Versicherer kein Rück-
trittsrecht, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt der Versicherer bzw. die S.L.P. Vertriebsservice AG im Namen 
des Versicherers den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleibt der Versicherer dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem 
Rücktritt steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

2. 	 Kündigung

Kann der Versicherer nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuld-
los verletzt haben, kann der Versicherer bzw. die S.L.P. Vertriebsservice AG im Namen des Versicherers den Vertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

3. 	 Vertragsänderung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers über die Ver-
tragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht wird Sie der Versicherer in seiner Mitteilung hinweisen.

4. 	 Ausübung der Rechte des Versicherers

Der Versicherer kann seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Bei der Ausübung der Rechte des Versicherers hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt. Zur Begründung können durch den Versicherer nachträglich weitere Umstände angeben werden, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Der Versicherer kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. Die Rechte des Versicherers 
zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben.

5. 	 Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung der Rechte des Versicherers die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.



Tarifvarianten
Familie / Single / 55+	 o	 o
150 € Selbstbehalt (SB) bei Sachschäden	 o	 o

Versicherungssummen*
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 	 10 Mio. €	 20 Mio. €
keine Jahres-Höchstschadengrenze (Maximierung) 	 l	 l
Vorsorgeversicherung bis zur vollen Versicherungssumme 	 l	 l

Mitversicherte Personen**
Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner	 l	 l
nicht ehelicher Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft 	 l	 l
minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) 	 l	 l
minderjährige Personen in vorübergehend häuslicher Gemeinschaft 
(z.B. Enkel, Au-Pair)	 l	 l
Personen in dauerhafter häuslicher Gemeinschaft	 l	 l
Kinder während Berufspraktika, Work & Travel, Wartezeit Ausbildungs-/Studienplatz, 
Grundwehr-/Bundesfreiwilligendienst, freiwilligen sozialen/ökologischen Jahr	 l	 l
geistig/körperlich behinderte Kinder in häuslicher Gemeinschaft	 l	 l
Kinder bis Beendigung der Erstausbildung (Lehre und/oder Studium)	 l	 l
9	inkl. unmittelbar angeschlossenem Masterstudiengang	 l	 l
9	inkl. unmittelbar angeschlossener Zweitausbildung	 –	 l	
Eltern/Großeltern des VN bzw. Partners in häuslicher Gemeinschaft	 l	 l
9	auch wenn diese in einem Altenpflegeheim oder betreutem Wohnen wohnen	 l	 l
Ansprüche Dritter aus Schäden der Versicherten untereinander 
(z.B. Regreßansprüche)	 l	 l
gegenseitige Ansprüche mitversicherter Personen untereinander 
für Personenschäden	 l	 l
im Haushalt tätige Personen	 l	 l 
freiwillig hilfeleistende Personen in Notfällen	 l	 l
erweiterte Nachversicherung (Ausscheiden von mitversicherten Personen) 	 mind. 6 Monate	 mind. 6 Monate

Haushalt und Familie/mitversicherte Tätigkeiten
kein Einwand wegen Deliktunfähigkeit bei allen mitversicherten Kindern/Personen bis	 10 Mio. €	 20 Mio. €
9	gilt auch für beschränkt Deliktfähige	 l	 l 
kein Einwand wegen fehlender Haftung bei Gefälligkeitsschäden	 l	 l
Betriebspraktika, Ferienjob, fachpraktischer Unterricht („Laborarbeiten“)	 l	 l 
Sachschäden bei Arbeitskollegen bis	 l	 l
Sachschäden bei Arbeitgeber bis	 5.000 € / 300 € SB	 5.000 € / 150 € SB
Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern/Babysitter (unentgeltlich)	 l	 l
Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern/Babysitter (entgeltlich)	 l	 l
Tätigkeit als Betreuer/Vormund	 l	 l
ehrenamtliche Tätigkeit	 l	 l
Ausübung bestimmter nebenberuflicher Tätigkeiten*** bis (Jahresumsatz)	 6.000 €	 10.000 €
Diskriminierungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)	 l	 l
Persönlichkeits- und Namensrechtverletzung	 –	 l
Forderungs-Ausfalldeckung (Mindestschadenhöhe 1.500 €)	 l	 l
Ausfalldeckung Plus 	 gegen Zuschlag	 gegen Zuschlag
9	inkl. Schadenersatz-Rechtsschutz und Verzicht auf Mindestschadenhöhe

Schäden an gemieteten oder geliehenen Sachen
Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden	 10 Mio. €	 10 Mio. €
Mietsachschäden an Gebäuden und Grundstücken	 10 Mio. €	 10 Mio. €
Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Räumen bis	 10 Mio. €	 10 Mio. €
Schlüsselverlust (fremde, private Haus- und Wohnungsschlüssel) bis	 30.000 € / 150 € SB	 20 Mio. €
9	gilt auch für Kfz-, Hotelzimmer-, Ehrenamts- bzw. Vereinsschlüssel	 l	 l 
9	gilt auch für Schlüssel von Tresoren bzw. Schränken	 –	 l
Schlüsselverlust (private, eigene (WEG-)Schlüssel) bis	 30.000 € / 150 € SB	 20 Mio. €
Schlüsselverlust (beruflich genutzte Schlüssel) bis	 30.000 € / 150 € SB	 20 Mio. €
9	gilt auch für überlassene Schlüssel von Dritten	 l	 l
Beschädigung, Verlust von gemieteten und geliehenen Sachen bis	 5.000 € / 300 € SB	 20 Mio. €

Immobilien/Vermietung/Regenerative Energieanlagen
Inhaber von Wohnungen (auch Ferienwohnungen)	 in Europa	 in Europa
Inhaber eines Einfamilienhaus (auch Doppelhaushälfte, Reihenhaus)	 in Europa	 in Europa
9	auch gültig für 2 Einfamilienhäuser, sofern selbst genutzt 	 in Europa 	 in Europa
Inhaber eines Zweifamilienhaus	 in Europa	 in Europa
Baumaßnahmen bis zur Bausumme von	 100.000 €	 200.000 €
An- und Umbaumaßnahmen am selbstbewohnten Einfamilienhaus	 l	 l
9	einschließlich Bauhelfer-Haftpflichtversicherung	 l	 l
Inhaber eines Mehrfamilienhauses (max. 3 WE, davon 1 selbstgenutzt)	 in Europa	 in Europa
Inhaber eines Mehrfamilienhauses (max. 4 WE, davon 1 selbstgenutzt)	 –	 l
Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers	 l	 l

PRIMA PLUS 2018PRIMA PLUS 2018PRIMA 2018PRIMA 2018

PH
V-
V-
01
01
21
Leistungsüberblick des
SLP-Haftpflichtschutz

Stand: 01.01.2021
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Vertrieb:



keine Einschränkung bei teilweiser gewerblicher Nutzung (z.B. Büro)	 l	 l
Inhaber eines Wochenend-/Ferienhaus	 in Europa	 in Europa
Gewässerschadenhaftpflicht für Öltanks (gilt auch für Flüssiggastanks)	 bis 10.000 Liter	 unbegrenzt
Allmählichkeitsschäden	 l	 l
Kleingebinde (Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen) bis	 150 L/1.500 kg 	 200 L/2.000 kg
öffentlich-rechtlichen Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG)	 l	 l 
fest installierter Wohnwagen	 in Europa	 in Europa
unbebautes Grundstück bis	 10.000 qm	 10.000 qm
9	inkl. Verpachtung auch zu land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken	 l	 l
Vermietung einzelner Wohnräume	 in Europa	 in Europa
9	inkl. Vermietung an Feriengäste	 in Europa	 in Europa
Vermietung einer Einliegerwohnung	 in Europa	 in Europa
Vermietung von Garagen/Stellplätzen	 in Europa	 in Europa
Vermietung von Eigentums- oder Ferienwohnungen	 im Inland	 in Europa
Vermietung eines Ferienhauses	 im Inland	 in Europa
Verkehrssicherungspflicht für regenerative Energieanlagen
(z.B. Photovoltaik-, Geothermie-, Kleinwind- oder Wasserkraftanlagen)	 l	 l
9	inkl. Schäden aufgrund Einspeisung in ein fremdes Stromnetz	 l	 l

Freizeit und Sport
Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung weltweit bis	 10 Mio. €	 20 Mio. €
Ausübung von Sport (z.B. Skifahren, Fußball oder Tennis spielen)	 l	 l
Besitz und Gebrauch von Fahrrädern, Elektrofahrrädern, Pedelecs	 l	 l
9	inkl. aktiver Teilnahme als Privatperson an Radrennen	 l	 l
Besitz und Gebrauch von Waffen und Munition	 l	 l
Abbrennen von Feuerwerk	 l	 l	

Kfz, Luft- und Wasserfahrzeuge
Flugmodelle, Ballone und Drachen ohne Motor (bis 5 kg Fluggewicht)	 l	 l
Flugmodelle, Drohnen u.ä. mit Motor bis zu einem Fluggewicht von	 250 g	 2,5 kg
ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge	 l	 l
fremde Ruder- und Schlauchboote, Segelboote, Surfbretter	 l	 l
gelegentlicher Gebrauch fremder Wassersportfahrzeuge	 l	 l
eigene Ruder- und Schlauchboote, Surfbretter	 l	 l
eigene Segelboote bis 20 qm Segelfläche	 –	 l 
9	gilt auch für Segelschlitten, Eissegelschlitten und Strandsegler	 – 	 l
eigene Motorboote bis 15 PS Motorstärke	 – 	 l
Beschädigung fremder Kraftfahrzeuge beim Be- und Entladen bis	 3.000 € / 300 € SB	 5.000 € / 150 € SB
Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen	 –	 1.500 € / 150 € SB
Vermögensschäden durch Rabattrückstufung in der Kfz-Haftpflicht, 
Kasko u. durch SB	 –	 1.500 € / 150 € SB
Kinder-Kfz, Rollstühle, Aufsitzrasenmäher, etc. bis 20 km/h	 l	 l
Kfz und Anhänger auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen	 l	 l
sonstige Kfz bis 6 km/h, nicht versicherungspflichtige Anhänger	 l	 l
im europäischen Ausland gemietete Kraftfahrzeuge („Mallorca-Deckung“)	 l	 l 
Golfwagen (auf Golfplätzen)	 l	 l 

Tiere
Halten/Hüten von zahmen Haustieren (außer Hunde, Rinder, Pferde etc.)	 l	 l 
Halten/Hüten von exotischen Haustieren (z.B. Schlangen/Spinnen)	 auf Anfrage	 auf Anfrage
9	inkl. Einfangkosten bis	 –	 10.000 €
Hüten fremder Hunde und Pferde (nicht gewerbsmäßig)	 l	 l
Reiten fremder Pferde	 l	 l
Fahren fremder Fuhrwerke (zu privaten Zwecken)	 l	 l
Halten von Blinden-, Signal- bzw. Behindertenbegleithunden 	 l	 l

Ausland
vorübergehender Auslandsaufenthalt innerhalb Europas	 unbegrenzt	 unbegrenzt
vorübergehender Auslandsaufenthalt außerhalb Europas	 5 Jahre	 5 Jahre
Kaution bei Schäden im Ausland bis	 50.000 €	 200.000 €

sonstiges
Mitversicherung der Versehensklausel (Obliegenheitsverletzung)	 l	 l
Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit	 l	 l

Allgemeine Bedingungen
Leistungsverbesserungen gelten automatisch	 l	 l
Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen	 l	 l
Einhaltung der Mindeststandards des Arbeitskreises „Beratungsprozesse“	 l	 l

l = versichert, – = nicht versichert, SB = Selbstbehalt je Versicherungsfall, WE = Wohneinheiten, o = optional
Wenn in diesem Leistungsüberblick von Europa gesprochen wird, umfasst dies Europa im geografischen Sinn zuzüglich der außer- 
europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.
Soweit keine Begrenzung angegeben ist, gelten die Einschlüsse immer bis zur vollen Versicherungssumme.
*	 bei Personenschäden max. 8 Mio. € je geschädigte Person, die Summe erhöht sich im Tarif Prima Plus 2018 auf 10 Mio. € und im 		
	 Sorglospaket Prima Plus 2018 auf 15 Mio. €.
**	 bei der Tarifvariante Single ist nur der Versicherungsnehmer als Einzelperson versichert. 
***	Flohmarkt- und Basarverkauf, Änderungsschneiderei, Handarbeiten, Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzustellung, 		
	 Botendienste, Annahme von Sammelbestellungen, Markt- und Meinungsforschung, Daten- und Texterfassung, Übersetzungen, 		
	 Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskursen, Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, 	
	 Kunsthandwerk und die Betätigung als Alleinunterhalter.
Die Leistungsbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungs-
schutzes ergibt sich ausschließlich aus den im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten 
Versicherungsbedingungen.

9
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Sorglospaket PRIMA PLUS 2018PRIMA PLUS 2018PRIMA 2018PRIMA 2018

Optional und gegen Mehrbeitrag sind folgende Leistungen in dem jeweiligen Zusatzbaustein Sorglospaket enthalten:

	
	
	

Versicherungssummen*
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden	 15 Mio. €	 50 Mio. €

Mitversicherte Personen**
Kinder bis Beendigung einer unmittelbar angeschlossenen Zweitausbildung	 l	 l * * * * 	
	
Selbstbehalte
Verzicht auf alle Selbstbehalte (SB)	 –	 l	

Haushalt und Familie/mitversicherte Tätigkeiten
Ausübung bestimmter nebenberuflicher Tätigkeiten*** bis (Jahresumsatz) 	 6.000 €****	 12.000 €
kein Einwand wegen Deliktunfähigkeit bei allen mitversicherten Kindern und Personen	 15 Mio. €	 50 Mio. €
Sachschäden beim Arbeitgeber bis	 10.000 € / 150 € SB	 10.000 €
Opferschutz bis	 –	 50.000 €

Schäden an gemieteten oder geliehenen Sachen
Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden	 10 Mio. €****	 15 Mio. €
Mietsachschäden an Gebäuden und Grundstücken	 10 Mio. €****	 15 Mio. €
Schlüsselverlust (fremde, private Haus- und Wohnungsschlüssel) bis	 50.000 € / 150 € SB	 50 Mio. €
Schlüsselverlust (private, eigene (WEG-)Schlüssel) bis	 50.000 € / 150 € SB	 50 Mio. €
Schlüsselverlust (beruflich genutzte Schlüssel) bis	 50.000 € / 150 € SB	 50 Mio. €
Beschädigung, Verlust von gemieteten und geliehenen Sachen bis	 10.000 € / 150 € SB	 50 Mio. €

Kfz, Luft- und Wasserfahrzeuge
Beschädigung fremder Kraftfahrzeuge beim Be- und Entladen bis	 5.000 € / 150 € SB	 10.000 €
Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen bis	 –	 5.000 €
Vermögensschäden durch Rabattrückstufung in der Kfz-Haftpflicht, 
Kasko u. durch SB	 –	 3.000 €
Flugmodelle, Drohnen u.ä. mit Motor bis zu einem Fluggewicht von	 1 kg	 5 kg
eigene Segelboote bis zu einer Segelfläche von	 15 qm	 25 qm
eigene Motorboote bis zu einer Motorstärke von	 10 PS	 20 PS

Freizeit und Sport
Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung	 15 Mio. €	 50 Mio. €

Immobilien/Vermietung/Regenerative Energieanlagen
Baumaßnahmen bis zur Bausumme von	 200.000 €	 200.000 €****

Ausland
Kaution bei Schäden im Ausland bis	 100.000 €	 200.000 €****	
	
Sonstiges
Höchstleistungs-Garantie	 –	 l

Vorversicherungs-Garantie/Besitzstands-Garantie	 –	 l

Konditions- und Summen-Differenzdeckung	 l	 l

Neuwertentschädigung bis	 –	 2.000 €

l = versichert, – = nicht versichert, SB = Selbstbehalt je Versicherungsfall, VN = Versicherungsnehmer

Wenn in diesem Leistungsüberblick von Europa gesprochen wird, umfasst dies Europa im geografischen Sinn zuzüglich der außer- 
europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.

Soweit keine Begrenzung angegeben ist, gelten die Einschlüsse immer bis zur vollen Versicherungssumme.

* 	 bei Personenschäden max. 8 Mio. € je geschädigte Person, die Summe erhöht sich im Tarif Prima Plus 2018 auf 10 Mio. € und im 	
	 Sorglospaket Prima Plus 2018 auf 15 Mio. €.
** 	 bei der Tarifvariante Single ist nur der Versicherungsnehmer als Einzelperson versichert.
*** 	Flohmarkt- und Basarverkauf, Änderungsschneiderei, Handarbeiten, Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzustellung, 		
	 Botendienste, Annahme von Sammelbestellungen, Markt- und Meinungsforschung, Daten- und Texterfassung, Übersetzungen, 		
	 Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskursen, Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, 	
	 Kunsthandwerk und die Betätigung als Alleinunterhalter.
****	keine Veränderung der Leistung gegenüber dem gewählten Tarif Prima 2018 bzw. Prima Plus 2018

Die Leistungsbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungs-
schutzes ergibt sich ausschließlich aus den im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten 
Versicherungsbedingungen.

Versicherer:	 Vertrieb:
VHV Allgemeine Versicherung AG	 S.L.P. Vertriebsservice AG
VHV-Platz 1, 30177 Hannover	 Erfenschlager Str. 17 – 19, 09125 Chemnitz
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Präambel
Sie – als Versicherungsnehmer – und die VHV Allgemeine Versicherung AG, 

VHV-Platz 1, 30177 Hannover – als Versicherer –, sind Vertragspartner dieses Versicherungsvertrages.
Die vertraglich vereinbarten Leistungen für die versicherten Personen erbringt die VHV Allgemeine Versicherung AG. 

Die S.L.P. Vertriebsservice AG betreut die von ihr vermittelten Verträge und steht Ihnen für alle Fragen hinsichtlich 
des Versicherungsvertrages zur Seite.

Anzeigen und Willenserklärungen hinsichtlich Ihres Versicherungsvertrages richten Sie bitte ausschließlich an die
S.L.P. Vertriebsservice AG, Erfenschlager Straße 17 - 19, 09125 Chemnitz

Tel. (0371) 3 82 80 487 Telefax (0371) 3 82 80 13, E-Mail: info@slp-kundencenter.de

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung 
PRIMA 2018 (AVB PHV PRIMA 2018) 
Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

– Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen privaten Risiken (Privathaftpflichtrisiken)
– Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach Umweltschadengesetz (besondere Umweltrisiken).
– Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken.

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und zur Beitrags- 
angleichung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

– Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.
– Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung.
– Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge.

Teil A

Abschnitt A1
Privathaftpflichtrisiko
A1-1.		  Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten
		  (versichertes Risiko)
A1-2.		  Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 

Verhältnis zwischen den Versicherten 	
(Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-3.		  Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A1-4.		  Leistungen der Versicherung und 	

Vollmacht des Versicherers
A1-5.		  Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 	

Serienschaden, Selbstbeteiligung)
A1-6.		  Besondere Regelungen für einzelne private Risiken 

(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und be-
sondere Ausschlüsse)

A1-6.1.		 Familie und Haushalt
A1-6.2.		 Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit
A1-6.3.		 Haus- und Grundbesitz
A1-6.4.		 Allgemeines Umweltrisiko
A1-6.5.		 Abwässer und Allmählichkeitsschäden
A1-6.6.		 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)
A1-6.7.		 Sportausübung
A1-6.8.		 Waffen und Munition
A1-6.9.		 Tiere
A1-6.10.	 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-

fahrzeug-Anhänger
A1-6.11. 	 Gebrauch von Luftfahrzeugen
A1-6.12. 	 Gebrauch von Wasserfahrzeugen
A1-6.13. 	 Gebrauch von Modellfahrzeugen
A1-6.14. 	 Schäden im Ausland
A1-6.15. 	 Vermögensschäden
A1-6.16. 	 Übertragung elektronischer Daten
A1-6.17. 	 Ansprüche aus Benachteiligungen
A1-6.18. 	 Tagesmutter- / Tageseltern- / Babysittertätigkeit
A1-6.19. 	 Betriebspraktika / Ferienjobs / Fachpraktischer Unter-

richt / Haftpflichtansprüche von Arbeitskollegen und 
Arbeitgebern

A1-6.20. 	 Abhandenkommen von Schlüsseln
A1-6.21. 	 Leistung bei fehlender Haftung
A1-6.22. 	 Versehentliche Obliegenheitsverletzung
A1-6.23 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder 
		  Sachen
A1-6.24 	 Nebenberufliche Tätigkeiten
A1-6.25. 	 Be- und Entladeschäden
A1-7.		  Allgemeine Ausschlüsse
A1-7.1.		 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

A1-7.2.		 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 
Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

A1-7.3.		 Ansprüche der Versicherten untereinander
A1-7.4.		 Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungs-

nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen
A1-7.5.		 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, 
		  besonderer Verwahrungsvertrag
A1-7.6.		 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 

Arbeiten und sonstigen Leistungen
A1-7.7.		 Asbest
A1-7.8.		 Gentechnik
A1-7.9.		 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
A1-7.10. 	 Anfeindung, Schikane, Belästigung 	

und sonstige Diskriminierung
A1-7.11. 	 Übertragung von Krankheiten
A1-7.12. 	 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen
A1-7.13. 	 Strahlen
A1-7.14. 	 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
A1-7.15. 	 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung
A1-7.16. 	 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art
A1-8.		  Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 

und Erweiterungen)
A1-9.		  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
A1-10.		  Nachversicherungsschutz / Fortsetzung 	

der Privathaftpflichtversicherung nach 	
dem Tod des Versicherungsnehmers

Abschnitt A2
Besondere Umweltrisiken
A2-1.		  Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko)
A2-2.		  Gewässerschäden (Anlagenrisiko)
A2-3.		  Sanierung von Umweltschäden gemäß	

Umweltschadensgesetz (USchadG)

Abschnitt A3
Forderungsausfallrisiko
A3-1.		  Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
A3-2.		  Leistungsvoraussetzungen
A3-3.		  Umfang der Forderungsausfalldeckung
A3-4.		  Räumlicher Geltungsbereich
A3-5.		  Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
A(GB)-1.	 Abtretungsverbot
A(GB)-2.	 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-

kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)
A(GB)-3.	 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach 	

Beitragsangleichung
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Teil B Allgemeiner Teil

Abschnitt B1
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
B1-1.		  Beginn des Versicherungsschutzes
B1-2.		  Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-3.		  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-

späteter Zahlung oder Nichtzahlung
B1-4.		  Folgebeitrag
B1-5.		  Lastschriftverfahren
B1-6.		  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Abschnitt B2
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung
B2-1.		  Dauer und Ende des Vertrags
B2-2.		  Kündigung nach Versicherungsfall

Abschnitt B3
Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
B3-1.		  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
B3-2.		  Gefahrerhöhung (entfällt, da nicht relevant)
B3-3.		  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Abschnitt B4
Weitere Regelungen
B4-1.		  Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-2.		  Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-3.		  Vollmacht des Versicherungsvertreters
		  (entfällt, da nicht relevant)
B4-4.		  Verjährung
B4-5.		  Örtlich zuständiges Gericht
B4-6.		  Anzuwendendes Recht
B4-7.		  Embargobestimmung
B4-8.		  Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit

Präambel
Der Versicherer garantiert Ihnen, dass die dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AVB PHV) Sie in keinem Punkt schlechter stellen, als die vom Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlenen Musterbedingungen (Stand: 2016). Darüber hinaus garantiert er auch, dass die 
Leistungsinhalte dieser Versicherungsbedingungen die Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse (Stand 28.09.2015) voll 
erfüllen.

Leistungs-Update-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen
Werden die dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versi-
cherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die Inhalte der neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen 
Vertrag.
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Teil A

Abschnitt A1

Privathaftpflichtrisiko

A1-1. 	 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)

 		 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den 
Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes oder Amtes.

A1-2. 		 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und 
mitversicherte Personen)

A1-2.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

A1-2.1.1 	 des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers, 

 	 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

A1-2.1.2 	 des Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, solange die häusliche Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer besteht. Für die Kinder gelten die Ziff. A1-2.1.3 und A1-2.1.4.

	 Der Versicherungsnehmer und der versicherte Partner dürfen nicht mit anderen Personen verheiratet sein oder in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft leben. Sofern der Partner nicht beim Versicherungsnehmer behördlich gemeldet ist, besteht 
die Mitversicherung nur, wenn der Partner beim Versicherer namentlich benannt ist. 

A1-2.1.3 	 ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

A1-2.1.4 	 ihrer volljährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder), solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden 
(berufliche Erstausbildung Lehre und/oder Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen).

 	 Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen 
sozialen bzw. ökologischen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

 		 Nach Beendigung der Schul- bzw. beruflichen Erstausbildung bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, 
wenn in unmittelbarem Anschluss an diese Ausbildung eine Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintritt – auch wenn zur Über- 
brückung eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird.

 		 Unabhängig von den vorgenannten Bestimmungen, bleibt die Mitversicherung erhalten, solange die häusliche Gemeinschaft 
mit dem Versicherungsnehmer besteht.

 	 Das gilt auch für Kinder mit körperlicher, geistiger bzw. seelischer Behinderung.

A1-2.1.5 	 aller weiteren und nicht unter A1-2.1.1 bis A1-2.1.4 genannten Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben und dort behördlich gemeldet sind.

		 Kinder, Eltern bzw. Großeltern des Versicherungsnehmers und des versicherten Ehe- oder Lebenspartners sind auch dann 
versichert, wenn diese in einer Pflegeeinrichtung (z.B. Pflegeheim, betreutes Wohnen) leben.

A1-2.1.6 	 von sonstigen vorübergehend (maximal 2 Jahre) in den Familienverbund eingegliederten unverheirateten Personen (z.B. 
Au-pair, Austauschschüler) sowie von minderjährigen Übernachtungsgästen (z.B. Enkelkinder auf Besuch) im Haushalt des 
Versicherungsnehmers, soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht.

A1-2.1.7 	 folgender Personen gegenüber Dritten aus der genannten Tätigkeit:

a) 	 im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Personen,

b) 	 Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst 
versehen,

c)	 Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwillige Hilfe leisten. Ersetzt 
werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch die freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen entstanden sind.

 		 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

A1-2.2 	 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung A1-9, wenn das neue Risiko nur für eine 
mitversicherte Person entsteht.

A1-2.3 	 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die mitversicherten Personen.

A1-2.4 	 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenhei-
ten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verantwortlich.
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A1-2.5	 Versichert sind (abweichend von A1-7.3. und A1-7.4.):

a) 	 Haftpflichtansprüche der versicherten Personen untereinander wegen Personenschäden,

b) 	 Haftpflichtansprüche der gemäß A1-2.1.6 vorübergehend im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden Personen 
gegen den Versicherungsnehmer und alle sonstigen Mitversicherten,

c) 	 übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungs-
trägern, sonstigen Versicherungsunternehmen, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

A1-2.6 	 Sofern ein Single-Tarif vereinbart ist (siehe Risikobezeichnung im Versicherungsschein und seinen Nachträgen), gilt folgen-
des:

a) 	 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Einzelperson.

b) 	 Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß A1-2.1.1 bis A1-2.1.5 sowie A1-6.2 (bzgl. der betreuten Person) 
haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit.

c) 	 Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und 
Erweiterung von versicherten Risiken gemäß A1-8.

A1-3.	 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1 	 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetretenen Schadensereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

	 g e s e t z l i c h e r   H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n   p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s

	 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

 	 Schadensereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadensverursachung, die zum Schadensereignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

a)	 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung;

b)	 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

c)	 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges;

d)	 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

e)	 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

f)	 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

A1-3.3 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4. 	 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

A1-4.1 	 Der Versicherungsschutz umfasst

a)	 die Prüfung der Haftpflichtfrage,

b)	 die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und

c)	 die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

 	 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. An-
erkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 	 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 	 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 	 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten 
im Namen des Versicherungsnehmers.

A1-4.3 	 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
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gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmächtigt dieses Recht auszuüben. 

A1-5. 	 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

A1-5.1 	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A1-5.2 	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:

	 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres nicht auf das Ein- 
oder Mehrfache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

A1-5.3 	 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Serien-
schaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

a)	 auf derselben Ursache,

b)	 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

c)	 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

A1-5.4 	 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn 
die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbe-
teiligung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. 

 	 A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt.

 	 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung 
nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

A1-5.5 	 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 	 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7 	 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

 	 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 	 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Rest-
versicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt.

A1-5.8 	 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6. 	 Besondere Regelungen für einzelne private Risiken 
	 (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)

 	 A1-6. regelt den Versicherungsschutz für einzelne private Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken gel-
tenden besonderen Ausschlüsse.

 	 Soweit A1-6. keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in A1-6. geregelten Risiken alle anderen Vertrags-
bestimmungen Anwendung (z.B. A1-4. – Leistungen der Versicherung oder A1-7. – Allgemeine Ausschlüsse).

A1-6.1 	 Familie und Haushalt

 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

a) 	 als Familien- und Haushaltsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige);

b) 	 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen.

A1-6.2 	 Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit

a)	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Engagements (siehe auch A1-7.16).

b)	 Versichert ist insbesondere die Tätigkeit



16

–	 in der Kranken- und Altenpflege,

–	 der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit,

–	 in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden,

– 	 bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen,

– 	 als vormundschaftlich bestellter Betreuer bzw. Vormund – mit Ausnahme des beruflichen Betreuers gemäß § 1897 (6) BGB.

 	 Für die Dauer der Betreuung oder Vormundschaft ist im Umfang dieses Vertrages auch die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht der betreuten Person(-en) versichert.

c)	 Nicht versichert ist die Tätigkeit in:

–	 öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z.B. als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer 
für Kammern, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr,

–	 wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter wie z.B. als Betriebs- und Personalrat, Versicherte-
nältester, Vertrauensperson nach §§ 39 II Nr. 3 und 40 SGB IV.

A1-6.3. 	 Haus- und Grundbesitz

A1-6.3.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter)

a)	 einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnungen, 

 	 Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Be-
schädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil 
an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

b) 	 von maximal zwei Einfamilienhäusern oder eines Zwei- bzw. Mehrfamilienhauses inklusive dazugehörender Einlieger-
wohnung,

	 Der Versicherungsschutz gilt auch für ein nicht selbst bewohntes Einfamilienhaus, das
– 	 dem Versicherungsnehmer im Rahmen der vorgezogenen Vermögensübertragung grundbuchamtlich übertragen wur-

de und von den bisher in dem Gebäude lebenden Angehörigen weiter bewohnt wird,
– 	 der Versicherungsnehmer erworben hat und von diesem noch nicht bewohnt werden kann. Der Versicherungsschutz 

entfällt spätestens ein Jahr nach der Grundbucheintragung, wenn ein Bezug des Hauses bis dahin nicht erfolgt ist.
 	
c) 	 eines Wochenend-/Ferienhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung abgestelltem und fest installierten 

Wohnwagens,

d)	 eines nicht mehr gewerblich genutzten landwirtschaftlichen (Bauern-/Guts-)Hofes – mit Ausnahme landwirtschaftlicher 
Nutzflächen, 

 	 einschließlich der dazugehörigen Garagen, Gärten, Swimmingpools, (Schwimm-) Teiche, Biotope und Flüssiggastanks sowie 
eines Schreber-/Kleingartens inkl. Laube.

A1-6.3.2 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber unbebauter Grundstücke bis zu einer Ge-
samtfläche von 10.000 qm, auch wenn diese verpachtet werden.

A1-6.3.3 	 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die vorgenannten Immobilien in Europa gelegen sind (Definition Europa 
siehe A1-6.14.1) und Gebäude und Wohnungen vom Versicherungsnehmer oder den mitversicherten Personen zumindest 
teilweise zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.

	 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber der vom Versicherungsnehmer oder 
den mitversicherten Personen selbst genutzten Büros und Praxisräumen, sofern der Anteil der gewerblich genutzten Fläche 
nicht mehr als 50% beträgt und anderweitig kein Versicherungsschutz besteht. Die Mitversicherung entfällt für die gesamte 
Immobilie, wenn der Anteil der gewerblich genutzten Fläche 50% übersteigt.

A1-6.3.4 	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in A1-6.3.1 und A1-6.3.2 genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haftpflicht

a)	 aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. 
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).

 	 Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer ausschließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernom-
mene gesetzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter) in 
dieser Eigenschaft;

b) 	 aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung
– von einzelnen Wohnräumen – auch an Feriengäste;
– von einzelnen Räumen – auch zu gewerblichen Zwecken;
– von maximal 2 Wohneinheiten (Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung oder Mehrfamilienhaus);
– von Garagen und Stellplätzen;

c) 	 aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung von im Inland gelegenen Wohnungen (Eigentumswohnungen, 
Ferienwohnungen) oder eines Ferienhauses.

d)	 aus dem Miteigentum an zu den Immobilien gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemeinschaftliche Zugänge (Durchgangs-
wege) zur öffentlichen Straße, Privatstraßen, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Spielplätze, Abstellplätze für Abfallbehälter;
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e)	 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten) – 
auch wenn diese in Eigenleistung oder mit Nachbarschaftshilfe durchgeführt werden:

(1) 	ohne Bausummenbegrenzung bei Bauarbeiten an den unter A1-6.3.1 genannten Immobilien und den dazugehörigen 
Grundstücken,

(2) 	bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR bei Bauarbeiten auf dem unbebauten Grundstück gemäß A1-6.3.2.

 	 Wenn die genannte Bausumme überschritten wird, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9).

 	 Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schä-
den, die sie während der Bauausführung in Eigenleistung verursachen.

 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

f) 	 als Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme durch erneuerbare Energien wie z.B.

–	 Photovoltaik- und Solaranlagen,
–	 Luft-, Wasser- und Erdwärmeanlagen,
–	 Kleinwindanlagen,
–	 Mini-Blockheizkraftwerke.

 	 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die Verkehrssicherungspflicht sowie die Einspeisung von Elektrizität in das 
Netz eines Stromversorgungsunternehmens – auch wenn dafür eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist.

g)	 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

h) 	 der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft.

A1-6.4 	 Allgemeines Umweltrisiko

 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Um-
welteinwirkung. Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, 
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser aus-
gebreitet haben.

 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Gewässerschäden.

 	 Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltschadengesetz siehe Abschnitt A2 (besondere Umweltrisiken).

A1-6.5 	 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden

 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden

a)	 durch Abwässer – auch aus dem Rückstau des Straßenkanals. Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden 
durch häusliche Abwässer.

b) 	 aus dem Betrieb einer privat genutzten Abwassergrube für häusliche Abwässer,

c)	 die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

A1-6.6 	 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

	 Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versicherungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten oder Beauftrag-
ten gemieteten Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

A1-6.6.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Mietsachschäden ausschließlich an

a) 	 Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden inklusive Balkonen, Loggien und 
Terrassen.

b) 	 zu privaten Zwecken gemieteten, geliehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken und Gebäuden.

c) 	 beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen. 

Die Versicherungssumme für diese Mietsachschäden beträgt 10 Mio. EUR je Versicherungsfall.

A1-6.6.2 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

a)	 Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

b)	 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

c)	 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer als Mieter oder Eigentümer hiergegen durch eine Glasversicherung 
besonders versichern kann,

d)	 Schäden infolge von Schimmelbildung.
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A1-6.7 	 Sportausübung

A1-6.7.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Ausübung von Sport – auch aus dem Besitz 
und Gebrauch von Fahrrädern (inkl. privater Teilnahme an Radrennen sowie dem Training hierzu) und sonstigen nicht selbst 
fahrenden Landfahrzeugen (z.B. Skateboards, Inlineskates, Rollschuhe).

A1-6.7.2 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

a) 	 einer jagdlichen Betätigung,

b) 	 der Teilnahme an Kraftfahrzeug-Rennen sowie ein zur Vorbereitung des Rennens von einem Veranstalter organisiertes 
oder vorgeschriebenes Training, bei dem die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten geübt wird.

A1-6.8 	 Waffen und Munition

 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

 a)	 dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschos-
sen;

 b)	 dem erlaubten Abbrennen von privaten Kleinst- und Kleinfeuerwerken (pyrotechnische Gegenstände der Klassen I und 
II gemäß § 6 Abs. 3 und Anlage 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz – 1. SprengV).

 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

A1-6.9 	 Tiere

A1-6.9.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter oder Hüter von:

a) 	 zahmen Haustieren, z.B. Katzen, Kaninchen, Tauben,

b) 	 gezähmten Kleintieren, z.B. Singvögel, Papageien, Hamster, Meerschweinchen,

c) 	 Bienen,

d) 	 Blinden-, Signal- und Behindertenbegleithunden.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter oder Hüter von:

–	 Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren,

–	 wilden Tieren,

–	 Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

A1-6.9.2 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,

b) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,

c) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken,

 	 soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht.

 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerksei-
gentümer wegen Sach- und Vermögensschäden.

A1-6.9.3 	 Wilde Kleintiere

a)	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der erlaubten und nicht genehmigungspflichti-
gen Haltung und Hütung von im Haushalt des Versicherungsnehmers befindlichen wilden Kleintieren (z.B. Schlangen, 
Spinnen, Skorpione, Reptilien) zu privaten Zwecken.

b)	 Kein Versicherungsschutz besteht für den Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wiedereinfangen der Tiere.

A1-6.10 	 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

A1-6.10.1 	 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraft-
fahrzeug-Anhängern:

a)	 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit;

b)	 Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

c) 	 Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

d) 	 selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräte) mit nicht mehr als 20 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit;
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e)	 Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren.

f) 	 Elektrofahrräder (Pedelecs), motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Golfwagen, motorgetriebene Krankenfahrstühle.

A1-6.10.2 	 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

 	 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass die Fahrzeuge nicht von unberechtigten Fahrern gebraucht werden.

 	 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, 
der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 	 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten). 

A1-6.11 	 Gebrauch von Luftfahrzeugen

A1-6.11.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch ausschließlich 
von solchen Luftfahrzeugen verursacht werden, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

	 Versichert ist darüber hinaus das Halten, der Besitz und Gebrauch von

a)	 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und 
deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt,

b) 	 ferngesteuerten Flugmodellen mit Motor (z.B. Modellflugzeuge, Helikopter/Hubschrauber, Drohnen (UAV; RC-Drohnen; 
Multicopter)), deren Fluggewicht 250 g nicht übersteigt,

c) 	 Kitesport-Geräten, z.B. Kite-Drachen, -Boards, -Buggys u.ä.

A1-6.11.2 	 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Ge-
brauch versicherungspflichtiger Luftfahrzeuge verursacht werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentü-
mer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch genommen wird.

A1-6.12 	 Gebrauch von Wasserfahrzeugen

A1-6.12.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Ge-
brauch ausschließlich von folgenden Wasserfahrzeugen:

a)	 eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel, Motoren (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze, 
z.B. Schlauch-, Paddel-, Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kanadier;

b)	 fremde Segelboote ohne Motor (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze;

c)	 eigene und fremde Windsurfbretter;

d)	 fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren, soweit
– 	 diese nur gelegentlich gebraucht werden und
– 	 für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

A1-6.12.2 	 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Ge-
brauch von Wasserfahrzeugen verursacht werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentümer, Besitzer, 
Halter oder Führer in Anspruch genommen wird.

A1-6.13 	 Gebrauch von Modellfahrzeugen

 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Ge-
brauch von ferngelenkten Land- und Wasser- Modellfahrzeugen.

A1-6.14 	 Schäden im Ausland

A1-6.14.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle aus-
schließlich, wenn diese

a)	 auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind oder

b) 	 bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt – außerhalb Europas maximal bis zu 5 Jahren – eingetreten sind.

	 Der Geltungsbereich Europa umfasst den Kontinent Europa im geografischen Sinn zuzüglich der außereuropäischen Anlie-
gerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.

	 Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 Sozialgesetzbuch VII und die gesetzliche 
Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnun-
gen und Häusern gemäß A1-6.3.1 a) bis c).

	 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der  
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
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A1-6.14.2 	 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicher-
stellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

 	 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher 
als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen 
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

A1-6.14.3 	 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland („Mallorca“-Deckung)

a)	 Versichert ist – abweichend von A1-6.10 und A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Führer 
eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schäden, die auf einer Reise im europäischen Ausland 
(siehe A1-6.14. b) eintreten, soweit nicht oder nicht ausreichend aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflicht-
versicherung Deckung besteht.

b)	 Als Kraftfahrzeuge gelten:

–	 Personenkraftwagen,

–	 Krafträder,

–	 Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht

 	 soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 9 Personen (einschließlich Führer) 
bestimmt sind.

 	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohnwagen-, Ge-
päck- oder Bootsanhängern.

c)	 Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in A1-8.1 (Erhöhungen und Erweiterungen) und A1-9.3 a) (Vorsorgeversiche-
rung).

d)	 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 	 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaub-
nis benutzen.

 		 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der 
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische 
Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

 	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

e)	 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz- Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der 
Versicherungsschutz dieser Privat- Haftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung.

A1-6.15 	 Vermögensschäden

A1-6.15.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- 
noch durch Sachschäden entstanden sind.

A1-6.15.2 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden

a)	 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder geliefer-
te Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b)	 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

c)	 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d)	 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e)	 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f)	 aus Reiseveranstaltungen;

g)	 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

h)	 aus Rationalisierung und Automatisierung;

i)	 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

j)	 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

k)	  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung,    
Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;
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l) 	 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des  
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

l) 	 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) 	aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

A1-6.16 	 Übertragung elektronischer Daten/Internetnutzung

A1-6.16.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung 
und der Bereitstellung elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger.

 	 Dies gilt ausschließlich für Schäden aus

a)	 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten 
durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

b)	 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei 
Dritten und zwar wegen

–	 sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie
–	 der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft  

erfasster Daten;

c)	 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

 	 Für a) bis c) gilt:

 	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestell-
ten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden 
bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

 	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

A1-6.16.2 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

a) 	 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

b) 	 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
	
c) 	 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

d) 	 Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

e) 	 Betrieb von Datenbanken.

A1-6.16.3 	 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

a)	 auf derselben Ursache,

b)	 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

c)	 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen.

 	 Ziffer A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung.

A1-6.16.4 	 Versicherungsschutz besteht auch für Versicherungsfälle im Ausland.

A1-6.16.5 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

a)	 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst

–	 unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift (z.B. Hacker- Attacken, Denial of Service Attacks),
–	 Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische 

Pferde).

b) 	 Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen mit

–	 massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen (z.B. Spamming),
–	 Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden 

sollen.

c)	 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben. 

 	 A1-2.3 findet keine Anwendung.
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A1-6.16.6 	 Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme für Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten beträgt je Versicherungs-
fall 10 Mio. EUR und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

 	 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je Versicherungsfall.

A1-6.17 	 Ansprüche aus Benachteiligungen

A1-6.17.1 	 Versichert ist – insoweit abweichend von A1-7.10 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Dienstherr 
der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich beschäftigten Personen wegen Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden (einschließlich immaterieller Schäden) aus Benachteiligungen.

 	 Gründe für eine Benachteiligung sind:

– 	 die Rasse,
– 	 die ethnischer Herkunft,
– 	 das Geschlecht,
– 	 die Weltanschauung,
– 	 eine Behinderung,
– 	 das Alter oder
– 	 die sexuelle Identität.

 	 Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem Recht, insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt werden, besteht Versicherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor deut-
schen Gerichten geltend gemacht werden.

 	 Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

A1-6.17.2 	 Versicherungsfall

 	 Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 – die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den 
Versicherungsnehmer während der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch 
geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Versi-
cherungsnehmer schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer zu haben.

A1-6.17.3 	 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

a)	 Erfasste Benachteiligung und Anspruchserhebung 

	 Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Versiche-
rung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifelsfall als an dem 
Tag begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt 
des Schadens abzuwenden.

b)	 Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteiligungen 

 		 Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benachteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor 
Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, die der Versicherungsnehmer bei 
Abschluss dieses Versicherungsvertrages kannte.

c)	 Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Vertragsbeendigung

 	 Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchserhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, die bis zur 
Beendigung des Versicherungsvertrages begangen und innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr nach Beendigung 
des Versicherungsvertrages erhoben und dem Versicherer gemeldet worden sind.

d)	 Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruchnahmen

 		 Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem Versicherer während der Laufzeit des Vertrages konkrete Umstände 
zu melden, die seine Inanspruchnahme hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen.

 	 Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, die aufgrund eines gemeldeten Umstandes spätestens innerhalb 
einer Frist von einem Jahr erfolgen muss, gilt die Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der Meldung der Umstände 
erfolgt.

A1-6.17.4 	 Versicherungssumme

 	 Für Schäden aus Benachteiligung gilt die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebene Pauschalversiche-
rungssumme. Diese stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

A1-6.17.5 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

a) 	 Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, 
Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung;

b)	 Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ord-
nungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherte Personen verhängt worden sind;
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(3)	 Ansprüche wegen

– 	 Gehalt,
–	 rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung,
–	 Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie
–	 Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 

gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

A1-6.18 	 Tagesmutter- / Tageseltern- / Babysitter- / Au-pair-Tätigkeit

a) 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Tätigkeit als Tagesmutter (Tageseltern), 
Babysitter oder Au-pair, insbesondere aus der übernommenen Beaufsichtigung (Aufsichtspflicht) von zur Betreuung 
übernommenen minderjährigen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts oder des Haushaltes der zu betreuenden 
Kinder, auch außerhalb der Wohnung, z.B. bei Spielen, Ausflügen usw.

b) 	 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn es sich dabei um eine berufliche Tätigkeit handelt. Nicht versichert ist 
jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen, z.B. Kindergärten, Kinderhorten oder Kindertages-
stätten.

c) 	 Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der Tageskinder während der Obhut bei den Tageseltern. Erlangt 
das Tageskind Versicherungsschutz aus einem anderen fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit 
der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur Regulierung zu 
diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.

d) 	 Abweichend von A1-7.3 und A1-7.4 sind auch Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden
– der Tageskinder untereinander (sofern es sich nicht um Geschwister handelt);
– der Tageskinder gegenüber den Tageseltern und deren eigenen Kindern versichert.

e) 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Abhandenkommen von Sachen und dem Verlust von 
Geld der zu betreuenden Kinder.

A1-6.19 	 Betriebspraktika / Ferienjobs / Fachpraktischer Unterricht / Haftpflichtansprüche von Arbeitskollegen und Arbeitgebern

 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

a)	 aus der Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs (auch sogenanntes „Work & Travel“) oder an fachpraktischem Unter-
richt, z.B. Laborarbeiten an einer Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität.

b)	 wegen Schäden an (Ausbildungs-) Gegenständen, Einrichtungen, Lehrgeräten (auch Maschinen), die von der Fach-, Ge-
samt- bzw. Hochschule bzw. Universität oder dem Betrieb zur Verfügung bzw. bereitgestellt werden, soweit anderweitig 
kein Versicherungsschutz besteht.

 	 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und Abhandenkommen sowie wegen Schäden an Lehr-
büchern, die für einen längeren Zeitraum als drei Monate übernommen worden sind.

c)	 aus beruflichen, dienstlichen bzw. amtlichen Tätigkeiten für unmittelbar den Arbeitskollegen zugefügte Sachschäden. 

d) 	 aus beruflichen, dienstlichen bzw. amtlichen Tätigkeiten für unmittelbar dem Arbeitgeber/Dienstherrn zugefügte Sach-
schäden.

	 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 5.000 EUR. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden 
300 EUR selbst zu tragen.

A1-6.20 	 Abhandenkommen von Schlüsseln

A1-6.20.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von

a)	 privaten Türschlüsseln, z.B. bei Verlust des Schlüssels einer gemieteten Wohnung oder eines Hotelzimmers (auch Gene-
ral- / Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage),

b)	 Türschlüsseln, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft oder eines Ehrenamtes gemäß A1-
6.2 zur Verfügung gestellt wurden,

c)	 privaten Schlüsseln für fremde Kraftfahrzeuge (z.B. von Mietfahrzeugen),

d)	 Türschlüsseln, die einer versicherten Person im Rahmen einer beruflichen/dienstlichen/amtlichen Tätigkeit vom Arbeit-
geber/Dienstherrn überlassen wurden und sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben.

A1-6.20.2 	 Ersetzt werden die Kosten

a)	 für den Ersatz der Schlüssel,

b)	 für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen,

c)	 für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss),

d)	 für den Objektschutz des Gebäudes bis zur Auswechselung der Schlösser bzw. Schließanlagen.

 	 Bei Wohnungseigentümern werden die Kosten für die Auswechselung der im Sondereigentum stehenden Schlüssel, Schlös-
ser und Schließanlagen nicht ersetzt (Eigenschaden).



24

A1-6.20.3 	 Codekarten für elektronische Schlösser sowie Fernbedienungen (Transponder) für Schlösser werden Schlüsseln gleichge-
setzt.

A1-6.20.4 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

a)	 Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. Einbruch, Diebstahl oder Vandalismus),

b)	 der Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (außer 
Kfz-Schlüssel gemäß A1-6.20.1 c)),

c)	 der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Garagen, deren Betreuung (z.B. Verwaltung, Be-
wachung, Objektschutz) Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers 
oder einer versicherten Person ist oder war,

A1-6.20.5 	 Die Versicherungssumme für Schäden aus Schlüsselverlust beträgt je Versicherungsfall 30.000 EUR. Der Versicherungsneh-
mer hat von jedem Schaden 150 EUR selbst zu tragen.

A1-6.21 	 Leistung bei fehlender Haftung

A1-6.21.1 	 Deliktunfähigkeit/beschränkte Deliktfähigkeit

a)	 Auf Wunsch des Versicherungsnehmers werden Schäden auch dann ersetzt, wenn keine Haftung besteht, weil der Ver-
sicherungsnehmer oder eine versicherte Person nach §§ 827 bis 829 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nicht ver-
antwortlich war (z.B. wegen Minderjährigkeit) und soweit ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht 
leistungspflichtig ist. 

b)	 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige 
Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor.

A1-6.21.2 	 Schäden anlässlich einer Gefälligkeitsleistung

 	 Verursacht eine versicherte Person einen Schaden bei privater, unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich der Versiche-
rer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden Haftungsverzicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit dies der Versiche-
rungsnehmer wünscht. 

A1-6.22 	 Versehentliche Obliegenheitsverletzung

	 Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab oder unter-
lässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, besteht ergänzend zu B3-3.3 weiterhin Versicherungsschutz, wenn 
er nachweist, dass das Versäumnis nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen unverzüglich nachgeholt wurde.

A1-6.23 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen

a)	 Mitversichert ist – abweichend zu A1-6.6 und A1-7.5 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Be-
schädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von fremden beweglichen Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken 
gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

	 Zu diesen Sachen gehören auch elektrische, medizinische Geräte, die dem Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur 
Anwendung überlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist.

b)	 Ausgeschlossen bleiben:

(1)	Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten Personen dienen;

(2)	Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung;

(3)	Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren;

(4)	Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen;

c)	 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 5.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von 
derartigen Schäden 300 EUR selbst zu tragen.

A1-6.24 	 Nebenberufliche Tätigkeiten

A1-6.24.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus selbständigen, nebenberuflichen Tätigkeiten bis zu einem Jahres-Gesamtum-
satz von maximal 6.000 EUR, sofern hierfür kein Versicherungsschutz durch eine andere Haftpflichtversicherung besteht.

	 Bei dieser selbständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich handeln um:

a)	 Flohmarkt- und Basarverkauf,

b)	 Änderungsschneiderei, Handarbeiten,

c)	 Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzustellung und Botendienste,

d)	 Annahme von Sammelbestellungen,

e)	 Markt- und Meinungsforschung, Daten- und Texterfassung, Übersetzungen,

f)	 die Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskursen,
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g)	 den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, Kunsthandwerk,

h)	 die Betätigung als Alleinunterhalter.

 	 Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden.

 	 Sofern der Jahres-Gesamtumsatz den o.g. Betrag übersteigt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

A1-6.24.2 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn

a)	 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

b)	 die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerbli-
chen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbewegli-
chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 
betroffen waren;

c)	 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 
Tätigkeit befunden haben; 	dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt 
der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

A1-6.25 	 Be- und Entladeschäden

A1-6.25.1 	 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht als privater Eigentümer, Besitzer, Halter, Führer eines 
Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die Dritten beim Be- oder Entladen des Kraftfahrzeuges 
oder Kraftfahrzeug-Anhängers zugefügt werden.

A1-6.25.2 	 Schäden am selbst gebrauchten Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug- Anhänger bleiben ausgeschlossen.

A1-6.25.3 	 Dem Versicherungsnehmer steht es frei, einen Schaden von der zuständigen Kfz-Haftpflichtversicherung regulieren zu las-
sen. In diesem Fall entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

 
A1-6.25.4 	 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 3.000 EUR. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden 300 EUR 

selbst zu tragen.

A1-7.	 Allgemeine Ausschlüsse

 	 Falls im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen:

A1-7.1 	 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

 	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

 	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 	 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

 	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

– 	 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

 – 	 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

 	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.3 	 Ansprüche der Versicherten untereinander Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.4 benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrages.

 	 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 	 Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer

a)	 aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören. 
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 	 Als Angehörige gelten

– 	 Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach 
dem Recht anderer Staaten,

– 	 Eltern und Kinder,
– 	 Adoptiveltern und -kinder,
–	 Schwiegereltern und -kinder,
– 	 Stiefeltern und -kinder,
– 	 Großeltern und Enkel,
–	 Geschwister sowie
–	 Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 

Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

b)	 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist;

c)	 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

d)	 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e)	 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

f)	 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 
	
 	 Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 

häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 	 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sachen 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrags sind.

A1-7.6 	 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Ar-
beiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden.

 	 Dies gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

 	 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 	 Asbest

 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind.

A1-7.8 	 Gentechnik

 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

a)	 gentechnische Arbeiten,

b)	 gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

c)	 Erzeugnisse, die

–	 Bestandteile aus GVO enthalten,
–	 aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 	 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10 	 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierungen 

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti-
gen Diskriminierungen.

A1-7.11	 Übertragung von Krankheiten

 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

a)	 Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren.
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b)	 Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 
Tiere entstanden sind.

	 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 	 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen 

 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche  
entstehen durch

a)	 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

b) 	 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13 	 Strahlen

 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen stehen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

A1-7.14 	 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug- 
Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.15 	 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

 	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch eine ungewöhnliche und gefährliche 
Beschäftigung herbeigeführt haben.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.16 	 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art.

A1-8. 	 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)

 	 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

A1-8.1 	 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.

	 Dies gilt nicht

a) 	 für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie

b) 	 für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

A1-8.2 	 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 

	 In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

A1-9. 	 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A1-9.1 	 Im Umfang des bestehenden Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sofort versichert.

 	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht-
zeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

	 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass 
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war.

	 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

A1-9.2 	 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf den Be-
trag von 10 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

A1-9.3 	 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

a)	 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge 
der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
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b)	 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

c) 	 Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, mit Ausnahme von versicherungspflichtigen Hunden;

d) 	 Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind;

e)	 Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

A1-10.1 	 Entfällt die Mitversicherung der in A1-2.1.1 bis A1-2.1.5 genannten Personen, weil z.B.

a) 	 der Versicherungsnehmer verstorben ist,

b) 	 die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. eine eingetragene Lebenspartnerschaft rechtskräftig aufgehoben wurde (A1-2.1.1),

c) 	 Kinder nach der Ausbildung berufstätig werden oder geheiratet haben (A1-2.1.4),

d) 	 die häusliche Gemeinschaft mit dem Lebenspartner oder einer sonstigen versicherten Person beendet wurde (A1-2.1.2 
und A1-2.1.5),

besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, mindestens aber für 6 Monate.

	 Wird von bzw. für diese Personen bis dahin kein neuer Versicherungsschutz bei dem Versicherer beantragt, entfällt der Ver-
sicherungsschutz zu diesem Termin.

A1-10.2 	 Wird bei Tod des Versicherungsnehmers die nächste Beitragsrechnung durch den Ehegatten oder (eingetragenen) Le-
benspartner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

Abschnitt A2 

Besondere Umweltrisiken

	 Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abweichend von A1-6.4 – und für Schäden nach dem Umweltschadensge-
setz (USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1 und den folgenden Bedingungen.

	 Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen 
(Allgemeines Umweltrisiko) siehe A1-6.4.

A2-1. 	 Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko)

A2-1.1 	 Umfang des Versicherungsschutzes

 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nachteili-
gen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). Hierbei 
werden Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt.

 	 Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der Ver-
sicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versicherungsschutz ausschließlich für Anlagen bis 150 l/kg Inhalt (Kleingebinde) 
soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 1.500 l/kg nicht übersteigt.

 	 Wenn mit den Anlagen die o.g. Beschränkungen überschritten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann 
die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9).

A2-1.2 	 Rettungskosten

	 Der Versicherer übernimmt

a) 	 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie

b) 	 außergerichtliche Gutachterkosten.

	 Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.

	 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit von 
ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine 
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

A2-1.3 	 Ausschlüsse

a)	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

b) 	 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich
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– auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder
– unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen
beruhen.

	 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2. 	 Gewässerschäden (Anlagenrisiko)

A2-2.1 	 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)

	 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber
a) 	 von Heizöltanks bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 10.000 Liter auf den in A1-6.3.1 genannten Grundstücken,

b)	 der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stof-
fen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe,

 	 für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) einer nachteiligen Veränderung der Was-
serbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).

A2-2.2 	 Regelungen zu mitversicherten Personen

a)	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwal-
tung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. 

b)	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dien-
stunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden.

A2-2.3 	 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme)

 	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte (Einheits-) Versicherungs-
summe (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A2-2.4 	 Rettungskosten

a) 	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten. Diese 
Kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die vereinbar-
te Versicherungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung in A1-5.

b) 	 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 
ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die vereinbarte Versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 
nicht als Weisung des Versicherers.

A2-2.5 	 Eigenschäden

	 Versichert sind abweichend von A1-3.1 – auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbe-
weglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe be-
stimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

	 Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

A2-2.6 	 Gemeingefahren

	 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich

a) 	 auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder

b) 	 unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen 

	 beruhen.

	 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2.7 	 Bewusstes Abweichen von rechtlichen Vorschriften

	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Gewässerschutz dienen, abweichen. 

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-3. 	 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)

	 Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) ist eine

a)	 Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
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b) 	 Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

c) 	 Schädigung des Bodens.

A2-3.1 	 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder An-
sprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

a)	 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

b)	 die sonstige Schadensverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

 	 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadensverursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden 
auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 

 	 Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

 	 Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an 
eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungs-
schutz dieses Vertrages erfasst sind.

A2-3.2 	 Ausland

	 Versichert sind im Umfang von A1-6.14 die im Geltungsbereich der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden 
Versicherungsfälle.

	 Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten.

A2-3.3 	 Ausschlüsse

a)	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

b) 	 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

(1) 	die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
 
(2) 	für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversi-

cherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.

A2-3.4 	 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 3 Mio. EUR und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

Abschnitt A3

Forderungsausfallrisiko

A3-1. 	 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

A3-1.1 	 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte Person während 
der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden Voraussetzungen:

a) 	 Der wegen dieses Schadensereignisses in Anspruch genommene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflichtung ganz 
oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten 
festgestellt worden ist und

b) 	 die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert.

	 Ein Schadensereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge 
hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz ver-
pflichtet ist (schädigender Dritter).

	 Abweichend von B3-3.2.3 beginnt die Anzeigepflicht für diese Forderungsausfalldeckung erst, wenn die Leistungsvorausset-
zungen gemäß A3-2.1 und A3-2.2 erfüllt sind.

A3-1.2 	 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang der in Abschnitt A1 geregelten Privat-Haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher 
finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und Aus-
schlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn 
der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat.

A3-1.3 	 Mitversichert sind

a) 	 abweichend von A1-6.9 – gesetzliche Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schädigers als privater 
Halter eines Hundes oder Pferdes,
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b) 	 abweichend von A1-7.1 – Schäden, die durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers entstanden sind,

c) 	 abweichend von A1-7.14 – Schäden, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer 
eines Kraftfahrzeuges entstanden sind.

A3-2. 	 Leistungsvoraussetzungen

	 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß A1-2. versicherten Person leistungspflichtig, 
wenn

A3-2.1 	 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der 
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island 
und Liechtenstein festgestellt worden ist oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar eines 
dieser Staaten erwirkt wurde. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der 
vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte, 

A3-2.2 	 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine ver-
sicherte Person nachweist, dass

a)	 eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,

b)	 eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die 
eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder

c)	 ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt 
hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde,

 	 und

A3-2.3 	 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten 
werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an 
der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.

A3-3. 	 Umfang der Forderungsausfalldeckung

A3-3.1 	 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung, sofern der Schadenersatzanspruch mindestens  
1.500 EUR beträgt.

A3-3.2 	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A3-3.3 	 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

A3-4. 	 Räumlicher Geltungsbereich

	 Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.14 – für Schadensereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union, der Schweiz, Norwegens, Island oder Liechtenstein eintreten.

A3-5. 	 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a)	 Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;
 
b)	 Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs;

c)	 Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht 
rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

d)	 Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz

–	 ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z.B. der Schadensversicherer des Versicherungsnehmers) oder
– 	 ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um 

Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt.

A3-6. 	 Erweiterung der Forderungsausfalldeckung (soweit besonders vereinbart) – Ausfalldeckung Plus

a) 	 Abweichend von A3-3.1 leistet der Versicherer eine Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im 
Rahmen der in der Privat-Haftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungssumme, ohne das eine Mindestschadenhö-
he berücksichtigt wird.

b) 	 Hierbei besteht Rechtsschutz für die Durchsetzung der Forderungsausfälle gemäß den Zusatzbedingungen für die Versi-
cherung von Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1. 	 Abtretungsverbot

	 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

A(GB)-2. 	 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1 	 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung 
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versi-
cherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

A(GB)-2.2 	 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

A(GB)-2.3 	 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben 
zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

A(GB)-2.4 	 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

A(GB)-3. 	 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung

A(GB)-3.1 	 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitrags-
berechnung der Beitragsangleichung.

A(GB)-3.2 	 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.

	 Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

	 Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.

A(GB)-3.3 	 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird 
dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

	 Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen gerin-
geren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf 
der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadens-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

A(GB)-3.4 	 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung 
ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

A(GB)-3.5 	 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden sollte.

 	 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

 	 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.
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Teil B Allgemeiner Teil

Abschnitt B1

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1. 	 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungsteuer

	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1-2 	 Beitragszahlung, Versicherungsperiode

B1-2.1 	 Beitragszahlung

	 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag.

B1-2.2 	 Versicherungsperiode

	 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die 
vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1-3 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

	 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

	 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen.

	 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

	 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste 
oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

	 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat. 

	 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 	 Leistungsfreiheit des Versicherers

	 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

	 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 	 Folgebeitrag

B1-4.1 	 Fälligkeit

	 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig.

	 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.

B1-4.2 	 Verzug und Schadensersatz

	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn 
er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

B1-4.3 	 Mahnung

	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text-
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist 
muss von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.

	 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.
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B1-4.4 	 Leistungsfreiheit nach Mahnung

	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 	 Kündigung nach Mahnung

	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in 
der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen.

	 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

B1-4.6 	 Zahlung des Beitrags nach Kündigung

	 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf veranlasst wird.

	 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1-5 	 Lastschriftverfahren

B1-5.1 	 Pflichten des Versicherungsnehmers

	 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

	 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

B1-5.2 	 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

	 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen.

	 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden 
Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

	 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

B1-6.1 	 Allgemeiner Grundsatz

	 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

B1-6.2 	 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

B1-6.2.1 	 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit 
nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 
der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

	 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 	 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm 
der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.

	 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 	 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Ver-
sicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der 
Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.
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	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen.

Abschnitt B2

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

B2-1. 	 Dauer und Ende des Vertrages

B2-1.1 	 Vertragsdauer

	 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 	 Stillschweigende Verlängerung

	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, 
wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zu-
gegangen ist.

B2-1.3 	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf.

B2-1.4 	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

	 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

B2-1.5 	 Wegfall des versicherten Interesses

	 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüg-
lich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

B2-2 	 Kündigung nach Versicherungsfall

B2-2.1 	 Kündigungsrecht

	 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

a) 	 vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Umweltschäden geleistet 
wurde, oder

b) 	 der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder

c) 	 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

	 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach der 
Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 	 Kündigung durch Versicherungsnehmer

	 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam.

	 Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

B2-2.3 	 Kündigung durch Versicherer

	 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Abschnitt B3

Anzeigenpflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten

B3-1	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1 	 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, 
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im 
Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

	 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und 
B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers 
zu berücksichtigen.
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	 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B3-1.2 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

B3-1.2.1 	 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

	 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder un-
vollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

	 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 	 Kündigung

	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag kündigen. 

	 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 	 Vertragsänderung

	 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufen den Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

	 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 	 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers

	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nach-
träglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

B3-1.4 	 Hinweispflicht des Versicherers

	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen hat.

B3-1.5 	 Ausschluss von Rechten des Versicherers

	 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 	 Anfechtung

	 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 	 Erlöschen der Rechte des Versicherers

	 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die 
Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

B3-2 	 Gefahrerhöhung (entfällt, da nicht relevant)

B3-3 	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3-3.1 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

B3-3.1.1 	 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beider seitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.
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B3-3.1.2 	 Rechtsfolgen

	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

	 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3-3.2 	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

B3-3.2.1 	 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer 
Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

B3-3.2.3 	 Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt:

a) 	 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersat-
zansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend 
gemacht werden.

b) 	 Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenser-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

c) 	 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingelei-
tet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

d) 	 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versiche-
rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versi-
cherers bedarf es nicht.

e) 	 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Ver-
fahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

B3-3.3 	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B3-3.3.1 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

B3-3.3.2 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 	 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Abschnitt B4

weitere Regelungen

B4-1 	 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

B4-1.1 	 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

B4-1.2 	 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

B4-1.3 	 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 
er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 	 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung

B4-2.1 	 Form, zuständige Stelle

	 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit 
gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

	 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.
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B4-2.2 	 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung

	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers.

B4-2.3 	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

	 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 	 Vollmacht des Versicherungsvertreters

	 (entfällt, da nicht relevant)

B4-4 	 Verjährung

	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

	 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
B4-5 	 Örtlich zuständiges Gericht

B4-5.1 	 Klagen gegen den Versicherer

	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung 
oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versiche-
rungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen 
Sitz hat.

B4-5.2 	 Klagen gegen Versicherungsnehmer

	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem 
gewöhnlichen Aufenthalt.

	 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4-6. 	 Anzuwendendes Recht

	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-7. 	 Embargobestimmung

	  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder  Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

B4-8. 	 Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit

 	 Wird der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit für einen Zeitraum von mindestens einem Monat arbeitslos, 
kann er den Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist zu dem Termin kündigen, bis zu dem der Beitrag bezahlt ist. Die 
Kündigung wird frühestens mit dem Eingang bei der S.L.P. Vertriebsservice AG oder dem Versicherer wirksam. Den Nach-
weis über die Arbeitslosigkeit hat der Versicherungsnehmer zu erbringen.
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Zusatzbedingungen für den Baustein Sorglospaket Prima 2018
Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren 
Vertrag – nur sofern ausdrücklich vereinbart – zusätzlich zu den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AVB PHV PRIMA 
2018).
ZBPS-1.	 Mitversicherte Personen

	 Abweichend von A1-2.1.4 sind Kinder auch dann mitversichert, wenn sie sich in einer Zweitausbildung (Ausbildungsplatz, 
Lehre oder Studium) befinden, die unmittelbar im Anschluss an die Erstausbildung grenzt, längstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres.

ZBPS-2. 	 Abhandenkommen von Schlüsseln

	 Abweichend von A1-6.20.5 beträgt die Versicherungssumme für Schäden aus Schlüsselverlust je Versicherungsfall 50.000 EUR.

ZBPS-3. 	 Be- und Entladeschäden

	 Abweichend von A1-6.25.4 beträgt die Höchstentschädigung für Be- und Entladeschäden 5.000 EUR je Versicherungsfall. 
Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

ZBPS-4. 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen

	 Abweichend von A1-6.23 c) beträgt die Höchstersatzleistung innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden 10.000 EUR 
je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

ZBPS-5. 	 Kaution

	 Abweichend von Teil A Abschnitt A1-6.14.2 erhöht sich der Kautionsbetrag auf 100.000 EUR.

ZBPS-6. 	 Segel- und Motorboote

	 In Ergänzung zu und teilweise abweichend von A1-6.12 besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, die durch den Besitz 
und Gebrauch von

a) 	 eigenen Segelfahrzeugen (Segelboote, Segelschlitten, Eissegelschlitten, Eisseglern, Strandseglern, Strandstehseglern) 
mit einer Segelfläche bis maximal 15 qm,

b)	 eigenen oder fremden Motorbooten mit einer Motorstärke bis maximal 10 PS/7,35 kW 

	 (sofern hierfür kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht), verursacht werden. Die sonstigen Regelungen gelten unverän-
dert.

ZBPS-7. 	 Haftpflichtansprüche vom Arbeitgeber

	 Abweichend von A1- 6.19 d) beträgt die Höchstentschädigung 10.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer 
hat von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

ZBPS-8. 	 Baumaßnahmen

	 Abweichend von A1-6.3.4 d) besteht Versicherungsschutz als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten besteht bis zu 
einer Bausumme von 200.000 EUR.

ZBPS-9. 	 Konditions- und Summen-Differenz-Deckung

	 Besteht anderweitig für den Versicherungsnehmer eine Privat-Haftpflichtversicherung (Vorversicherung) für das zu versi-
chernde Risiko, geht diese Deckung vor und es gelten die nachfolgenden Bestimmungen ab dem Zeitpunkt des Antragsein-
ganges bei der S.L.P. Vertriebsservice AG, sofern Ihr Antrag angenommen und von Ihnen nicht widerrufen wird, sowie der 
Vertrag zustande kommt und nicht mit Wirkung vor dem im Versicherungsschein genannten Beginn wieder beendet wird.

ZBPS-9.1 	 Summen-Differenz-Deckung

	 Auf die Versicherungssummen dieses Vertrages werden die Versicherungssummen bzw. die restlichen Versicherungssum-
men der Grundversicherung angerechnet. Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit ein nach den Bestimmungen 
dieser Versicherung versicherter Versicherungsfall gegeben ist und die Höhe der Haftpflichtansprüche über die Versiche-
rungssummen einer anderweitig bestehenden Haftpflichtversicherung hinausgeht und zwar für den darüber hinausgehenden 
Teil des Schadens. 

ZBPS-9.2 	 Konditions-Differenz-Deckung

	 Sind nach der Grundversicherung (anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung) wegen Bedingungslücken im Verhältnis 
zum Versicherungsschutz dieses Vertrages keine Leistungen zu erbringen, besteht im Rahmen und in sinngemäßer Anwen-
dung der sonstigen Vertragsbestimmungen Versicherungsschutz.

ZBPS-9.3 	 Weitere Bestimmungen

	 Der beim Versicherungsnehmer vorliegende Privat-Haftpflichtversicherungsvertrag (Vorversicherung) wird zu dem im Versi-
cherungsschein genannten Beendigungstermin der anderweitig bestehenden Versicherung durch den Wegfall dieser Bestim-
mungen auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt. Gleiches gilt, wenn die anderweitig bestehende Versicherung vor dem 
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genannten Beendigungstermin endet. Die vorzeitige Beendigung der anderweitig bestehenden Versicherung ist unverzüglich 
mitzuteilen. Eine nachträgliche Verringerung oder der Wegfall des Versicherungsschutzes aus der Vorversicherung erhöht nicht 
die Leistung der Differenzdeckung. Ist bei dem Vorversicherer eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese durch den Versiche-
rer nicht erstattet.

	 Sollte dieser Versicherungsvertrag weniger als 12 Monate bestehen, werden etwaige geleistete Schadenersatzansprüche 
vom Versicherungsnehmer zurückgefordert.

	 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtfälle, die vor Ihrer Antragstellung eingetreten sind, Streitigkeiten aus Ihrem 
Haftpflichtvertrag mit Ihrem Vorversicherer und soweit Ihr Vorversicherer wegen Verletzung einer Obliegenheit oder Verzuges 
mit der Beitragszahlung nicht eintrittspflichtig ist.

ZBPS-10. 	 Vorsorgeversicherung

	 Abweichend von A1-9.2 gilt die vereinbarte Versicherungssumme auch für die Vorsorgeversicherung.

ZBPS-11. 	 Übertragung elektronischer Daten

	 Abweichend von A1- 6.16.6 beträgt die Höchstentschädigung für Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektro-
nischer Daten beträgt je Versicherungsfall 15 Mio. EUR und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres dar.

ZBPS-12. 	 Flugmodelle mit Motor

	 Abweichend zu A1-6.11.1 b) sind ferngesteuerte Flugmodelle mit Motor bis zu einem Fluggewicht von 1 kg versichert.

ZBPS-13. 	 Leistung bei fehlender Haftung

	 Abweichend von A1-6.21.1 gilt für Personen- Sach- und Vermögensschäden die zu diesem Vertrag vereinbarte Versiche-
rungssumme. Die sonstigen Regelungen gelten unverändert.
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ZBPP-1. 	 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und 
mitversicherte Personen)

	 Abweichend von A1-2.1.4 sind Kinder auch dann mitversichert, wenn sie sich in einer Zweitausbildung (Ausbildungsplatz, 
Lehre oder Studium) befinden, die unmittelbar im Anschluss an die Erstausbildung grenzt, längstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres.

ZBPP-2. 	 Leistung bei fehlender Haftung

	 Abweichend von A1-6.21.1 gilt für Personen- Sach- und Vermögensschäden die zu diesem Vertrag vereinbarte Versiche-
rungssumme. Die sonstigen Regelungen gelten unverändert.

ZBPP-3. 	 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

	 Eingeschlossen sind – abweichend von A1-7.9 – Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen.

ZBPP-4. 	 Nebenberufliche Tätigkeiten

	 Abweichend von A1-6.24 besteht Versicherungsschutz bis zu einem Jahres-Gesamtumsatz von maximal 10.000 EUR. Die 
sonstigen Regelungen gelten unverändert.

ZBPP-5. 	 Abhandenkommen von Schlüsseln

a)	 Abweichend von A1-6.20.4 b) ist mitversichert, der Verlust von Möbel- oder Tresorschlüsseln und sonstige Schlüsseln 
von Wertbehältnissen oder Werträumen (zum Beispiel von Geldinstituten).

b) 	 Abweichend von A1-6.20.5 gilt die zu diesem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme ohne Selbstbehalt.

ZBPP-6. 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen

	 Abweichend von A1- 6.23 c) gilt die zu diesem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme ohne Selbstbehalt.

ZBPP-7. 	 Haftpflichtansprüche vom Arbeitgeber

	 Abweichend von A1- 6.19 d) beträgt die Höchstentschädigung 5.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat 
von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

ZBPP-8. 	 Vermietung von Immobilien

	 Abweichend von A1-6.3.3 (bzgl. der Selbstnutzung) und ergänzend zu A1-6.3.4 c) erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf die dauerhafte oder vorübergehende Vermietung von Eigentums- und Ferienwohnungen sowie eines Ferienhauses 
in Europa (Definition Europa siehe A1-6.14.1) – nicht jedoch zu gewerblichen Zwecken. Die sonstigen Regelungen gelten 
unverändert.

ZBPP-9.	 Bausumme für Bauvorhaben

ZBPP-9.1 	 Abweichend von A1-6.3.4 d) (2) beträgt die Bausumme 200.000 EUR. 

ZBPP-9.2 	 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Bauplanung, -leitung und -ausführung an Dritte vergeben sind. Dabei 
kann ein Teil der Bauarbeiten in Eigenleistung oder Nachbarschaftshilfe durchgeführt werden. 

ZBPP-9.3 	 Ausgeschlossen sind Schäden aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse. 

ZBPP-9.4 	 Die sonstigen Regelungen zur Mitversicherung von Bauvorhaben gelten unverändert.

Zusatzbedingungen für PRIMA PLUS 2018 zur Privat-Haftpflichtversicherung 
(ZB PHV-PRIMA PLUS 2018)
Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren 
Vertrag – nur sofern ausdrücklich vereinbart – zusätzlich zu den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AVB PHV Prima 2018).

ZBPP-1. 	 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherte Personen)

ZBPP-2. 	 Leistung bei fehlender Haftung
ZBPP-3. 	 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
ZBPP-4. 	 Nebenberufliche Tätigkeiten
ZBPP-5. 	 Abhandenkommen von Schlüsseln
ZBPP-6. 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder 

Sachen
ZBPP-7. 	 Haftpflichtansprüche vom Arbeitgeber
ZBPP-8. 	 Vermietung von Immobilien
ZBPP-9. 	 Bausumme für Bauvorhaben
ZBPP-10. 	 Segel- und Motorboote
ZBPP-11. 	 Be- und Entladeschäden

ZBPP-12. 	 Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen
ZBPP-13. 	 Ausgleich einer Rückstufung im Schadenfreiheits-

rabatt (SFR) und des Vollkasko-Selbstbehalts bei 
Schäden an bzw. durch geliehene Kraftfahrzeuge

ZBPP-14. 	 Wilde Kleintiere
ZBPP-15. 	 Flugmodelle mit Motor
ZBPP-16. 	 Vorsorgeversicherung
ZBPP-17. 	 Kleingebinde
ZBPP-18. 	 Öltanks
ZBPP-19. 	 Internetnutzung
ZBPP-20. 	 Kaution
ZBPP-21. 	 Immobilien
ZBPP-22. 	 Ausfalldeckung Plus
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ZBPP-10.	 Segel- und Motorboote

ZBPP-10.1 	Abweichend von A1-6.12.1 a) besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, die durch den Besitz und Gebrauch von 

–	 eigenen Segelfahrzeugen (Segelboote, Segelschlitten, Eissegelschlitten, Strandsegler) mit einer Segelfläche bis maximal 
20 qm, auch mit Hilfs- oder Außenbordmotor bis 15 PS / 11,03 kW,

–	 eigenen oder fremden Motorbooten mit einer Motorstärke bis maximal 15 PS / 11,03 kW (sofern hierfür kein anderweiti-
ger Versicherungsschutz besteht), 

	 verursacht werden. 

ZBPP-10.2 	Die sonstigen Regelungen zur Mitversicherung von Booten gelten unverändert.

ZBPP-11.	 Be- und Entladeschäden

	 Abweichend von A1- 6.25.4 beträgt die Höchstentschädigung für Be- und Entladeschäden 5.000 EUR je Versicherungsfall. 
Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

ZBPP-12. 	 Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen

ZBPP-12.1 	Versichert ist – abweichend zu A1-6.23 b) (4) – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die an fremden geliehenen, ge-
mieteten oder gefälligkeitshalber überlassenen Kraftfahrzeugen durch versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug nicht 
geeigneten Kraftstoffen entstehen.

ZBPP-12.2 	Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum 
dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch überlassen wurden.

ZBPP-12.3 	Die Höchstleistung ist auf 1.500 EUR je Schadensfall und Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat von 
derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen.

ZBPP-13. 	 Ausgleich einer Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt (SFR) und des Vollkasko-Selbstbehalts bei Schäden an bzw. 
durch geliehene Kraftfahrzeuge

ZBPP-13.1 	Verursacht der Versicherungsnehmer beim erlaubten Gebrauch eines 

a)	 Personenkraftwagens, 

b)	 Kraftrads 

c)	 Wohnmobils bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht, 

	 das ihm von einem Dritten unentgeltlich und gefälligkeitshalber überlassen wurde, einen Kfz-Haftpflicht- und / oder Vollkaskoscha-
den, besteht abweichend von A1-6.23 b) (4) und A1-7.14 Versicherungsschutz gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. 

ZBPP-13.2 	Erstattet wird der durch die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz- Haftpflicht- und -Vollkaskoversicherung 
entstehende Vermögensschaden.

	 Die Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten fünf auf den Schadensfall folgenden Jahre begrenzt, wie sie sich aus 
den für die betreffende Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung gültigen Tarifbestimmungen ergibt.

	 Mehr als die vom Kfz-Haftpflicht- und Fahrzeugversicherer erbrachte Entschädigungsleistung wird jedoch nicht ersetzt.

ZBPP-13.3 	Erstattet wird die Selbstbeteiligung der Kfz-Vollkaskoversicherung bis maximal 1.500 EUR je Versicherungsfall. Der Versiche-
rungsnehmer hat von jedem Schadensereignis 150 EUR selbst zu tragen. 

ZBPP-13.4	Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis des Kfz-Versicherers, welchem die Rückstufung des 
Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Versicherung sowie die in Abzug gebrachte Selbstbeteiligung entnommen werden kann.

ZBPP-13.5	Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden mit Fahrzeugen

a)	 die dem Versicherten zum regelmäßigen oder dauerhaften Gebrauch überlassen wurden

b) 	 die vom Versicherten zu gewerblichen Zwecken genutzt werden.

ZBPP-14.	 Wilde Kleintiere

	 Abweichend von A1-6.9.3 b) besteht Versicherungsschutz für den Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
Wiedereinfangen der Tiere. Die Versicherungsleistung auf 10.000 EUR je Versicherungsfall beschränkt.

ZBPP-15.	 Flugmodelle mit Motor

	 Abweichend zu A1-6.11.1 b) sind ferngesteuerte Flugmodelle mit Motor bis zu einem Fluggewicht von 2,5 kg versichert.

ZBPP-16.	 Vorsorgeversicherung

	 Abweichend von A1-9.2 gilt die vereinbarte Versicherungssumme auch für die Vorsorgeversicherung.

ZBPP-17.	 Kleingebinde

	 Abweichend von A2-1.1 Anlagen bis 200 l/kg Inhalt (Kleingebinde) mitversichert, soweit das Gesamtfassungsvermögen der 
vorhandenen Behälter 2.000 l/kg nicht übersteigt.
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ZBPP-18.	 Öltanks

	 Abweichend von A2-2.1 a) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von Tankanlagen für Heizöl im 
Sinne dieser Bestimmungen. 

	 Sofern das Gesamtfassungsvermögen 10.000 Liter überschreitet ist der Versicherungsnehmer verpflichtet dies anzuzeigen. 
Versicherungsschutz besteht nur nach ausdrücklicher Bestätigung durch den Versicherer. Sollte die Anzeige unterbleiben 
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung A1-9.2.

ZBPP-19.	 Internetnutzung

	 Abweichend von A1-6.16.6 gilt die zu diesem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.

ZBPP-20.	 Kaution

	 Abweichend von A1-6.14.2 erhöht sich der Kautionsbetrag auf 200.000 EUR.

ZBPP-21. 	 Immobilien

	 Abweichend zu A1-6.3.4 b) (3) ist auch versichert die dauerhafte oder vorübergehende Vermietung von maximal 3 Wohnein-
heiten (sowie der dazugehörigen Garagen) in einem Mehrfamilienhaus, sofern die 4. Wohneinheit selbst vom Versicherungs-
nehmer bewohnt wird.

ZBPP-22. 	 Erweiterung der Forderungsausfalldeckung (soweit besonders vereinbart) – Ausfalldeckung Plus

a) 	 Abweichend von A3-3.1 leistet der Versicherer eine Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im 
Rahmen der in der Privat-Haftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungssumme, ohne das eine Mindestschadenhö-
he berücksichtigt wird.

b) 	 Hierbei besteht Rechtsschutz für die Durchsetzung der Forderungsausfälle gemäß den Zusatzbedingungen für die Ver-
sicherung von Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung im Rahmen der Privathaftpflichtversiche-
rung.
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Zusatzbedingungen für den Baustein Sorglospaket PRIMA PLUS 2018
Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren 
Vertrag – nur sofern ausdrücklich vereinbart – zusätzlich zu den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AVB PHV Prima 2018) 
sowie den Zusatzbedingungen für PRIMA PLUS 2018 zur Privat-Haftpflichtversiche-
rung (ZB PHV-PRIMA PLUS 2018).

ZBPPS-1.	 Leistung bei fehlender Haftung

	 Abweichend von A1-6.21.1 gilt für Personen- Sach- und Vermögensschäden die zu diesem Vertrag vereinbarte Versiche-
rungssumme. Die sonstigen Regelungen gelten unverändert.

ZBPPS-2. 	 Abhandenkommen von Schlüsseln

	 Abweichend von A1-6.20.5 gilt die zu diesem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme ohne Selbstbehalt. 

ZBPPS-3.	 Mietsachschäden

	 Abweichend von A1- 6.6.1 beträgt die Versicherungssumme für Mietsachschäden 15 Mio. EUR je Versicherungsfall.

ZBPPS-4. 	 Haftpflichtansprüche vom Arbeitgeber

	 Abweichend von A1- 6.19 d) beträgt die Höchstentschädigung 10.000 EUR je Versicherungsfall ohne Selbstbehalt.

ZBPPS-5. 	 Nebenberufliche Tätigkeiten

	 Abweichend von A1-6.24 besteht Versicherungsschutz bis zu einem Jahres-	Gesamtumsatz von maximal 12.000 EUR. Die 
sonstigen Regelungen gelten unverändert.

ZBPPS-6. 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen

	 Abweichend von A1- 6.23 c) gilt die zu diesem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme ohne Selbstbehalt.

ZBPPS-7.	 Internetnutzung

	 Abweichend von A1-6.16.6 gilt die zu diesem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.

ZBPPS-8.	 Flugmodelle mit Motor

	 Abweichend zu A1-6.11.1 (b) sind ferngesteuerte Flugmodelle mit Motor bis zu einem Fluggewicht von 5 kg versichert.

ZBPPS 9. 	 Be- und Entladeschäden

	 Abweichend von A1- 6.25.4 beträgt die Höchstentschädigung für Be- und 	Entladeschäden 10.000 EUR je Versicherungsfall 
ohne Selbstbehalt.

ZBPPS-10.	Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen

ZBPPS-10.1	Versichert ist – abweichend zu A1-6.23 b) (4) – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die an fremden geliehenen, ge-
mieteten oder gefälligkeitshalber überlassenen Kraftfahrzeugen durch versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug 		
nicht geeigneten Kraftstoffen entstehen.

ZBPPS-10.2	Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versicherungsnehmer 	oder einer mitversicherten Person zum 
dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch überlassen wurden.

ZBPPS-10.3	Die Höchstleistung ist auf 3.000 EUR je Schadensfall und Versicherungsjahr begrenzt. 

ZBPPS-11.	Ausgleich einer Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt (SFR) und des 	 Vollkasko-Selbstbehalts bei Schäden an 
bzw. durch geliehene Kraftfahrzeuge.

ZBPPS-11.1 Verursacht der Versicherungsnehmer beim erlaubten Gebrauch eines 

a) 	 Personenkraftwagens, 

b) 	 Kraftrads 

c) 	 Wohnmobils bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht, 

	 das ihm von einem Dritten unentgeltlich und gefälligkeitshalber überlassen wurde, einen Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkaskoscha-
den, besteht abweichend von A1-6.23 b) (4) und A1-7.14 Versicherungsschutz gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. 

ZBPPS-11.2	Erstattet wird der durch die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflicht- und -Vollkaskoversicherung 
entstehende Vermögensschaden.

	 Die Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten fünf auf den Schadensfall folgenden Jahre begrenzt, wie sie sich aus 
den für die betreffende Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung gültigen Tarifbestimmungen ergibt.

	 Mehr als die vom Kfz-Haftpflicht- und Fahrzeugversicherer erbrachte Entschädigungsleistung wird jedoch nicht ersetzt.
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ZBPPS-11.3	Erstattet wird die Selbstbeteiligung der Kfz-Vollkaskoversicherung bis maximal 3.000 EUR je Versicherungsfall. 

ZBPPS-11.4	Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis des Kfz-Versicherers, welchem die Rückstufung des 
Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Versicherung sowie die in Abzug gebrachte Selbstbeteiligung entnommen werden kann.

ZBPPS-11.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden mit Fahrzeugen

a) 	 die dem Versicherten zum regelmäßigen oder dauerhaften Gebrauch überlassen wurden

b) 	 die vom Versicherten zu gewerblichen Zwecken genutzt werden.

ZBPPS-12.	Segel- und Motorboote

ZBPPS-12.1	Abweichend von A1-6.12.1 a) besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, die durch den Besitz und Gebrauch von

– 	 eigenen Segelfahrzeugen (Segelboote, Segelschlitten, Eissegelschlitten, Strandsegler) mit einer Segelfläche bis maximal 
25 qm, auch mit Hilfs- oder Außenbordmotor bis 20 PS/14,71 kW,

–	 eigenen oder fremden Motorbooten mit einer Motorstärke bis maximal 20 PS/14,71 kW (sofern hierfür kein anderweitiger 
Versicherungsschutz besteht), verursacht werden. 

ZBPPS-12.2	Die sonstigen Regelungen zur Mitversicherung von Booten gelten unverändert.

ZBPPS-13.	Vorsorgeversicherung

	 Abweichend von A1-9.2 gilt die zu diesem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.

ZBPPS-14.	Verzicht auf Selbstbehalte

	 Abweichend von A1 wird auf die Anrechnung von bedingungsgemäßen 	Selbstbeteiligungen verzichtet, sofern es sich nicht 
um generell zum Vertrag vereinbarte Selbstbeteiligungen handelt.

ZBPPS-15.	Neuwertentschädigung

ZBPPS-15.1	Abweichend von A1-3.1 leistet der Versicherer auf Wunsch des 		
		
Versicherungsnehmers für Sachschäden Schadenersatz zum Neuwert.

ZBPPS-15.2 Die Höchstentschädigung ist auf 2.000 EUR je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt.

ZBPPS-15.3	Sofern für diesen Vertrag eine generelle Selbstbeteiligung vereinbart wurde, gilt diese nicht bei einer Neuwertentschädigung.

ZBPPS-15.4 Der beschädigte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädigung/Zerstörung nicht älter als 12 Monate ab Kauf-
datum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer.

	 Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht lediglich Anspruch auf Zeitwertentschädigung.

ZBPPS-15.5	Ausgeschlossen bleiben Schäden an

a) 	 mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z.B. Mobile Telefone, Pager),

b) 	 Computern jeder Art, auch tragbaren Computersystemen (z.B. Laptop, Tablet-PC),

c) 	 Film- und Fotoapparaten,

d) 	 tragbaren Musik- oder Videowiedergabegeräten (z.B. MP3-Player, CD-Wiedergabegeräte),

e) 	 Brillen jeder Art.

ZBPPS-16.	Verbesserte Forderungsausfalldeckung (Opferschutz)

ZBPPS-16.1	Ergänzend zu A3-1.1 besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn der Schadenersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers aufgrund eines Personenschadens nicht durchgesetzt werden kann, weil der Schädiger nicht bekannt ist. 

ZBPPS-16.2	Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß A1-2 versicherten Person nur dann leistungs-
pflichtig, wenn 	

a)	 der Schädiger eine vorsätzliche Straftat begangen hat,

b) 	 aufgrund dessen eine Strafanzeige vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person gestellt wurde,

c) 	 das polizeiliche Ermittlungsverfahren eingestellt wurde und der schriftliche Einstellungsbescheid vorliegt,

d) 	 der Versicherer Einblick in die polizeiliche Ermittlungsakte erhalten hat,

e) 	 der Schädiger unbekannt bleibt. 

ZBPPS-16.3	Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist auf 50.000 EUR je Versicherungsfall 	und Versicherungsjahr begrenzt. Das 
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

ZBPPS-16.4	Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
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a) 	 psychische Folgeschäden,

b) 	 Sachschäden.

ZBPPS-17.	Konditions- und Summendifferenz-Deckung

	 Besteht anderweitig für den Versicherungsnehmer eine Privat-Haftpflichtversicherung (Vorversicherung) für das zu versi-
chernde Risiko, geht diese Deckung vor und es gelten die nachfolgenden Bestimmungen ab dem Zeitpunkt des Antragsein-
ganges bei der S.L.P. Vertriebsservice AG, sofern Ihr Antrag angenommen und von Ihnen nicht widerrufen wird, sowie der 
Vertrag zustande kommt und nicht mit Wirkung vor dem im Versicherungsschein genannten Beginn wieder beendet wird.

ZBPPS-17.1	Summen-Differenz-Deckung

	 Auf die Versicherungssummen dieses Vertrages werden die Versicherungssummen bzw. die restlichen Versicherungssum-
men der Grundversicherung angerechnet. Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit ein nach den Bestimmungen 
dieser Versicherung versicherter Versicherungsfall gegeben ist und die Höhe der Haftpflichtansprüche über die Versiche-
rungssummen einer anderweitig bestehenden Haftpflichtversicherung hinausgeht und zwar für den darüber hinausgehenden 
Teil des Schadens.

ZBPPS-17.2 Konditions-Differenz-Deckung

	 Sind nach der Grundversicherung (anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung) wegen Bedingungslücken im Verhältnis 
zum Versicherungsschutz dieses Vertrages keine Leistungen zu erbringen, besteht im Rahmen und in sinngemäßer Anwen-
dung der sonstigen Vertragsbestimmungen Versicherungsschutz.

ZBPPS-17.3	Weitere Bestimmungen

	 Der beim Versicherungsnehmer vorliegende Privat-Haftpflichtversicherungsvertrag (Vorversicherung) wird zu dem im Versi-
cherungsschein genannten Beendigungstermin der anderweitig bestehenden Versicherung durch den Wegfall dieser Bestim-
mungen auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt. Gleiches gilt, wenn die anderweitig bestehende Versicherung vor 
dem genannten Beendigungstermin endet. 

	 Die vorzeitige Beendigung der anderweitig bestehenden Versicherung ist unverzüglich mitzuteilen.

	 Eine nachträgliche Verringerung oder der Wegfall des Versicherungsschutzes aus der Vorversicherung erhöht nicht die Leis-
tung der Differenzdeckung. Ist bei dem Vorversicherer eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese durch den Versicherer 
nicht erstattet.

	 Sollte dieser Versicherungsvertrag weniger als 12 Monate bestehen, werden etwaige geleistete Schadenersatzansprüche 
vom Versicherungsnehmer zurückgefordert. Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtfälle, die vor Ihrer Antragstel-
lung eingetreten sind, Streitigkeiten aus Ihrem Haftpflichtvertrag mit Ihrem Vorversicherer und soweit Ihr Vorversicherer 
wegen Verletzung einer Obliegenheit oder Verzuges mit der Beitragszahlung nicht eintrittspflichtig ist.

ZBPPS-18.	Vorversicherungs- / Besitzstandsgarantie

ZBPPS-18.1 Sollte sich bei einem Schadensfall herausstellen, dass der Versicherungsnehmer durch die Vertragsbedingungen zur Pri-
vat-Haftpflichtversicherung des Vorvertrags beim vorherigen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang (Deckung 
von Haftpflichtansprüchen) bessergestellt gewesen wäre, wird der Versicherer nach den Versicherungsbedingungen des 
letzten Vertragsstandes des direkten Vorvertrags regulieren. 

ZBPPS-18.2	Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die Bedingungen des Vorversicherers zur Verfügung zu stellen.

ZBPPS-18.3	Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass

a) 	 ununterbrochen Versicherungsschutz bestand;

b) 	 die Vorversicherung bei Antragsstellung angegeben wurde;

c) 	 die bei dem Versicherer dieses Vertrages versicherte Versicherungssumme die Höchstersatzleistung darstellt;

d) 	 beitragspflichtige Einschlüsse beim Vorvertrag unberücksichtigt bleiben.

ZBPPS-18.4	Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie nicht für Schäden im Zusammenhang mit

a) 	 im Ausland vorkommenden Schadensereignissen,

b) 	 beruflichen und gewerblichen Risiken,

c) 	 Vorsatz,

d) 	 vertraglicher Haftung,

e) 	 Haftpflichtansprüchen aus Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

f) 	 Assistance-Dienstleistungen,

g) 	 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und/oder Arbeitsunfähigkeit,

h) 	 wegen Eigenschäden,

i) 	 aufgrund des Haltens und des Gebrauchs von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen,
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j) 	 wegen der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpflicht hinaus, 	
	

k) 	 Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

ZBPPS-19.	Höchstleistungs-Garantie

ZBPPS-19.1	Sofern zum Zeitpunkt des Schadensereignisses ein in Deutschland zum Betrieb zugelassener Versicherer eine Privat-Haft-
pflichtversicherung mit weitergehendem Leistungsumfang, höheren Entschädigungsgrenzen (Sublimits) oder geringeren 		
Selbstbeteiligungen als der Versicherer dieses Vertrages anbietet, wird der Versicherer dieses Vertrages im Schadensfall

a) 	 den Versicherungsschutz um solche Leistungen erweitern,

b) 	 Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis zur Höhe der Entschädigungsgrenzen des anderweitigen Versicherers, jedoch 
maximal bis zu der diesem Vertrag zugrunde liegenden generellen Versicherungssumme, erweitern,

c) 	 Selbstbeteiligungen, sofern es sich nicht um generell zum Vertrag vereinbarte handelt, auf die Höhe solcher eines ander-
weitigen Vertrages reduzieren.

ZBPPS-19.2	Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer die weitergehenden Leistungen in 	Form von Versicherungsbedingungen 
schriftlich nachweist.

ZBPPS-19.3	Von der Erweiterung des Versicherungsschutzes ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

a) 	 aus im Ausland vorkommenden Schadensereignissen (A1-6.14),

b) 	 wegen der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpflicht hinaus (A1-3.1),

c) 	 aufgrund beruflicher und gewerblicher Risiken (A1-1),

d) 	 wegen Vorsatz (A1-7.1),

e) 	 wegen vertraglicher Haftung (A1-3.2),

f) 	 wegen Eigenschäden (A1-7.4),

g) 	 aufgrund des Haltens und des Gebrauchs von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen (A1-6.10 bis 
12 und A1-7.14),

h) 	 wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind (A1-7.7).

ZBPPS-19.4	Für bereits bei dem Versicherer dieses Vertrages mitversicherte Leistungen gelten die Ausschlüsse hinsichtlich der Entschä-
digungsgrenzen (Sublimits) und Selbstbeteiligungen nicht.
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§ 1

(1) 	 Sofern vereinbart und im Versicherungsschein erwähnt, gilt der Rechtsschutz für die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen 
versichert. Versicherte Personen sind dieselben Personen, die auch versicherte Personen der Privathaftpflichtversicherung sind.

(2) 	 Dieser Rechtsschutz kann nicht allein versichert werden, der Abschluss oder das Bestehen dieser Privathaftpflichtversicherung ist 
unabdingbare Voraussetzung.

(3) 	 Der Rechtsschutz beginnt frühestens zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt für die Dauer von mindestens einem Jahr 
mit jährlicher Verlängerung. Er endet spätestens mit der Aufhebung der Privathaftpflichtversicherung.

(4) 	 Das Recht auf Kündigung steht unter Einhaltung der Frist nach B2-2  sowohl dem Versicherungsnehmer als auch dem Versicherer 
zu.

§ 2

(1) 	 Versichert ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen Dritte, 
soweit die sich aus dem Vorwurf gegen den Dritten ergebenden Ansprüche nach Maßgabe der diesem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung PRIMA 2018 (AVB PHV PRIMA 2018) und den jeweils 
vereinbarten Zusatzbedingungen versichert wären.

	 Eingeschlossen sind jedoch:

	 – Schadenersatzansprüche aufgrund vorsätzlichen Handelns des Schädigers.

	 – Schadenersatzansprüche aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder –hüter.

(2) 	 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher oder mutmaßliche Schadenverursacher, der nicht selbst eine ver-
sicherte Person dieser Privathaftpflichtversicherung ist. Die Leistungspflicht tritt ein, wenn der Versicherungsnehmer und/oder die 
mitversicherte/n Person/en gegen den Dritten vor einem Gericht eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union und der Schweiz ein 
rechtskräftig vollstreckbares Urteil wegen eines Haftpflichtschadens erstritten haben und Vollstreckungsversuche gescheitert sind.

(3) 	 Gegenstand der Rechtsschutzversicherung ist die Feststellung der Schadensverursachung durch den Dritten, die Feststellung der 
Schadenhöhe, die Erzielung eines rechtskräftig vollstreckbaren Urteils und die Vollstreckung des Urteils oder ersatzweise der Nach-
weis der Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung durch das schriftliche Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers.

§ 3

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ab 
dem Zeitpunkt, in dem das dem Schadenersatzanspruch zugrunde liegende Schadenereignis eingetreten ist.

§ 4

(1) 	 Der Versicherer trägt

a) 	 bei Eintritt des Versicherungsfalles im Inland die Vergütung für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe 
der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungsnehmer 
mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der 
Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der 
gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt.

b) 	 bei Eintritt eines Versicherungsfalles im Ausland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zuständigen 
Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die 
Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt an-
sässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein 
ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 
des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich 
den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt;

c) 	 die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden sowie 
die Kosten des Gerichtsvollziehers;

Präambel
Die vertraglich vereinbarte Leistung – Versicherung von Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung im 

Rahmen der Privathaftpflichtversicherung – erbringt die AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Uhlandstraße 7,  
80336 München, Postfach 15 02 20, 80042 München, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Reinhold Gleichmann,  

Vorstand: Rainer Huber (Vors.), Duygu Besli, Ole Eilers, Bernd Rademacher,
Sitz der Gesellschaft: München, Eingetragen beim Amtsgericht München HRB Nr. 42 150

Die S.L.P. Vertriebsservice AG betreut die von ihr vermittelten Verträge und steht Ihnen für alle Fragen hinsichtlich des  
Versicherungsvertrages zur Seite.

Anzeigen und Willenserklärungen hinsichtlich Ihres Versicherungsvertrages richten Sie bitte ausschließlich an die
S.L.P. Vertriebsservice AG, Niederlassung Chemnitz

Erfenschlager Straße 19, 09125 Chemnitz
Tel. (0371) 3 82 80 487 Telefax (0371) 3 82 80 13, E-Mail: info@slp-kundencenter.de

Zusatzbedingungen für die Versicherung von Schadenersatz-Rechtsschutz als
Ergänzung zur Ausfalldeckung im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung
Stand: 01.01.2018 - AU



49

d) 	 die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen 
staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen.

(2) 	 Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er 
zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

(3) 	 Gestrichen.

(4) 	 Es gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Höhe je Rechtsschutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenordnungen und 
Kostengesetze als vereinbart. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Versiche-
rungsfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und 
ursächlich zusammenhängen.

§ 5

Der Versicherungsschutz besteht weltweit. Auf die Beschränkung gemäß § 2 (2) wird ausdrücklich verwiesen.

§ 6

(1) 	 Auswahl des Rechtsanwaltes

	 Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung 
der Versicherer nach § 4 Abs. 1 trägt. 

	 Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus,

a) 	 wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt,

b) 	 wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwal-
tes notwendig erscheint.

	 Hat der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt, beauftragt der Versicherer diesen im Namen des 
Versicherungsnehmers. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich.

(2) 	 Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat er sowohl den Versicherer als auch den beauftragten 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalles zu unterrichten. Er hat die Beweis-
mittel anzugeben und die notwendigen Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen oder zu beschaffen. Der Versicherungs-
nehmer hat Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben, wenn der Versicherer dies verlangt.

(3) 	 Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er 

a) 	 dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen,

b) 	 den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismit-
tel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen,

c) 	 soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden

aa) 	kostenauslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr von Klagenso-
wie vor der Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen,

bb) 	für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so gering 
wie möglich gehalten werden sollen. Von mehreren möglichen Vorgehensweise hat der Versicherungsnehmer die kostengüns-
tigste zu wählen, in dem er z.B. (Aufzählung nicht abschließend):

– 	nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann (z.B. Bündelung 
von Ansprüchen oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt gesonderter 
Klageerhebung),

–	 auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig sind,

– 	vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfahrens abwartet, dass tatsächliche oder rechtliche Bedeu-
tung für den beabsichtigten Rechtsstreit habenkann,

– 	vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und die etwa nötige 	gerichtliche Geltendmachung der restlichen 
Ansprüche bis zur Rechtskraftentscheidung über die Teilansprüche zurückstellt,

– 	in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur 
Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit 
umfasst.

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den Rechts-
anwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen. Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Obliegenheiten die 
Kenntnisse und das Verhalten des von ihm beauftragten Rechtsanwaltes zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des Rechts-
schutzfalles gegenüber dem Versicherer übernimmt.

(4) 	 Wird eine der in den Absätzen 2 und 3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Ver-
sicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung ein einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall 
des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
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diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(5)	 Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den gemeldeten Versicherungsfall bestehenden Versicherungsschutzes. Wenn der 
Versicherungsnehmer schon vor Rechtsschutzbestätigung Maßnahmen ergreift, die Kosten auslösen, trägt der Versicherer solche 
Kosten nur im Rahmen des bestätigten Versicherungsumfanges.

(6) 	 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können nur mit schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.

(7) 	 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer 
Entstehung auf diese über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer auszuhändigen und bei deren Maßnahmen gegen den anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer 
bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen.

§ 7

(1) 	 Die Höhe des Jahresbeitrages richtet sich nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen, die Bestandteil dieser Privathaftpflichtver-
sicherung sind.

(2) 	 Die Prämien sind Jahresprämien und im Voraus zusammen mit den Prämien zu dieser Privathaftpflichtversicherung zu zahlen.

§ 8

(1) 	 Bei Erhöhung des sich aus dem Tarif ergebenden Beitrags ist der Versicherer berechtigt, für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Versicherungsverträge den Beitrag mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an bis zur Höhe des sich aus dem 
neuen Tarif ergebenden Beitrag anzuheben.

(2) 	 Eine Beitragserhöhung nach Absatz 1 wird nur wirksam, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Änderung unter Kennt-
lichmachung des Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
mitteilt und ihn schriftlich über sein Recht nach Absatz 4 belehrt.

(3) 	 Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer verpflichtet, den Beitrag vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an auf 
die Höhe des neuen Tarifbeitrages zu senken.

(4) 	 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers über 
die Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen.

§ 9

Vertragsgrundlage auch für diese Zusatzdeckung zur Privathaftpflichtversicherung sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Privat-Haftpflichtversicherung PRIMA 2018 (AVB PHV PRIMA 2018) sowie die vereinbarten Zusatzbedingungen, wenn in den vorge-
nannten Zusatzbedingungen keine anderslautenden Inhalte aufgeführt sind, sowie die gesetzlichen Bestimmungen des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG).

(1) 	 Soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen bezüglich der Rechtslage keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, kann 
der Versicherer den Rechtsschutz ganz oder teilweise ablehnen. Ist der Versicherer der Auffassung, dass die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, mutwillig erscheint oder in grobem 
Missverhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht, kann er ihre Leistungspflicht verneinen.

(2) 	 Hat der Versicherer Ihre Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Ver-
sicherers nicht zu, kann der Versicherungsnehmer den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des 
Versicherers veranlassen, dieser gegenüber eine begründete Stellungnahme darüber abzugeben, dass die Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, nicht mutwillig erscheint und nicht in grobem Missverhältnis zu dem 
angestrebten Erfolg steht. Die Entscheidung des Rechtsanwaltes ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.
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Zusatzbedingungen für die Dienst-Haftpflichtversicherung für Lehrer zur
Privat-Haftpflichtversicherung (Dienst-HV-Lehrer 2018)
Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren 
Vertrag – nur sofern ausdrücklich vereinbart – zusätzlich zu den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung (AVB PHV Prima 2018).
ZBL-1.	 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AVB-PHV) die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als

ZBL-1.1 	 beamteter Lehrer oder angestellter Lehrer im öffentlichen Dienst

	 bzw.

ZBL-1.2	 freiberuflicher Lehrer, der allein unterrichtet und nicht Inhaber besonderer Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge ist.

ZBL-2. 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus

ZBL-2.1 	 der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stoffen);

ZBL-2.2	 Leitung und / oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen sowie Schulausflügen und damit verbundenen Aufent-
halten in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.

	 Für die Auslandsdeckung gilt folgende Regelung:

	 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen. Die Leistungen des Ver-
sicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, 
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

ZBL-2.3 	 der Erteilung von Nachhilfestunden;

ZBL-2.4 	 der Tätigkeit als Kantor und / oder Organist.

ZBL-2.5 	 dem Einsatz eines zu Unterrichtszwecken eingesetzten Schulhundes während der Unterrichtszeit. Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz ist, dass eine private Tierhalter-Haftpflichtversicherung für den Hund bei dem Versicherer dieses Ver-
trages besteht.

ZBL-3. 	 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit.

ZBL-4. 	 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

ZBL-4.1 	 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs 
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

ZBL-4.2 	 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von 

(1) 	 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen, darüber hinaus auch von Flugmodellen, unbemannten 
Ballonen und Drachen, die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden und deren Fluggewicht 5 kg 
nicht übersteigt;

(2) 	 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch Windsurfbretter) und eigene oder fremde Wasserfahr-
zeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. Mitversichert ist jedoch der gelegentliche 
Gebrauch von fremden Wassersportfahr-zeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erfor-
derlich ist.

ZBL-5. 	 Ausgeschlossen sind bei beamteten Lehrern und angestellten Lehrern im öffentlichen Dienst Haftpflichtansprüche 
wegen

ZBL-5.1 	 Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden; 

ZBL-5.2 	 Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß den 
beamtenrechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht 
wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden.

ZBL-6. 	 Mitversicherung von Vermögensschäden

ZBL-6.1 	 Vermögensschäden – Datenschutz

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aufgrund von Versicherungs-
fällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch 
Missbrauch personenbezogener Daten.

ZBL-6.2	 Sonstige Vermögensschäden

	 Versichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden aufgrund von Versicherungs-
fällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
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	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

(1) 	 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder geliefer-
te Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

(2) 	 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

(3) 	 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

(4) 	 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

(5) 	 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

(6) 	 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

(7) 	 aus Rationalisierung und Automatisierung, Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, Austausch, 
Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;

(8) 	 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

(9) 	 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

(10)	aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen;

(11)	aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von 	Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

(12)	aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

(13)	aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

ZBL-7.	 Besondere Bedingung für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko –

ZBL-7.1 	 Gegenstand der Versicherung

	 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 		
dieser gelagerten Stoffe. Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt.

ZBL-7.2 	 Rettungskosten

	 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 		
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung.

	 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 
nicht als Weisung des Versicherers.

ZBL-7.3 	 Ausschlüsse

(1)	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

(2) 	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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Versicherungssummen
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden*
9	Prima 2018 	 8 Mio. €	 8 Mio. €
9	Prima Plus 2018 	 10 Mio. €	 10 Mio. €
Vorsorgeversicherung bis zur vollen Versicherungssumme	 l	 l 		
keine Jahres-Höchstschadengrenze (Maximierung)	 l	 l		
			 
Tarifvarianten
Selbstbehalt möglich (150 € nur bei Sachschäden)	 l	 l		
Versicherungsmöglichkeit von Risiko- bzw. Kampfhunden 
(siehe Annahmerichtlinien)	 l	 –		
				  
Mitversicherte Personen
Familienangehörige des Versicherungsnehmers	 l	 l		
9	inkl. Regreßansprüche von Sozialversicherungsträgern etc.	 l	 l		
Nicht gewerbsmäßig tätige Tierhüter	 l	 l		
9	inkl. Regreßansprüche von Sozialversicherungsträgern etc.	 l	 l		
Fremdreiterrisiko und Reitbeteiligungen	 –	 l		
Ansprüche der Fremdreiter und Reitbeteiligten an den 
Versicherungsnehmer	 –	 l

Alltag
Forderungsausfalldeckung (nur Tierhalter)	 l	 l		
Mietsachschäden an Räumen bis 	 1 Mio. €	 1 Mio. €
Mietsachschäden an fremden Sachen und Mobiliar bis 	 10.000 € / 150 € SB	 10.000 € / 150 € SB
Mietsachschäden an Reithallen, Stallungen, Koppeln bis 	 10.000 € / 150 € SB 	 10.000 € / 150 € SB
Schäden an gemieteten Transportanhängern bis 	 5.000 € / 250 € SB	 5.000 € / 250 € SB
Allmählichkeitsschäden	 l	 l		
Schäden durch Tierische Ausscheidungen	 l	 l		
Umweltschadensversicherung gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG)**	 l	 l		
				  
Freizeit und Sport
Hunderennen	 l	 –
Hundeschlittenfahrten	 l	 –		
Agility-Sport	 l	 –		
Flyball	 l	 –		
Dog Dance	 l	 –		
Schauvorführungen und Turniere	 l	 –		
Hundelehrgänge und Prüfungen	 l	 –		
Kein Leinen- oder Maulkorbzwang	 l	 –		
Nicht gewerbsmäßig genutzter Therapiehund/Therapiepferd	 l	 l		
Pferderennen (Galopp- oder Trabrennen), Reitturniere 
und Training	 –	 l

Reiten ohne Zaum und Sattel	 –	 l	
Nicht gewerblicher Reitunterricht	 –	 l		
Unentgeltliche Kutschfahrten	 –	 l

Tiere
Deckschäden aus gewolltem und ungewolltem Deckakt	 l	 l		
Beitragsfreie Mitversicherung der Welpen/Fohlen im Jahr 
der Geburt bis nächster Hauptfälligkeit	 l	 l		
Flurschäden	 –	 l		
	
Ausland
vorübergehender Auslandsaufenthalt innerhalb Europas 	 unbegrenzt	 unbegrenzt
vorübergehender Auslandsaufenthalt außerhalb Europas 	 5 Jahre	 5 Jahre
Kaution bei Schäden im Ausland bis	 60.000 €	 60.000 €

sonstiges
Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen	 l	 l		
Bedingungen erfüllen die Mindeststandards des 
Arbeitskreises „Beratungsprozesse“	 l	 l	
Leistungsverbesserungen gelten automatisch	 l	 l	

PferdPferdHundHund

TH
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01
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18
Leistungsüberblick des 
SLP-Haftpflichtschutz für Tiere

Stand: 01.01.2018

Vertrieb:
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Sorglospaket	 gegen Zuschlag	 gegen Zuschlag		
9	inkl. Höchstleistungs-Garantie	 l	 l

9	inkl. Opferhilfe als Ergänzung zur Forderungsausfalldeckung	 l	 l		
9	inkl. Neuwertentschädigung bis	 2.000 €	 2.000 €

l = versichert, – = nicht versichert, l = optional, SB = Selbstbehalt je Versicherungsfall
Wenn in diesem Leistungsüberblick von Europa gesprochen wird, umfasst dies Europa im geografischen Sinn zuzüglich der außereu-
ropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.
*	 bei Personenschäden max. 8 Mio. € je geschädigte Person
**	 Begrenzung der Versicherungssumme auf 3 Mio. € je Schadenfall 

Die Leistungsbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungs- 
schutzes ergibt sich ausschließlich aus den im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten 
Versicherungsbedingungen.

Versicherer:	 Vertrieb:
VHV Allgemeine Versicherung AG	 S.L.P. Vertriebsservice AG
VHV-Platz 1, 30177 Hannover	 Erfenschlager Str. 17 – 19, 09125 Chemnitz
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Private Tierhalter-Haftpflichtversi-
cherung (AVB Tierhalter-Haftpflicht 2018)

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

− Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken als privater Tierhalter.
− Abschnitt A2 gilt für Schäden nach dem Umweltschadengesetz (Besonderes Umweltrisiko).
− Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken

Die Gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und zur Beitragsangleichung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

− Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.
− Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung.
− Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge.

Teil A
Abschnitt 1

Privates Tierhalterhaftpflichtrisiko
A1-1 	 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes 

Risiko)
A1-2 	 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 

Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-3 	 Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A1-4 	 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-

sicherers
A1-5 	 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 

Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
beteiligung)

A1-6 	 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des pri-
vaten Tierhalters (Versicherungsschutz, Risikobe-
grenzungen und besondere Ausschlüsse)

A1-6.1 	 Allgemeines Umweltrisiko
A1-6.2 	 Abwässer
A1-6.3 	 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)
A1-6.4 	 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-

fahrzeug-Anhänger
A1-6.5 	 Schäden im Ausland
A1-6.6 	 Vermögensschäden
A1-6.7 	 Sonstige Besondere Regelungen zur Tierhalter-Haft-

pflichtversicherung (allgemein)
A1-6.8 	 Besondere Regelungen zur Tierhalter-Haftpflichtver-

sicherung für Hunde
A1-6.9 	 Besondere Regelungen zur Tierhalter-Haftpflichtver-

sicherung für Reit- und Zugtiere
A1-7 	 Allgemeine Ausschlüsse
A1-7.1 	 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
A1-7.2 	 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 

Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen
A1-7.3 	 Ansprüche der Versicherten untereinander
A1-7.4 	 Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungs-

nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Perso-
nen

A1-7.5 	 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, be-
sonderer Verwahrungsvertrag

A1-7.6 	 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

A1-7.7 	 Asbest
A1-7.8 	 Gentechnik
A1-7.9 	 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
A1-7.10 	 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 

Diskriminierung
A1-7.11 	 Übertragung von Krankheiten
A1-7.12 	 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen
A1-7.13 	 Strahlen
A1-7.14 	 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhängern
A1-7.15 	 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze
A1-7.16 	 Wasserfahrzeuge
A1-7.17 	 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung 

elektronischer Daten
A1-8 	 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhun-

gen und Erweiterungen)
A1-9 	 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
A1-10 	 Fortsetzung der Tierhalter-Haftpflichtversicherung 

nach dem Tod des Versicherungsnehmers

Abschnitt 2

Besondere Umweltrisiken
A2-1 	 Gewässerschäden
A2-2 	 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-

densgesetz (USchadG)

Abschnitt 3

Forderungsausfallrisiko
A3-1 	 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
A3-2 	 Leistungsvoraussetzungen
A3-3 	 Umfang der Forderungsausfalldeckung
A3-4 	 Räumlicher Geltungsbereich
A3-5 	 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfall-

risiko

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
A(GB)-1 	 Abtretungsverbot
A(GB)-2 	 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-

kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)
A(GB)-3 	 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Bei-

tragsangleichung

Präambel
Sie – als Versicherungsnehmer – und die VHV Allgemeine Versicherung AG, 

VHV-Platz 1, 30177 Hannover – als Versicherer –, sind Vertragspartner dieses Versicherungsvertrages.
Die vertraglich vereinbarten Leistungen für die versicherten Personen erbringt die VHV Allgemeine Versicherung AG. 

Die S.L.P. Vertriebsservice AG betreut die von ihr vermittelten Verträge und steht Ihnen für alle Fragen hinsichtlich des 
Versicherungsvertrages zur Seite.

Anzeigen und Willenserklärungen hinsichtlich Ihres Versicherungsvertrages richten Sie bitte ausschließlich an die
S.L.P. Vertriebsservice AG, Erfenschlager Straße 17 - 19, 09125 Chemnitz

Tel. (0371) 3 82 80 487 Telefax (0371) 3 82 80 13, E-Mail: info@slp-kundencenter.de
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Teil B Allgemeiner Teil
Abschnitt B1

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
B1-1 	 Beginn des Versicherungsschutzes
B1-2 	 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-3 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-

späteter Zahlung oder Nichtzahlung
B1-4 	 Folgebeitrag
B1-5 	 Lastschriftverfahren
B1-6 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Abschnitt B2

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung
B2-1 	 Dauer und Ende des Vertrags
B2-2 	 Kündigung nach Versicherungsfall
B2-3 	 Veräußerung und deren Rechtsfolgen

Abschnitt B3

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
B3-1 	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
B3-2 	 Gefahrerhöhung (entfällt, da nicht relevant)
B3-3 	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Abschnitt B4

Weitere Regelungen
B4-1 	 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-2 	 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-3	 Vollmacht des Versicherungsvertreters (entfällt, da 

nicht relevant)
B4-4 	 Verjährung
B4-5 	 Örtlich zuständiges Gericht
B4-6 	 Anzuwendendes Recht
B4-7 	 Embargobestimmung
B4-8 	 Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit

Präambel
Der Versicherer garantiert Ihnen, dass die dieser Tierhalter-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung (AVB Tierhalter-Haftpflicht 2018) Sie in keinem Punkt schlechter stellen, als die vom 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlenen Musterbedingungen (Stand 2016).

Darüber hinaus garantiert er auch, dass die Leistungsinhalte dieser Versicherungsbedingungen die Empfehlungen des Arbeitskreises 
Beratungsprozesse (Stand 28.09.2015) voll erfüllen.

Leistungs-Update-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen
Werden dem von Ihnen gewählten Produkt zukünftige Haftpflicht-Versicherungsbedingungen zugrunde gelegt, die ausschließlich zu 
ihrem Vorteil von den diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen abweichen, so gelten die verbesserten Inhalte der 
neuen Bedingungen auch für diesen Vertrag. Voraussetzung für die Bedingungsverbesserung ist, dass die verbesserten Bedingungen 
ohne Mehrbeitrag bei künftigen Versicherungsverträgen des gleichen Produkts mitversichert sind. Die Verbesserung wird mit Einführung 
neuer Bedingungen auch für diesen Vertrag sofort wirksam.
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Teil A
Abschnitt A1

Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung

A1-1 	 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)

	 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als priva-
ter Halter des bzw. der im Versicherungsschein bezeichneten Tiere.

	 Sämtliche vorhandenen Tiere derselben Gattung müssen zur Beitragsberechnung angegeben werden. 

	 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von Jagdhunden, wenn bereits Versiche-
rungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung besteht.

A1-2 	 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und 
mitversicherte Personen)

A1-2.1 	 Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) 	 der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers,

b) 	 aller sonstigen mit dem Versicherungsnehmer in häusliche Gemeinschaft lebenden Personen,

c) 	 des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters und/oder Fremdreiters in dieser Eigenschaft,

d) 	 der nicht gewerbsmäßigen Reitbeteiligung (Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse über 
die regelmäßige Benutzung des versicherten Reitpferdes gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten).

	 Dabei erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Ansprüche der Tierhüter, Fremdreiter und Reitbeteiligten gegen den 
Versicherungsnehmer. Versichert sind darüber hinaus auch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversiche-
rungsträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

A1-2.2 	 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur für eine 
mitversicherte Person entsteht.

A1-2.3 	 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die mitversicherten Personen.

A1-2.4 	 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenhei-
ten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verantwortlich.

A1-3 	 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1 	 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetretenen Schadensereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

	 g e s e t z l i c h e r     H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n     p r i v a t r e c h t l i c h e n     I n h a l t s

	 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

	 Schadensereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadensverursachung, die zum Schadensereignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

a) 	 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung;

b) 	 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

c) 	 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges;

d) 	 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

e) 	 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

f) 	 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

A1-3.3 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4 	 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

A1-4.1 	 Der Versicherungsschutz umfasst
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a) 	 die Prüfung der Haftpflichtfrage,

b) 	 die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und

c) 	 die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

	 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. An-
erkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

	 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 	 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. Kommt es in einem Versiche-
rungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versicherungs-
nehmers.

A1-4.3 	 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5 	 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

A1-5.1 	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A1-5.2 	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:

	 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres nicht auf das Ein- 
oder Mehrfache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

A1-5.3 	 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Serien-
schaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

a) 	 auf derselben Ursache,

b) 	 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

c) 	 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

A1-5.4 	 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn 
die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbe-
teiligung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt.

	 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung 
nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

A1-5.5 	 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 	 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7 	 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

	 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

	 Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Rest-
versicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt.

A1-5.8 	 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6 	 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des privaten Tierhalters (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen 
und besondere Ausschlüsse)

	 A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden 



59

besonderen Ausschlüsse. Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in A1-6 geregelten 
Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung (z.B. A1-4 – Leistungen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine 
Ausschlüsse).

A1-6.1 	 Allgemeines Umweltrisiko

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Um-
welteinwirkung. Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, 
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser (auch 
Gewässer) ausgebreitet haben.

	 Zu Schäden nach dem Umweltschadensgesetz siehe Abschnitt A2 (besonderes Umweltrisiko).

A1-6.2 	 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden

a) 	 durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals,

b) 	 die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur,

c) 	 von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

A1-6.3 	 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

	 Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versicherungsnehmer gemieteten Sachen und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden.

A1-6.3.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Mietsachschäden ausschließlich an

a) 	 Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.

	 Die Höchstersatzleistung beträgt 1 Mio. EUR je Versicherungsfall.

b) 	 beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen. 
 
Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schä-
den 150 EUR selbst zu tragen.

c) 	 fremden beweglichen Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Ge-
genstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 
 
Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schä-
den 150 EUR selbst zu tragen.

d) 	 Immobilien und Grundstücken (z.B. Stallungen, Reithallen und Weiden). 
 
Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schä-
den 150 EUR selbst zu tragen.

e) 	 Pferde- und Hundetransportanhängern (sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht). 
 
Die Höchstersatzleistung beträgt 5.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schä-
den 250 EUR selbst zu tragen.

A1-6.3.2 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

a) 	 Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

b) 	 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

c) 	 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann,

d) 	 Schäden infolge von Schimmelbildung,

e) 	 Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten Personen dienen;

f) 	 Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren;

g) 	 Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen.

A1-6.4 	 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

A1-6.4.1 	 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraft-
fahrzeug-Anhängern:

a) 	 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit;
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b) 	 Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;

c) 	 Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

d) 	 selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

e) 	 Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren.

A1-6.4.2 	 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

	 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

	 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, 
der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

	 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten).

A1-6.5 	 Schäden im Ausland

A1-6.5.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle aus-
schließlich, wenn diese

a) 	 auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind oder

b) 	 bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt – außerhalb Europas maximal bis zu 5 Jahren – eingetreten sind.

	 Der Geltungsbereich Europa umfasst den Kontinent Europa im geografischen Sinn zuzüglich der außereuropäischen An-
liegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira. Versichert sind hierbei auch Ansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 Sozialgesetzbuch VII.

A1-6.5.2 	 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicher-
stellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 60.000 EUR zur Verfügung.

	 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher 
als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen 
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

A1-6.5.3 	 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.6 	 Vermögensschäden

A1-6.6.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- 
noch durch Sachschäden entstanden sind.

A1-6.6.2 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden

a) 	 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder geliefer-
te Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) 	 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

c) 	 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) 	 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) 	 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) 	 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

g) 	 aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) 	 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

i) 	 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

j) 	 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien /Organe im Zusammenhang 
stehen;

k) 	 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
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l) 	 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) 	aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

A1-6.7 	 Sonstige Besondere Regelungen zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung (allgemein)

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen

a) 	 Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt,

b) 	 Schäden durch tierische Ausscheidungen,

c) 	 durch Flurschäden.

A1-6.8 	 Besondere Regelungen zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Hunde

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

a) 	 als Halter von Welpen ab deren Geburt bis zum Ende des ersten Lebensjahres, wenn die Muttertiere über diesen Vertrag 
versichert sind. Die Versicherung über diese Zeit hinaus ist besonders zu vereinbaren;

b) 	 aus der privaten Teilnahme an Hundesportveranstaltungen (z.B. Turniere, Hunde-/Hundeschlittenrennen, Agility-Sport, 
Dog-Dancing, Flyball), Schauvorführungen, Hundelehrgängen und -prüfungen, sowie den Vorbereitungen hierzu (Trai-
ning).

c) 	 aus der privaten Nutzung des Hundes zu therapeutischen Zwecken (z.B. auch Lesehunde und Mantrailing-Hunde).

d) 	 aus dem Führen ohne Leine und Maulkorb.

A1-6.9 	 Besondere Regelungen zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Reit- und Zugtiere

A1-6.9.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

a) 	 als Halter von Fohlen ab deren Geburt bis zum Ende des ersten Lebensjahres, wenn die Muttertiere über diesen Vertrag 
versichert sind. Die Versicherung über diese Zeit hinaus ist besonders zu vereinbaren,

b) 	 aus der privaten Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen (z.B. Pferderennen und -turniere, Distanzritte), Schauvorfüh-
rungen, Reitunterricht sowie den Vorbereitungen hierzu (Training), 

c) 	 aus der privaten Nutzung des Pferdes zu therapeutischen Zwecken,

d) 	 aus der Erteilung von Reitunterricht, sofern dieser nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt,

e) 	 aus dem Reiten mit und ohne Sattel, sowie aus dem Reiten und Führen von Reittieren mit gebissloser Zäumung,

f) 	 aus dem Führen von Handpferden,

g) 	 aus der unentgeltlichen Überlassung/Leihe von Pferden an Dritte (Fremdreiterrisiko),

h) 	 aus der Verwendung der Reittiere als Zugtiere bei privaten Kutsch-, Planwagen- oder Schlittenfahrten einschließlich der 
gelegentlichen unentgeltlichen Beförderung von Gästen.

	 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von Kutschen, Planwagen oder Schlitten und wegen Schäden, 
deren Ursache in der Konstruktion und/oder Mangelhaftigkeit der Kutschen, Planwagen oder Schlitten liegt.

A1-6.9.2 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

a) wegen Schäden aus der Zurverfügungstellung von Reittieren zu Vereinszwecken und/oder für Veranstaltungen;

b) wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer in Obhut genommenen Reittieren (Pensionstieren);

c) aus der Vermietung oder dem gewerbsmäßigen Verleih von Reittieren.

A1-7 	 Allgemeine Ausschlüsse

	 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen: 

A1-7.1 	 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 	 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

a) 	 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
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b) 	 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.3 	 Ansprüche der Versicherten untereinander

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) 	 des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

b) 	 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,

c) 	 zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags.

	 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 	 Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer

a) 	 aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag sonstigen mitversicherten Personen gehören;

	 Als Angehörige gelten
– 	 Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach dem 

Recht anderer Staaten,
– 	 Eltern und Kinder,
– 	 Adoptiveltern und -kinder,
– 	 Schwiegereltern und -kinder,
– 	 Stiefeltern und -kinder,
– 	 Großeltern und Enkel,
– 	 Geschwister sowie
– 	 Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 

Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

b) 	 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist;

c) 	 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

d) 	 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e) 	 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

f) 	 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 

	 Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 	 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sachen 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrags sind.

A1-7.6 	 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Ar-
beiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem mangelhaften Einzelteil 
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung 
führt. 

	 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 	 Asbest

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind.

A1-7.8 	 Gentechnik

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

a) 	 gentechnische Arbeiten,
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b) 	 gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

c) 	 Erzeugnisse, die
– 	 Bestandteile aus GVO enthalten,
– 	 aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 	 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10 	 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti-
gen Diskriminierungen.

A1-7.11 	 Übertragung von Krankheiten

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

a) 	 Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren,

b) 	 Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 
Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 	 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche entste-
hen durch

a) 	 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

b) 	 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13 	 Strahlen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen stehen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

A1-7.14 	 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhängern

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursa-
chen. 

	 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein Gebrauch 
im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.15 	 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) 	 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftrag-
te Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

b) 	 wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus 
– 	 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder 

Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- 
oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,

– 	 Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen 
oder deren Teilen.

c) 	 gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nießbraucher von Luftlandeplätzen. 

	 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft- oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird.

A1-7.16 	 Wasserfahrzeuge

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

	 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht 
in Betrieb gesetzt wird.
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A1-7.17 	 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

a) 	 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

b) 	 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

c) 	 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

d) 	 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

A1-8 	 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)

	 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

A1-8.1 	 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.

	 Dies gilt nicht

a) 	 für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie

b) 	 für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

A1-8.2 	 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In diesen 
Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

A1-9 	 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A1-9.1 	 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versichert.

	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht-
zeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

	 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass 
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war.

	 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

A1-9.2 	 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf den Be-
trag von 10 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

A1-9.3 	 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

a) 	 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge 
der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b) 	 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

c) 	 Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, mit Ausnahme von versicherungspflichtigen 
Hunden;

d) 	 Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind;

e) 	 Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

A1-10 	 Fortsetzung der Tierhalter-Haftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers

a) 	 Für den mitversicherten Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner und/oder deren unverheiratete und nicht in 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle 
des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort.

b) 	 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartnereingelöst, 
so wird dieser Versicherungsnehmer.

c) 	 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt.
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Abschnitt A2

Besonderes Umweltrisiko

	 Der Versicherungsschutz für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1 
und den folgenden Bedingungen. Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkungen (Allgemeines Umweltrisiko) siehe A1-6.1.

	 Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) ist eine

a) 	 Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

b) 	 Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

c) 	 Schädigung des Bodens.

A2-1 	 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder 
Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrags

a) 	 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

b) 	 die sonstige Schadensverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

	 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadensverursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden 
auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

	 Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an 
eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungs-
schutz dieses Vertrages erfasst sind.

A2-2 	 Ausland

	 Versichert sind im Umfang von A1-6.3 die im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden 
Versicherungsfälle. 

A2-3 	 Ausschlüsse

A2-3.1 	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-3.2 	 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

a) 	 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

b) 	 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversiche-
rung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.

A2-4 	 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 3 Mio. EUR und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

Abschnitt A3

Forderungsausfallrisiko

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

A3-1.1 	 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte Person während 
der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden Voraussetzungen:

a)	 Der wegen dieses Schadensereignisses in Anspruch genommene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflichtung ganz 
oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten 
festgestellt worden ist und

b) 	 die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert.

	 Ein Schadensereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge 
hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz ver-
pflichtet ist (schädigender Dritter).

	 Abweichend von B3-3.2.3 beginnt die Anzeigepflicht für diese Forderungsausfalldeckung erst, wenn die Leistungsvorausset-
zungen gemäß A3-2.1 und A3-2.2 erfüllt sind.

A3-1.2 	 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang der in A1 geregelten Tierhalter-Haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden 
im Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse 
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Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schä-
diger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat.

A3-1.3 	 Mitversichert sind abweichend von A1-7.1 – Schäden, die durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers entstanden sind.

A3-2 	 Leistungsvoraussetzungen

	 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn

A3-2.1 	 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der 
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island 
und Liechtenstein festgestellt worden ist oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar eines 
dieser Staaten erwirkt wurde. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der 
vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte.

A3-2.2 	 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person nachweist, dass

a) 	 eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,

b) 	 eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die 
eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder

c) 	 ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt 
hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde, und

A3-2.3 	 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetre-
ten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat 
an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.

A3-3 	 Umfang der Forderungsausfalldeckung

A3-3.1 	 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.

A3-3.2 	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A3-3.3 	 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

A3-4 	 Räumlicher Geltungsbereich

	 Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.14 – für Schadensereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union, der Schweiz, Norwegens, Island oder Liechtenstein eintreten.

A3-5 	 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
a) 	 Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;

b) 	 Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs;

c) 	 Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht 
rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

d) 	 Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz
− 	 ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z.B. der Schadensversicherer des Versicherungsnehmers) oder
− 	 ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um 

Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt.

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1 	 Abtretungsverbot

	 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

A(GB)-2 	 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1 	 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung 
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versi-
cherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

A(GB)-2.2 	 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.
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A(GB)-2.3 	 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben 
zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrags erfolgten.

A(GB)-2.4 	 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

A(GB)-3 	 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung

A(GB)-3.1 	 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitrags-
berechnung der Beitragsangleichung.

A(GB)-3.2 	 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.

	 Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenszahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadensfälle.

A(GB)-3.3 	 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird 
dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

	 Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen gerin-
geren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf 
der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadens-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

A(GB)-3.4 	 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung 
ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

A(GB)-3.5 	 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuwei-
sen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung 
zugehen.

	 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

Teil B Allgemeiner Teil
Abschnitt B1

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1 	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1-2 	 Beitragszahlung, Versicherungsperiode

B1-2.1 	 Beitragszahlung

	 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag.

B1-2.2 	 Versicherungsperiode

	 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die 
vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1-3 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

	 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

	 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen.

	 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.
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	 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste 
oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

	 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 	 Leistungsfreiheit des Versicherers

	 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

	 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 	 Folgebeitrag

B1-4.1 	 Fälligkeit

	 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird.

B1-4.2 	 Verzug und Schadensersatz

	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn 
er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

B1-4.3 	 Mahnung

	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text-
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist 
muss von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.

	 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

B1-4.4 	 Leistungsfreiheit nach Mahnung

	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 	 Kündigung nach Mahnung

	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in 
der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

	 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

B1-4.6 	 Zahlung des Beitrags nach Kündigung

	 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf veranlasst wird.

	 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1-5 	 Lastschriftverfahren

B1-5.1 	 Pflichten des Versicherungsnehmers

	 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

	 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

B1-5.2 	 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

	 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen.
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	 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden 
Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

	 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

B1-6.1 	 Allgemeiner Grundsatz

	 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

B1-6.2 	 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

B1-6.2.1 	 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit 
nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten.

	 Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

	 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 	 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm 
der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.

	 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 	 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Ver-
sicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der 
Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.

	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Abschnitt B2

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 	 Dauer und Ende des Vertrags

B2-1.1 	 Vertragsdauer

	 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 	 Stillschweigende Verlängerung

	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, 
wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zu-
gegangen ist.

B2-1.3 	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf.

B2-1.4 	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

	 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

B2-1.5 	 Wegfall des versicherten Interesses

	 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüg-
lich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
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B2-2 	 Kündigung nach Versicherungsfall

B2-2.1 	 Kündigungsrecht

	 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

a) 	 vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Umweltschäden geleistet 
wurde, oder

b) 	 der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder

c) 	 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

	 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach der 
Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 	 Kündigung durch Versicherungsnehmer

	 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode, wirksam wird.

B2-2.3 	 Kündigung durch Versicherer

	 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Abschnitt B3

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten

B3-1 	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1 	 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, 
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im 
Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

	 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und 
B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers 
zu berücksichtigen. 

	 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B3-1.2 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

B3-1.2.1 	 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

	 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

	 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

	 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 	 Kündigung

	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag kündigen. 

	 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 	 Vertragsänderung

	 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.
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	 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 	 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers

	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nach-
träglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

B3-1.4 	 Hinweispflicht des Versicherers

	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen hat.

B3-1.5 	 Ausschluss von Rechten des Versicherers

	 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 	 Anfechtung

	 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 	 Erlöschen der Rechte des Versicherers

	 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

B3-2 	 Gefahrerhöhung (entfällt, da nicht relevant)

B3-3 	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3-3.1 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

B3-3.1.1 	 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

B3-3.1.2 	 Rechtsfolgen

	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

	 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3-3.2 	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

B3-3.2.1 	 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer 
Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch 
– einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

B3-3.2.2 	 Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt:

a) 	 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersat-
zansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend 
gemacht werden.

b) 	 Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenser-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

c) 	 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingelei-
tet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

d) 	 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versiche-
rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versi-
cherers bedarf es nicht.

e) 	 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfah-
rens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt.
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	 Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen.

B3-3.3 	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B3-3.3.1 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

B3-3.3.2 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 	 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat.

Abschnitt B4

Weitere Regelungen

B4-1 	 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

B4-1.1 	 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

B4-1.2 	 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

B4-1.3 	 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 
er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 	 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung

B4-2.1 	 Form, zuständige Stelle

	 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit 
gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

	 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 	 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung

	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers.

B4-2.3 	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

	 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 	 Vollmacht des Versicherungsvertreters

	 (entfällt, da nicht relevant)

B4-4 	 Verjährung

	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

	 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-5 	 Örtlich zuständiges Gericht

B4-5.1 	 Klagen gegen den Versicherer

	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung 
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oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versiche-
rungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen 
Sitz hat.

B4-5.2 	 Klagen gegen Versicherungsnehmer

	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem 
gewöhnlichen Aufenthalt. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4-6 	 Anzuwendendes Recht

	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-7 	 Embargobestimmung

 	 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder  Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

B4-8 	 Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit

	 Wird der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit für einen Zeitraum von mindestens einem Monat arbeitslos, 
kann er den Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist zu dem Termin kündigen, bis zu dem der Beitrag bezahlt ist. Die 
Kündigung wird frühestens mit dem Eingang bei der S.L.P. Vertriebsservice AG oder dem Versicherer wirksam. Den Nach-
weis über die Arbeitslosigkeit hat der Versicherungsnehmer zu erbringen.
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Zusatzbedingungen für den Baustein Sorglospaket Tierhalter 2018
Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren 
Vertrag – nur sofern ausdrücklich vereinbart – zusätzlich zu den Allgemeine Versi-
cherungsbedingungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung (AVB Tierhalter- 
Haftpflicht 2018)

THVS-1.	 Neuwertentschädigung

THVS-1.1 	 Abweichend von A1-3.1 leistet der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers für Sachschäden Schadenersatz zum 
Neuwert.

THVS-1.2 	 Die Höchstentschädigung ist auf 2.000 EUR je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt.

THVS-1.3 	 Sofern für diesen Vertrag eine generelle Selbstbeteiligung vereinbart wurde, gilt diese nicht bei einer Neuwertentschädigung.

THVS-1.4 	 Der beschädigte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädigung/Zerstörung nicht älter als 12 Monate ab Kauf-
datum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer.

	 Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht lediglich Anspruch auf Zeitwertentschädigung.

THVS-1.5 	 Ausgeschlossen bleiben Schäden an

a) 	 mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z.B. Mobile Telefone, Pager),

b) 	 Computern jeder Art, auch tragbaren Computersystemen (z.B. Laptop, Tablet-PC),

c) 	 Film- und Fotoapparaten,

d) 	 tragbaren Musik- oder Videowiedergabegeräten (z.B. MP3-Player, CD-Wiedergabegeräte),

e) 	 Brillen jeder Art.

THVS-2. 	 Verbesserte Forderungsausfalldeckung (Opferschutz)

THVS-2.1 	 Ergänzend zu A3-1.1 besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn der Schadenersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers aufgrund eines Personenschadens nicht durchgesetzt werden kann, weil der Schädiger nicht bekannt ist. 

THVS-2.2 	 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß A1-2 versicherten Person nur dann leistungs-
pflichtig, wenn 

a) 	 der Schädiger eine vorsätzliche Straftat begangen hat,

b) 	 aufgrund dessen eine Strafanzeige vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person gestellt wurde,

c) 	 das polizeiliche Ermittlungsverfahren eingestellt wurde und der schriftliche Einstellungsbescheid vorliegt,

d) 	 der Versicherer Einblick in die polizeiliche Ermittlungsakte erhalten hat,

e) 	 der Schädiger unbekannt bleibt. 
THVS-2.3 	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist auf 50.000 EUR je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt. Das 

gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

THVS-2.4 	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) 	 psychische Folgeschäden,

b) 	 Sachschäden.

THVS-3. 	 Höchstleistungs-Garantie (Tiere)

THVS-3.1 	 Sofern zum Zeitpunkt des Schadensereignisses ein in Deutschland zum Betrieb zugelassener Versicherer eine Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung mit weitergehendem Leistungsumfang, höheren Entschädigungsgrenzen (Sublimits) oder geringeren 
Selbstbeteiligungen als der Versicherer dieses Vertrages anbietet, wird der Versicherer dieses Vertrages im Schadensfall

a) 	 den Versicherungsschutz um solche Leistungen erweitern,

b) 	 Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis zur Höhe der Entschädigungsgrenzen des anderweitigen Versicherers, jedoch 
maximal bis zu der diesem Vertrag zugrunde liegenden generellen Versicherungssumme, erweitern,

c) 	 Selbstbeteiligungen, sofern es sich nicht um generell zum Vertrag vereinbarte handelt, auf die Höhe solcher eines ander-
weitigen Vertrages reduzieren.

THVS-3.2 	 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer die weitergehenden Leistungen in Form von Versicherungsbedingungen 
schriftlich nachweist.

THVS-3.3 	 Von der Erweiterung des Versicherungsschutzes ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

a) 	 aus im Ausland vorkommenden Schadensereignissen (A1-6.5),
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b) 	 wegen der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpflicht hinaus (A1-3.1),

c) 	 aufgrund beruflicher und gewerblicher Risiken (A1-1),

d) 	 wegen Vorsatz (A1-7.1),

e) 	 wegen vertraglicher Haftung (A1-3.2),

f) 	 wegen Eigenschäden (A1-7.4),

g) 	 aufgrund des Haltens und des Gebrauchs von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen (A1-6.10 bis 
12 und A1-7.14),

h) 	 wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind (A1-7.7).

THVS-3.4 	 Für bereits bei dem Versicherer dieses Vertrages mitversicherte Leistungen gelten die Ausschlüsse hinsichtlich der Entschä-
digungsgrenzen (Sublimits) und Selbstbeteiligungen nicht.
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Versicherungssummen
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden* 
9	Prima 2018	 8 Mio. €
9	Prima Plus 2018	 10 Mio. €
Vorsorgeversicherung bis zur vollen Versicherungssumme	 l

keine Jahres-Höchstschadengrenze (Maximierung)	 l

Rund ums Haus
Bauherrenrisiko je Bauvorhaben am versicherten Objekt bis 	 50.000 €
9	Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus der Pflichtverletzung des Immobilieninhabers	 l

Teilweise gewerbliche Nutzung durch eigene Büro- oder Praxisräume des 
Versicherungsnehmers im versicherten Objekt (nur Verkehrssicherungspflicht)	 l

Beschädigung, Vernichtung oder Verlust von gemieteten und geliehenen Sachen bis 	 10.000 € / 150 € SB
Turn- und Spielplätze	 l

Aufzüge	 l

Schwimmbäder	 l

Allmählichkeitsschäden	 l

Mitversicherung von zum Versicherungsgrundstück gehörenden Garagen und Nebengebäuden	 l

Schäden durch häusliche Abwässer	 l

Energieversorgung und Umwelt
Betreibung einer Photovoltaik-, Solarwärme- bzw. 
Erdwärme-, Kleinwind- oder Wasserkraftanlage	 l

9	inkl. Schäden aufgrund Einspeisung in ein fremdes Stromnetz	 l	
	
Kleingebinde (Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen) bis	 100 L / 1000 kg
Gewässerschadenhaftpflicht für Öltanks bis 	 6.000 Liter
Umweltschadensversicherung gemäß Umweltschadengesetz (USchadG)**	 l

Sonstiges
Regreßansprüche von Sozialversicherungsträgern etc.	 l

Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen 	 l

Bedingungen erfüllen die Mindeststandards des Arbeitskreises „Beratungsprozesse“	 l

Leistungsverbesserungen gelten automatisch 	 l

l = versichert, – = nicht versichert, SB = Selbstbehalt je Versicherungsfall
Wenn in diesem Leistungsüberblick von Europa gesprochen wird, umfasst dies Europa im geografischen Sinn zuzüglich der außer- 
europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.
*	 bei Personenschäden max. 8 Mio. € je geschädigte Person
**	 Begrenzung der Versicherungssumme auf 3 Mio. € je Schadenfall

Die Leistungsbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungs-
schutzes ergibt sich ausschließlich aus den im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten 
Versicherungsbedingungen.

Hu
G-
V-
01
01
18

Leistungsüberblick des 
SLP-Haftpflichtschutz 
für Haus und Grund

Vertrieb:

Stand: 01.01.2018

Versicherer:	 Vertrieb:
VHV Allgemeine Versicherung AG	 S.L.P. Vertriebsservice AG
VHV-Platz 1, 30177 Hannover	 Erfenschlager Str. 17 – 19, 09125 Chemnitz
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die
Private Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
(AVB HuG 2018)

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

− Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken als privater Haus- und Grundbesitzer.
− Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden und Schäden an der Umwelt (besondere Umweltrisiken).

Die Gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und zur Beitragsangleichung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

− Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.
− Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung.
− Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge.

Teil A
Abschnitt A1

Privates Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtrisiko
A1-1 	 Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tä-

tigkeiten (versichertes Risiko)
A1-2 	 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 

Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-3 	 Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A1-4 	 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-

sicherers
A1-5 	 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 

Serienschaden, Selbstbeteiligung)
A1-6 	 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des priva-

ten Haus- und Grundbesitzers (Versicherungsschutz, 
Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)

A1-6.1 	 Verkehrssicherungspflichten
A1-6.2 	 Bauarbeiten
A1-6.3 	 Nachhaftung als früherer Besitzer
A1-6.4 	 Allgemeines Umweltrisiko
A1-6.5 	 Abwässer und Allmählichkeitsschäden
A1-6.6 	 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-

fahrzeug-Anhänger
A1-6.7 	 Schäden im Ausland
A1-6.8 	 Vermögensschäden
A1-6.9 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen
A1-6.10 	 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht
A1-7 	 Allgemeine Ausschlüsse
A1-7.1 	 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
A1-7.2 	 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 

Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen
A1-7.3 	 Ansprüche der Versicherten untereinander
A1-7.4 	 Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungs-

nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen
A1-7.5 	 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, 

besonderer Verwahrungsvertrag
A1-7.6 	 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 

Arbeiten und sonstigen Leistungen
A1-7.7 	 Asbest
A1-7.8 	 Gentechnik
A1-7.9 	 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

A1-7.10 	 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 
Diskriminierung

A1-7.11 	 Übertragung von Krankheiten
A1-7.12 	 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen
A1-7.13 	 Strahlen
A1-7.14 	 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger
A1-7.15 	 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze
A1-7.16 	 Wasserfahrzeuge
A1-7.17 	 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung 

elektronischer Daten
A1-8 	 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhun-

gen und Erweiterungen)
A1-9 	 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

Abschnitt A2

Besondere Umweltrisiken
A2-1 	 Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko)
A2-2 	 Gewässerschäden – Anlagerisiko
A2-3 	 Sanierung von Umweltschäden gemäßbUmwelt-

schadensgesetz (USchadG)

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1 	 Abtretungsverbot
A(GB)-2 	 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-

kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)
A(GB)-3 	 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Bei-

tragsangleichung

Teil B Allgemeiner Teil
Abschnitt B1

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
B1-1 	 Beginn des Versicherungsschutzes
B1-2 	 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-3 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-

späteter Zahlung oder Nichtzahlung
B1-4 	 Folgebeitrag
B1-5 	 Lastschriftverfahren
B1-6 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Präambel
Sie – als Versicherungsnehmer – und die VHV Allgemeine Versicherung AG, 

VHV-Platz 1, 30177 Hannover – als Versicherer –, sind Vertragspartner dieses Versicherungsvertrages.
Die vertraglich vereinbarten Leistungen für die versicherten Personen erbringt die VHV Allgemeine Versicherung AG. 

Die S.L.P. Vertriebsservice AG betreut die von ihr vermittelten Verträge und steht Ihnen für alle Fragen hinsichtlich des 
Versicherungsvertrages zur Seite.

Anzeigen und Willenserklärungen hinsichtlich Ihres Versicherungsvertrages richten Sie bitte ausschließlich an die
S.L.P. Vertriebsservice AG, Erfenschlager Straße 17 - 19, 09125 Chemnitz

Tel. (0371) 3 82 80 487 Telefax (0371) 3 82 80 13, E-Mail: info@slp-kundencenter.de
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Präambel

Der Versicherer garantiert Ihnen, dass die dieser Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haus- und Grundbesitzer- Haftpflichtversicherung (AVB HuG 2018) Sie in keinem Punkt schlechter 
stellen, als die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlenen Musterbedingungen (Stand 2016).

Darüber hinaus garantiert er auch, dass die Leistungsinhalte dieser Versicherungsbedingungen die Empfehlungen des Arbeitskreises 
Beratungsprozesse (Stand 28.09.2015) voll erfüllen.

Leistungs-Update-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen

Werden dem von Ihnen gewählten Produkt zukünftige Haftpflicht-Versicherungsbedingungen zugrunde gelegt, die ausschließlich zu 
ihrem Vorteil von den diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen abweichen, so gelten die verbesserten Inhalte der 
neuen Bedingungen auch für diesen Vertrag. Voraussetzung für die Bedingungsveränderung ist, dass die verbesserten Bedingungen 
ohne Mehrbeitrag bei künftigen Verträgen des gleichen Produkts mitversichert sind. Die Verbesserung wird mit Einführung neuer Bedin-
gungen auch für diesen Vertrag sofort wirksam.

Abschnitt B2

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung
B2-1 	 Dauer und Ende des Vertrags
B2-2 	 Kündigung nach Versicherungsfall
B2-3 	 Veräußerung und deren Rechtsfolgen

Abschnitt B3

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
B3-1 	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
B3-2 	 Gefahrerhöhung (entfällt, da nicht relevant)
B3-3 	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Abschnitt B4

Weitere Regelungen
B4-1 	 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-2 	 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-3 	 Vollmacht des Versicherungsvertreters (entfällt, da 

nicht relevant)
B4-4 	 Verjährung
B4-5 	 Örtlich zuständiges Gericht
B4-6 	 Anzuwendendes Recht
B4-7 	 Embargobestimmung
B4-8 	 Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit
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Teil A
Abschnitt A1

Privates Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtrisiko

A1-1 	 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)

A1-1.1 	 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als pri-
vater Haus- und/oder Grundstücksbesitzer für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude 
oder Grundstück einschließlich der dazugehörigen Nebengebäude, Garagen, Gärten, Swimmingpools, (Schwimm-) Teiche, 
Biotope.

	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Miteigentum an zu Immobilien gehö-
renden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemeinschaftliche Zugänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, Privatstraßen, 
Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Spielplätze, Abstellplätze für Abfallbehälter.

	 Haus- und/oder Grundstücksbesitzer ist z.B. der Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nießbraucher.

A1-1.2 	 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes gilt:

	 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

A1-1.3 	 Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb oder Beruf ausübt, wird der Versicherungsschutz für das 
Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine besondere Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversicherung 
gewährt.

	 Dies gilt nicht für Praxis- / Büroräume, die der Versicherungsnehmer dort unterhält, sofern der Anteil der gewerblich genutz-
ten Fläche nicht mehr als 50 % beträgt und anderweitig kein Versicherungsschutz besteht. Ausgeschlossen bleiben Schäden 
aufgrund der Tätigkeit.

A1-2 	 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten		
(Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1 	 Mitversicherte Personen

A1-2.1.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

A1-2.1.1.1 	der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftrag-
ten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden.

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß 
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
fügt werden.

	 Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 
privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

A1-2.1.1.2 	Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in dieser Eigenschaft.

A1-2.1.2 	 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes gilt außerdem: 

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für 
Zwecke der Gemeinschaft.

	 Versichert sind hierbei – abweichend von A1-7.3 –

a) 	 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter;

b) 	 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer;

c) 	 gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. 

	 Die Bestimmungen für Wohnungseigentum gelten gleichermaßen für Teileigentum (z.B. gewerblich genutzte Räume).
A1-2.2 	 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend 

anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur für eine 
mitversicherte Person entsteht.

A1-2.3 	 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die mitversicherten Personen.

A1-2.4 	 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenhei-
ten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verantwortlich.
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A1-3 	 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1 	 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetretenen Schadensereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

	 g e s e t z l i c h e r    H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n    p r i v a t r e c h t l i c h e n    I n h a l t s

	 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

	 Schadensereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadensverursachung, die zum Schadensereignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

a) 	 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung;

b) 	 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

c) 	 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges;

d) 	 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

e) 	 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

f) 	 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

A1-3.3 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4 	 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

A1-4.1 	 Der Versicherungsschutz umfasst

a) 	 die Prüfung der Haftpflichtfrage,

b) 	 die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und

c) 	 die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

	 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. An-
erkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

	 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 	 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

	 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten 
im Namen des Versicherungsnehmers.

A1-4.3 	 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5 	 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

A1-5.1 	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A1-5.2 	 (entfällt)

A1-5.3 	 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Serien-
schaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

a) 	 auf derselben Ursache,

b) 	 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

c) 	 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.
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A1-5.4 	 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn 
die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbe-
teiligung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt.

	 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung 
nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

A1-5.5 	 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 	 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7 	 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

	 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 

	 Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversiche-
rungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.8 	 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6 	 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des privaten Haus- und Grundbesitzers (Versicherungsschutz, Risiko-
begrenzungen und besondere Ausschlüsse)

	 A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken gelten-
den besonderen Ausschlüsse. Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in A1-6 geregelten 
Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung (z.B. A1-4 – Leistungen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine 
Ausschlüsse).

A1-6.1 	 Verkehrssicherungspflichten

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

a) 	 aus der Verletzung von Pflichten, die ihm in der Eigenschaft als Haus- und Grundbesitzer obliegen (z.B. bauliche Instand-
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen)

b) 	 aus Besitz und Verwendung von Turn- und Spielplätzen mit den dazugehörenden Geräten

c) 	 aus dem Besitz und der Verwendung von Aufzügen, Sammelheizungen und Fernsprechern, sowie hauseigenen 
Schwimm- und Schwitzbädern,

d) 	 als Betreiber einer Photovoltaik- bzw. Solaranlage. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die Verkehrssicherungs-
pflicht sowie die Einspeisung von Elektrizität in das Netz eines Stromversorgungsunternehmens – auch wenn dafür eine 
Gewerbeanmeldung erforderlich ist.

e) 	 als Inhaber von Flüssiggastanks.

f) 	 als Inhaber von Tankanlagen für Heizöl mit einem Gesamtfassungsvermögen bis zu 6.000 Liter im Umfang von A2-2 
(Anlagerisiko).

	 Wenn das genannte Gesamtfassungsvermögen überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9).

	 Dies gilt auch für die vom Versicherungsnehmer ausschließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher durch Vertrag übernomme-
ne gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter) in dieser 
Eigenschaft.

A1-6.2 	 Bauarbeiten

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 50.000 EUR je Bauvorhaben.

	 Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (A1-9).

A1-6.3 	 Nachhaftung als früherer Besitzer

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand.

A1-6.4 	 Allgemeines Umweltrisiko

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelt-
einwirkung.
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	 Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, 
Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben. 

	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Gewässerschäden. Zu Gewässerschäden und Schäden 
nach dem Umweltschadensgesetz siehe Abschnitt A2 (besondere Umweltrisiken).

A1-6.5 	 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden

a) 	 durch Abwässer. Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden durch häusliche Abwässer – auch aus dem 
Rückstau des Straßenkanals.

b) 	 aus dem Betrieb einer privat genutzten Abwassergrube für häusliche Abwässer,

c) 	 die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

A1-6.6 	 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

A1-6.6.1 	 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraft-
fahrzeug- Anhängern:

a) 	 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit;

b) 	 Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

c) 	 Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

d) 	 selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

e) 	 Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren.

A1-6.6.2 	 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

	 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

	 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, 
der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

	 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten).

A1-6.7 	 Schäden im Ausland

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle aus-
schließlich, wenn diese auf das Gebäude oder Grundstück im Inland zurückzuführen sind. Versichert sind hierbei auch An-
sprüche gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 Sozialgesetzbuch VII.

	 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.8 	 Vermögensschäden

A1-6.8.1 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- 
noch durch Sachschäden entstanden sind.

A1-6.8.2 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden

a) 	 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder geliefer-
te Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) 	 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

c) 	 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) 	 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) 	 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) 	 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

g) 	 aus Rationalisierung und Automatisierung;
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h) 	 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

i) 	 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

j) 	 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, 
Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k) 	 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

l) 	 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) 	aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

A1-6.8.3 	 Versichert ist – abweichend von A1-6.8.2 und A1-7.9 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermö-
gensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Verwendung personenbezogener Daten.

	 Versichert sind – abweichend von A1-7.3 – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden von Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen) untereinander.

A1-6.9 	 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen

a) 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem 
Verlust von fremden Sachen, die er für die unter Ziff. 6.1 genannten Pflichten gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind (insofern abweichend von A1-7.5).

b) 	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen:

(1) 	Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung;

(2) 	Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren;

(3) 	Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen mit Ausnahme von motorgetriebenen Aufsitzrasenmähern, Schnee-
räumgeräten und sonstigen Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit.

c) 	 Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Versicherungsfall. Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schä-
den 150 EUR selbst zu tragen.

A1-7 	 Allgemeine Ausschlüsse

	 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:

A1-7.1 	 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 	 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

− 	 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
− 	 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.3 	 Ansprüche der Versicherten untereinander

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) 	 des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

b) 	 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,

c) 	 zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags.

	 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 	 Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer

a) 	 aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten
− 	 Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach dem 

Recht anderer Staaten,
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− 	 Eltern und Kinder,
− 	 Adoptiveltern und -kinder,
− 	 Schwiegereltern und -kinder,
− 	 Stiefeltern und -kinder,
− 	 Großeltern und Enkel,
− 	 Geschwister sowie
− 	 Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 

Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

b) 	 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist;

c) 	 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

d) 	 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e) 	 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

f) 	 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

	 Die Ausschlüsse unter (b) bis (f) gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 	 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sachen 
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrags sind.

A1-7.6 	 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Ar-
beiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem mangelhaften Einzelteil 
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung 
führt. 

	 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 	 Asbest

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind.

A1-7.8 	 Gentechnik

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

a) 	 gentechnische Arbeiten,

b) 	 gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

c) 	 Erzeugnisse, die
− 	 Bestandteile aus GVO enthalten,
− 	 aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 	 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10 	 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierung

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti-
gen Diskriminierungen.

A1-7.11 	 Übertragung von Krankheiten

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

a) 	 Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren,

b) 	 Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 
Tiere entstanden sind. 

	 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat.
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A1-7.12 	 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche entste-
hen durch

a) 	 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen

b) 	 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13 	 Strahlen

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen stehen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

A1-7.14 	 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursa-
chen. 

	 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein Gebrauch 
im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.15 	 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) 	 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftrag-
te Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

b) 	 wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

− 	 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
− 	 Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 

den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,
− 	 Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen 

oder deren Teilen. 

c) 	 gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nießbraucher von Luftlandeplätzen.

	 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft- und Raumfahrtzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird.

A1-7.16 	 Wasserfahrzeuge

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

	 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht 
in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.17 	 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten

	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

a) 	 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

b) 	 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

c) 	 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

d) 	 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

A1-8 	 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)

	 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

A1-8.1 	 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.

	 Dies gilt nicht

a) 	 für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie

b) 	 für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.
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A1-8.2 	 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 

	 In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

A1-9 	 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A1-9.1 	 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versichert.

	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht-
zeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

	 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass 
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war.

	 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

A1-9.2 	 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf den Be-
trag von 10 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

A1-9.3 	 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

a) 	 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge 
der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b) 	 Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

c) 	 Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

d) 	 Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind;

e) 	 Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

Abschnitt A2

Besondere Umweltrisiken

	 Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abweichend von A1-6.4 Satz 3 – und für Schäden nach dem Umweltscha-
densgesetz (USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1 und den folgenden Bedingungen.

	 Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen 
(Allgemeines Umweltrisiko) siehe A1-6.4.

A2-1 	 Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko)

A2-1.1 	 Umfang des Versicherungsschutzes

	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nachteili-
gen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). Hierbei 
werden Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt.

	 Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der Ver-
sicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versicherungsschutz ausschließlich für Anlagen bis100 l/Kg Inhalt (Kleingebinde) 
soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 1000 l/kg nicht übersteigt.

	 Wenn mit den Anlagen die o.g. Beschränkungen überschritten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz.

	 Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9).

A2-1.2 	 Rettungskosten

	 Der Versicherer übernimmt

a) 	 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie

b) 	 außergerichtliche Gutachterkosten.

	 Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.

	 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit von 
ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine 
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Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

A2-1.3 	 Ausschlüsse

a) 	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.

b) 	 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich
− 	 auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 

oder
− 	 unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen beruhen.

	 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2 	 Gewässerschäden – Anlagerisiko (Sofern im Versicherungsschein vereinbart)

A2-2.1 	 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)

	 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als In-
haber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden).

A2-2.2 	 Regelungen zu mitversicherten Personen

a) 	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwal-
tung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.

b) 	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dien-
stunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden.

A2-2.3 	 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme)

	 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte (Einheits-) Versicherungs-
summe (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

A2-2.4 	 Rettungskosten

A2-2.4.1 	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten. 

	 Diese Kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die verein-
barte Versicherungssumme nicht übersteigen. 

	 Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung in A1-5.

A2-2.4.2 	 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die vereinbarte Versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers.

A2-2.5 	 Eigenschäden

	 Versichert sind abweichend von A1-3.1 – auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbe-
weglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe be-
stimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 

	 Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

A2-2.6 	 Gemeingefahren

	 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich

a) 	 auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder 

b) 	 unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen beruhen.

	 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2.7 	 Bewusstes Abweichen von rechtlichen Vorschriften
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	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Gewässerschutz dienen, abweichen.

A1-2.3 	 findet keine Anwendung.

A2-3 	 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)

	 Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) ist eine

a) 	 Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

b) 	 Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

c) 	 Schädigung des Bodens.

A2-3.1 	 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder An-
sprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags

a) 	 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

b) 	 die sonstige Schadensverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

	 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadensverursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden 
auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

	 Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an 
eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungs-
schutz dieses Vertrags erfasst sind.

A2-3.2 	 Ausland

	 Versichert sind im Umfang von A1-6.7 die im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden 
Versicherungsfälle. 

	 Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten.

A2-3.3 	 Ausschlüsse

a) 	 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

	 A1-2.3 findet keine Anwendung.
	

b) 	 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

(1) 	die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen;

(2) 	für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversi-
cherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.

A2-3.4 	 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 3 Mio. EUR und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1 	 Abtretungsverbot

	 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

A(GB)-2 	 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1 	 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung 
erfolgen. 

	 Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nach-
zuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe 
in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

A(GB)-2.2 	 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
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werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

A(GB)-2.3 	 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben 
zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrags erfolgen.

A(GB)-2.4 	 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

A(GB)-3 	 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung

A(GB)-3.1 	 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitrags-
berechnung der Beitragsangleichung.

A(GB)-3.2 	 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 

	 Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

	 Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenszahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.

A(GB)-3.3 	 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird 
dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

	 Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen gerin-
geren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf 
der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadens-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

A(GB)-3.4 	 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung 
ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

A(GB)-3.5 	 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden sollte.

	 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

	 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

Teil B Allgemeiner Teil

Abschnitt B1

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1 	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1-2 	 Beitragszahlung, Versicherungsperiode

B1-2.1 	 Beitragszahlung

	 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag.

B1-2.2 	 Versicherungsperiode

	 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die 
vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

B1-3 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

	 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.
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	 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen.

	 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

	 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste 
oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

	 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat. 

	 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 	 Leistungsfreiheit des Versicherers

	 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. Die 
Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 	 Folgebeitrag

B1-4.1 	 Fälligkeit

	 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird.

B1-4.2 	 Verzug und Schadensersatz

	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn 
er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

B1-4.3 	 Mahnung

	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text-
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist 
muss von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.

	 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

B1-4.4 	 Leistungsfreiheit nach Mahnung

	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 	 Kündigung nach Mahnung

	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in 
der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

B1-4.6 	 Zahlung des Beitrags nach Kündigung

	 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf veranlasst wird.

	 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1-5 	 Lastschriftverfahren

B1-5.1 	 Pflichten des Versicherungsnehmers

	 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt.
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B1-5.2 	 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

	 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen.

	 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden 
Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

	 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

B1-6.1 	 Allgemeiner Grundsatz

	 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

B1-6.2 	 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

B1-6.2.1 	 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit 
nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 
der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

	 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 	 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm 
der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.

	 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 	 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Ver-
sicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der 
Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts gebühr 
verlangen.

	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Abschnitt B2

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 	 Dauer und Ende des Vertrags

B2-1.1 	 Vertragsdauer

	 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 	 Stillschweigende Verlängerung

	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, 
wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zu-
gegangen ist.

B2-1.3 	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf.

B2-1.4 	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

	 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

B2-1.5 	 Wegfall des versicherten Interesses

	 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüg-
lich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
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B2-2 	 Kündigung nach Versicherungsfall

B2-2.1 	 Kündigungsrecht

	 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

a) 	 vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Umweltschäden geleistet 
wurde, oder

b) 	 der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder

c) 	 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

	 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach der 
Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 	 Kündigung durch Versicherungsnehmer

	 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode, wirksam wird.

B2-2.3 	 Kündigung durch Versicherer

	 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

B2-3 	 Veräußerung und deren Rechtsfolgen

B2-3.1 	 Übergang der Versicherung

	 Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines 
Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein. Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen 
aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

B2-3.2 	 Kündigung

	 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)3 zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. Der Erwerber ist berechtigt, den Versi-
cherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwer-
bers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

B2-3.3 	 Beitrag

	 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Erwerber während 
einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.

	 Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

B2-3.4 	 Anzeigepflichten

	 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)5 
anzuzeigen. Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 
Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.

	 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalls die Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B3

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten

B3-1 	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1 	 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, 
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im 
Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

	 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und 
B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu 
berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.
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B3-1.2 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

B3-1.2.1 	 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Ab-
satz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Ver-
sicherungsschutz. Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. Das Rücktrittsrecht des 
Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
geschlossen hätte.

	 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 	 Kündigung

	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
geschlossen hätte.

B3-1.2.3 	 Vertragsänderung

	 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 

	 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 	 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers

	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nach-
träglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

B3-1.4 	 Hinweispflicht des Versicherers

	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen hat.

B3-1.5 	 Ausschluss von Rechten des Versicherers

	 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 	 Anfechtung

	 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 	 Erlöschen der Rechte des Versicherers

	 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die 
Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

B3-2 	 Gefahrerhöhung (entfällt, da nicht relevant)

B3-3 	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3-3.1 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

B3-3.1.1 	 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

B3-3.1.2 	 Rechtsfolgen

	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
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	 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3-3.2 	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

B3-3.2.1 	 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer 
Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

B3-3.2.2 	 Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt:

a) 	 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersat-
zansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend 
gemacht werden.

b) 	 Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenser-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

c) 	 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingelei-
tet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

d) 	 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versiche-
rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versi-
cherers bedarf es nicht.

e) 	 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Ver-
fahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

B3-3.3 	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B3-3.3.1 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

B3-3.3.2 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 	 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat.

Abschnitt B4

Weitere Regelungen

B4-1 	 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

B4-1.1 	 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

B4-1.2 	 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

B4-1.3 	 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 
er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 	 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung

B4-2.1 	 Form, zuständige Stelle

	 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit 
gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

	 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 	 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung

	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte 
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dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers.

B4-2.3 	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

	 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 	 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

	 (entfällt, da nicht relevant)

B4-4 	 Verjährung

	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 

	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

	 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-5 	 Örtlich zuständiges Gericht

B4-5.1 	 Klagen gegen den Versicherer

	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

	 Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, 
den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates 
zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

B4-5.2 	 Klagen gegen Versicherungsnehmer

	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem 
gewöhnlichen Aufenthalt.

	 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4-6 	 Anzuwendendes Recht

	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-7 	 Embargobestimmung

 	 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder  Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

B4-8 	 Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit

	 Wird der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit für einen Zeitraum von mindestens einem Monat arbeitslos, 
kann er den Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist zu dem Termin kündigen, bis zu dem der Beitrag bezahlt ist. Die 
Kündigung wird frühestens mit dem Eingang bei der S.L.P. Vertriebsservice AG oder dem Versicherer wirksam. Den Nach-
weis über die Arbeitslosigkeit hat der Versicherungsnehmer zu erbringen.



96

A.	 Allgemeine Tarifbestimmungen

1.	 Geltungsbereich
	 Die Tarife gelten für Versicherungsnehmer, die zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und während der 
Vertragsdauer ihren Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben.

2.	 Vertragsdauer
	 Soweit kein späteres Datum vereinbart wird, beginnt der 

Vertrag und der durch ihn gewährte Versicherungsschutz 
mit dem Tag des Antragseinganges bei der S.L.P. 
Vertriebsservice AG. Der Vertrag wird auf die Dauer 
von mindestens einem Jahr geschlossen, wobei die 
Versicherung bei unterjährigem Beginn zunächst bis zum 
übernächsten 1. Januar abgeschlossen wird. Nach Ablauf 
dieser Zeit verlängert sich der Vertrag stillschweigend von 
Jahr zu Jahr, sofern der anderen Vertragspartei nicht spä-
testens drei Monate vor Ablauf eine Kündigung in Textform 
zugegangen ist.

3. 	 Zahlungsweise
	 Bei unterjähriger Zahlungsweise erhöht sich der 

Jahresbeitrag (ohne Versicherungssteuer) um
– 3 % bei halbjährlicher Zahlung,
– 5 % bei vierteljährlicher Zahlung,
– 8% bei monatlicher Zahlung.

	 Eine monatliche Zahlung des Versicherungsbeitrages ist 
nur bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats mög-
lich, wobei eine Mindestrate von 5,01 EUR inklusive 
Versicherungsteuer gilt.

4.1 	 Versicherungsteuer / Nebengebühren
	 Der Versicherer ist gesetzlich verpflichtet Versicherungsteuer 

zu erheben. Bei Haftpflichtversicherungen beträgt der 
Steuersatz 19% (Stand: 1.1.2007). Nebengebühren (z.B. 
für die Ausfertigung der Versicherungsscheine) werden 
nicht erhoben.

4.2	 Zahlungsempfänger für Versicherungsbeiträge und 
Zahlungsempfänger Gebühren und Zuschläge

	 Versicherungsbeiträge (einschließlich Versicherungsteuer) 
werden stets namens und für Rechnung der VHV 
Allgemeine Versicherung AG erhoben. Gebühren und 
Zuschläge werden in eigenem Namen und für Rechnung 
der S.L.P. Vertriebsservice AG erhoben. 

	 Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei. Etwaige 
erhobene Zuschläge und Gebühren unterliegen eben-
falls nicht der Umsatzsteuer, da sie als Entgelt für 
Nebenleistungen einer Vermittlungstätigkeit gelten bzw. 
nicht steuerbar sind.

5.	 Voranfrage
	 In folgenden Fällen muss vor Abgabe eines Angebotes 

bzw. vor Aufnahme eines Antrages bei der S.L.P. 
Vertriebsservice AG angefragt werden:
•	 Verträge, die vom Vorversicherer gekündigt oder 

Anträge, die bereits von anderen Versicherern abge-
lehnt wurden;

•	 außergewöhnliche Risikoverhältnisse bzw. Zweifel bei 
der Tarifeinstufung;

•	 nicht im Tarif genannte private Risiken;
•	 höhere als die in den Tarifen genannten Versicherungs- 

summen;
•	 Heizöltanks über 30.000 Liter Fassungsvermögen;
•	 Gebäude mit mehr als 250.000 EUR Bruttojahresmiet- 

wert

B. Besondere Tarifbestimmungen

1.	 SLP-online-Tarif „E-Dok“
	 Wenn dem beantragten Versicherungsschutz der soge-

nannte SLP-online-Tarif „E-Dok“ zugrundeliegt, gilt folgen-
des:

 
	 Dieser Tarif sieht vor, dass der Versicherungsschein an 

den Antragsteller ausschließlich per E-Mail übersandt 
wird und zwar an die E-Mail-Adresse, die im Rahmen der 
Beantragung angegeben hat. Des Weiteren sieht der Tarif 
vor, dass auch alle sonstigen Dokumente und jede sons-
tige Korrespondenz ausschließlich per E-Mail erfolgt. Der 
Antragsteller erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden. 

	 Ebenso sind der Antragsteller ausdrücklich damit einver-
standen, dass die E-Mail ohne besondere Verschlüsselung 
(Passwortschutz o. ä.) versandt wird.

	 Der Antragsteller kann zu jedem späteren Zeitpunkt 
die Übersendung von Dokumenten zu seinem Ver- 
sicherungsvertrag bzw. die Führung der Korrespondenz 
dazu auf dem Postweg verlangen. Er ist ausdrücklich damit 
einverstanden, dass dann zur nächsten Beitragsfälligkeit 
ein Wechsel in den dafür vorgesehenen Tarif erfolgt und ein 
erhöhter Versicherungsbeitrag fällig wird.

2.	 Privat-Haftpflichtversicherung

2.1	 Vorschäden
	 Die aufgeführten Beiträge in den Tarifbestimmungen (PHV-

T-010118) gelten nur, wenn in den letzten 5 Jahren vor 
Antragstellung kein Vorschaden entstanden, ansonsten 
erhöht sich der Beitrag um 25% bei einem Vorschaden bzw. 
um 50% bei 2 Vorschäden. Bei drei oder mehr Vorschäden 
in den letzten fünf Kalenderjahren vor Antragstellung ist eine 
Annahme des Antrages nicht möglich.

2.2 	 Familienstand
	 Der Single-Tarif in der Privat-Haftpflichtversicherung gilt 

nur für allein stehende Personen (Einpersonen-Haushalt). 
Die persönliche gesetzliche Haftpflicht von Kindern ist 
nicht mitversichert.

	
	 Die Tarifvariante 55+ gilt für Versicherungsnehmer die im 

Jahr des Versicherungsbeginns das 55. Lebensjahr vollen-
den oder älter sind.

2.3 	 Zusatzrisiken
	 Folgende Zusatzrisiken können im Rahmen der Privat-
	 Haftpflichtversicherung vereinbart werden:

–	 Zusatzbaustein Sorglospaket mit diversen Leistungs-
verbesserungen und -erweiterungen,

–	 Zusatzbaustein Ausfalldeckung Plus zur Erweiterung 
des bestehenden Forderungs-Ausfalldeckung,

– 	Zusatzbedingungen für die Diensthaftpflicht für 
Lehrer (Mitversicherung der gesetzlichen Haftpflicht 
als Lehrer gemäß Dienst-HV-Lehrer 2018 für ange-
stellte / beamtete Lehrer oder freiberufliche Lehrer, 
die allein unterrichten und nicht Inhaber besonderer 
Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge sind; das 
Abhandenkommen von Dienstschlüsseln ist je Tarif mit-
versichert).

3. 	 Tierhalter-Haftpflichtversicherung

3.1 	 Vorschäden
	 Bei zwei Vorschäden in den letzten fünf Kalenderjahren 

vor Antragstellung, kann nur ein Vertrag mit Selbstbehalt 
vereinbart werden. Bei drei oder mehr Vorschäden in den 
letzten fünf Kalenderjahren vor Antragstellung ist eine 
Annahme des Antrages nicht möglich.

Tarifbestimmungen und Annahmerichtlinien
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3.2	 Beitragsberechnung
	 Bei der Beitragsberechnung sind alle vorhandenen Hunde/

Pferde zu berücksichtigen.

3.3	 Hunderassen

3.3.1	 Hunde dieser Rassen können grundsätzlich nicht 
versichert werden:
–	 American Pit Bull Terrier (Pitbull Terrier)
–	 American Staffordshire Terrier (Staffordshire Terrier)
–	 Bull Terrier (Bullterrier, Miniature Bull Terrier)
–	 Staffordshire Bull Terrier (Staffordshire Bullterrier)

	 sowie alle aus Kreuzungen mit diesen Hunderassen her-
vorgegangene Mischlinge ersten Grades

3.3.2	 Hunde dieser Rassen (Risikohund/Kampfhund) kön-
nen unter der Voraussetzung, keine Vorschäden in 
den letzten fünf Jahren vor Antragstellung, versi-
chert werden:
–	 American Bulldog (Old Country Bulldog, Old English 

White)
–	 Bullmastiff
–	 Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-Hund, Cane 

Corso, Corso-Hund, Cane Di Maccelaio)
–	 Coban Köpegi (Kangal, Anatolischer Hirtenhund, 

Karabash, Sivas-Kangal)
–	 Dobermann
–	 Dogo Argentino (Dog Argentino, Argentinische Dogge)
–	 Dogo Canario (Perro de Presa Canario, Canary Dog, 

Alano)
–	 Dogue de Bordeaux (Bordeauxdogge, Bordeaux 

Mastiff)
–	 Fila Brasileiro (Brasilianischer Mastiff)
–	 Kaukasischer Owtscharka (Caucasian Owtscharka, 

Kaukasischer Schäferhund, Kawkasky Owtscharka, 
Kavkazskaïa Ovtcharka)

–	 Mastiff ((Old) English Mastiff)
–	 Mastin Espanol (Spanischer Mastiff, Spanische 

Dogge, Mastin leonés, Mastin extremeno, Mastin 
manchego)

–	 Mastino Napoletano
–	 Perro dogo mallorquín (Ca de Bou, Mallorca-Dogge, 

Perro de Presa Mallorquin, Presa Mallorquin)
–	 Rottweiler
–	 Tosa Inu (Japanischer Kampfhund, Tosa Ken, Tosa 

Token)
	 sowie alle aus Kreuzungen mit diesen Hunderassen her-

vorgegangene Mischlinge ersten Grades

	 Bei den vorgenannten Hunderassen können zum Teil 
noch andere bzw. abweichende Bezeichnungen oder 
Schreibweisen gelten. In Zweifelsfällen ist bei der S.L.P. 
Vertriebsservice AG nachzufragen.

4. 	 Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung

4.1 	 Vorschäden
	 Bei drei und mehr Vorschäden in den letzten fünf 

Kalenderjahren vor Antragstellung ist eine Annahme des 
Antrages nicht möglich.

4.2 	 Gewerbliche oder berufliche Nutzung
	 Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück 

einen Betrieb unterhält oder einen Beruf ausübt, wird 
Versicherungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus dem 

Haus- und Grundbesitz nur durch eine besondere 
Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversicherung gewährt 
(Ausnahme siehe A1-1.3 der AVB HuG bei Praxis- und 
Büroräumen bis zu 50 % Flächenanteil).

4.3 	 Bebaute Grundstücke
	 Der Beitrag ist für jedes selbständige Grundstück getrennt 

zu berechnen. Sofern das zu versichernde Grundstück 
ehemals oder derzeit industriell bzw. gewerblich genutzt 
wurde bzw. wird, ist vor Abgabe eines Angebots bzw. 
Aufnahme des Antrags eine Anfrage bei der S.L.P. 
Vertriebsservice AG erforderlich.

	 Berechnung nach Bruttojahresmiet- bzw. pachtwert (je 
angefangene 1.000 EUR) für Wohnhäuser, gewerblich 
genutzte und sonstige Gebäude: 

	 Die Beitragsberechnung erfolgt nach dem Bruttojahresmiet- 
bzw. -pachtwert. Dazu zählen die Mietwerte aller vor-
handenen Wohnungen und sonstiger Räume (auch für 
eigene und ungenutzte), sowie Garagen und Stallungen 
einschließlich der Nebenkosten, jedoch ohne Heizkosten.

	 Berechnung nach Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten für 
Wohnhäuser von Wohnungseigentümergemeinschaften 
(WEG):

	 Versicherungsnehmer muss stets die Wohnungs- 
eigentümergemeinschaft bzw. ein von ihr eingesetzter 
Verwalter sein. Die Beitragsberechnung erfolgt nach der 
Anzahl der vorhandenen Wohn- und Gewerbeeinheiten.

4.4 	 Unbebaute Grundstücke
	 Die Beiträge sind für jedes selbständige, unbebaute 

Grundstück getrennt zu berechnen. Bei Grundstücken 
über 5.000 qm Flächeninhalt sowie bei Gärten und Parks, 
die auch der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist vor Abgabe 
eines Angebots bzw. Aufnahme des Antrags eine Anfrage 
bei der S.L.P. Vertriebsservice AG erforderlich.

5. 	 Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung

5.1 	 Voraussetzungen

	 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung kann nur 
in Verbindung mit dem über diesen Tarif  versicherten 
Hauptwagnis (Privat- bzw. Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung) abgeschlossen werden.

5.2 	 Vorschäden
	 Bei drei und mehr Vorschäden in den letzten fünf Jahren 

vor Antragstellung ist eine Annahme des Antrages nicht 
möglich.

5.3 	 Mitversicherung in der Privathaftpflicht
	 Heizöltanks sind bis zum jeweiligen bedingungsgemäßen 

Gesamtfassungsvermögen zuschlagsfrei mitversichert, 
sofern diese zu den versicherten Räumlichkeiten gehören. 
Sobald dieses Fassungsvermögen überschritten wird, ist 
der Tarifbeitrag für das gesamte Fassungsvermögen des 
bzw. der Öltanks zu berechnen.

5.4 	 Beitragsberechnung
	 Der Beitrag ist für jeden Lagerbehälter gesondert zu 

berechnen (Ausnahme: Kleingebinde und Tanks bis insge-
samt 1.000 Liter Fassungsvermögen). Batterietanks gelten 
als ein Tank.

Versicherer:	 Vertrieb:
VHV Allgemeine Versicherung AG	 S.L.P. Vertriebsservice AG
VHV-Platz 1, 30177 Hannover	 Erfenschlager Str. 17 – 19, 09125 Chemnitz
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DATENSCHUTZHINWEISE DER S.L.P. VERTRIEBSSERVICE AG

Mit diesen Hinweisen werden Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die S.L.P. Vertriebsservice AG, und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte informiert.

1. Kontaktinformationen
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und gesetzlicher Vertreter

S.L.P. Vertriebsservice AG
Erfenschlager Str. 17 - 19
09125 Chemnitz
vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch seinen Vorsitzenden, Herrn Sven Schleicher
Telefon: (0371) 3 82 80 487
E-Mail-Adresse: info@slp-kundencenter.de.

Datenschutzbeauftragter
Den Datenschutzbeauftragten der S.L.P. Vertriebsservice AG erreichen Sie unter den vorgenannten Kontaktdaten oder unter datenschutz@slpag.de.

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Die S.L.P. Vertriebsservice AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Abschluss und Administration von Versicherungsverträgen 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigt die S.L.P. Vertriebsservice AG die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von dem Versicherer zu übernehmenden Risikos. Sie verarbeitet diese personenbezogenen Daten, um das von dem Versicherer zu überneh-
mende Risiko bestimmen und einschätzen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, werden diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, 
z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung, verarbeitet.

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten ist zur Begründung bzw. Durchführung eines Versicherungsvertrags zwingend erforderlich, soweit die entsprechenden 
Felder im Antrag auf Versicherungsschutz als „Pflichtfelder“ gekennzeichnet sind. Unterlassen Sie es, Angaben in solchen „Pflichtfeldern“ zu machen, kann ein 
Versicherungsvertrag danach nicht abgeschlossen werden. Angaben in sonstigen, nicht als „Pflichtfeldern“ gekennzeichneten Feldern erfolgen freiwillig – ob Sie diese 
Angaben machen oder nicht, hat für die Begründung und Durchführung der Versicherungsvertrags als solchem keine Bedeutung. 

Haben Sie zunächst lediglich unverbindlich ein Interesse an bestimmten Versicherungsleistungen oder an der Ergänzung Ihres bestehenden Versicherungsschutzes 
bekundet, wird die S.L.P. Vertriebsservice Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, Ihnen die gewünschten Versicherungsangebote vorzustellen. 

Die Daten aller mit der S.L.P. Vertriebsservice AG bestehenden Verträge werden für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung genutzt, beispielsweise zur 
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Besondere Information zu Abschluss und Administration von Unfallversicherungsverträgen
Wenn Sie einen Antrag auf Abschluss eines Unfallversicherungsvertrags stellen oder einen Unfallversicherungsvertrag über die S.L.P. Vertriebsservice AG abschließen, 
ist für die Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses zusätzlich die Verarbeitung von bestimmten Gesundheitsdaten erforderlich. Hierbei handelt es 
sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten. Solche Daten wird die S.L.P. Vertriebsservice AG ausschließlich mit Ihrer Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 
a) i.V.m. Art. 7 DSGVO verarbeiten.

Schadenbearbeitung 
Angaben zum Schaden werden benötigt, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist. 

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten ist zur Prüfung und Abwicklung eines Schadensfalls im Rahmen eines Versicherungsvertrags zwingend erforderlich. 
Unterlassen Sie es, die erforderlichen Angaben zum Schaden zu machen, kann das Vorliegen eines Versicherungsfalls danach nicht geprüft werden, und kann Ihnen 
ein Schaden auch nicht erstattet werden.

Besondere Information zur Schadenbearbeitung bei Unfallversicherungsverträgen
Wenn Sie einen Schaden im Rahmen Ihres Unfallversicherungsvertrags abwickeln möchten, ist für die Prüfung, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist, zusätzlich die 
Verarbeitung von bestimmten Gesundheitsdaten erforderlich. Hierbei handelt es sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten. Solche Daten wird die 
S.L.P. Vertriebsservice AG ausschließlich mit Ihrer Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSGVO verarbeiten.

Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder der Beratungspflicht der S.L.P. Vertriebsservice AG verarbeitet. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben nicht genannte Zwecke verarbeiten werden, werden Sie darüber zuvor von der S.L.P. Vertriebsservice AG 
informiert.

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, wird diese gespeichert und ggf. für die weitere Kommunikation zu 
dem betreffenden Vertrag oder Schaden genutzt, sofern Sie dieser Nutzung nicht widersprechen. Die S.L.P. Vertriebsservice AG weist Sie ferner darauf hin, dass Ihre 
E-Mail-Adresse, soweit Sie diese mitgeteilt haben, zur Werbung für eigene oder ähnliche Versicherungsprodukte verwendet wird. Sie können auch dieser Nutzung 
jederzeit formlos widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen.

4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Versicherer:
Sie – als Versicherungsnehmer – und der Versicherer sind Vertragspartner dieses Versicherungsvertrages. Daher ist es erforderlich, Ihre Vertrags- und ggf. 
Schadendaten an den Versicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Bitte beachten Sie 
dazu die nachfolgenden DATENSCHUTZHINWEISE DES VERSICHERERS.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt der Versicherer diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die 
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Externe Dienstleister:
Die S.L.P. Vertriebsservice AG bedient sich zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der dazu einge-
setzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermittelt werden, z.B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. Hierzu 
zählen u.a. die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Im Falle von Sanktionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundesbank.

5. Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass perso-
nenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen den Versicherer geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange die S.L.P. Vertriebsservice AG dazu gesetzlich verpflichtet ist. 
Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem 
Geldwäschegesetz geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.
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6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerrufs- und Widerspruchsrechte
Soweit die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht (also z.B. Gesundheitsdaten verarbeitet werden sollen), haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit 
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Ihren Werbewiderspruch richten 
Sie bitte an datenschutz@slpag.de.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für  
die S.L.P. Vertriebsservice AG zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Sachsen, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1,  
01067 Dresden.

7. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. Angabe zu Vorschäden) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen.

8. Bonitätsauskünfte
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung auf Grund des berechtigten Interesses der S.L.P. Vertriebsservice AG notwendig ist, werden bei 
Auskunfteien Informationen zur Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit oder Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens abgefragt. Die angefragten Auskunfteien entnehmen 
Sie bitte der Dienstleisterliste.

10. Datenübermittlung in ein Drittland
Die S.L.P. Vertriebsservice AG übermittelt keine personenbezogenen Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen Sie bei Antragstellung befragt werden, wird vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen des Vertrages entschieden.

Bei Nichtzahlung des Versicherungsbeitrages erfolgt nach den jeweiligen Versicherungsbedingungen eine automatisierte Vertragskündigung.

Stellen, bei denen die Datenverarbeitung Hauptgegenstand des Auftrags ist:

Kategorien von Stellen, bei denen die Datenverarbeitung nicht der Hauptgegenstand des Auftrages ist oder die nur gelegentlich tätig werden:

Auftraggeber Stellen/Dienstleister Aufgaben

S.L.P. Vertriebsservice AG Fossa AG
Erfenschlager Str. 19
09125 Chemnitz

Unterstützung im Bereich Service-Desk und Client-
Support

Hetzner Online AG
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

IT-Dienstleistungen

terac IT Consulting
Chemnitzer Str. 78g
09212 Limbach-Oberfrohna

IT-Dienstleistungen

Control€xpert GmbH
Marie-Curie-Straße 3
40764 Langenfeld

Unterstützung bei der Begleitung/Betreuung von 
Schadenfällen

DEKRA Automobil GmbH
AL Schadengutachten
Neefestr. 131
09119 Chemnitz

Unterstützung bei der Begleitung/Betreuung von 
Schadenfällen

POS Schadenservice GmbH
Mühlenpfad 2
53547 Hausen

Unterstützung bei der Begleitung/Betreuung von 
Schadenfällen

IHD Gesellschaft für Kredit- und Forderungs- 
management mbH 
Augustinusstraße 11B
50226 Frechen

Bonitätsauskünfte, Realisierung von Forderungen

Swiss Life Partner Service- und  
Finanzvermittlungs GmbH
Zeppelinstr. 1
85748 Garching b. München

Abrechnung von Vergütungen von Vermittlern

Deutsche Post E-Post Solutions GmbH
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn

Druck, Versand von Dokumenten

Mr-Money Service GmbH,
Aggensteinstr. 23
81545 München

IT-Dienstleistungen, Angebotsrechner
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Auftraggeber Stellen/Dienstleister Aufgaben

S.L.P. Vertriebsservice AG Gutachter, Sachverständige (Ärzte, Psychologen, 
Psychiater)

Erstellung von Gutachten, Unterstützung bei der 
Begleitung/Betreuung von Schadenfällen und  
Risikoprüfung

IT-Dienstleister IT-Dienstleistungen

Adressermittler Adressprüfung

Call-Center Telefondienstleistungen
(Inboundtelefonie)

Rechtsanwälte Juristische Beratung

Übersetzungsbüros Übersetzungen

Inkassounternehmen Realisierung von Forderungen

Marktforschungsunternehmen Marktforschung

Marketingagenturen Marketingaktionen

Aktenlager Aktenlagerung, -archivierung

Entsorgungsunternehmen Vernichtung von Akten

Lettershops/Druckereien Postsendungen/Newsletter

Banken Finanzdienstleistungen
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DATENSCHUTZHINWEISE DES VERSICHERERS

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
VHV Allgemeine Versicherung AG
VHV-Platz 1
30177 Hannover
Telefon: +49 (0)511.907- 0
E-Mail-Adresse: service@vhv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vorgenannten Kontaktdaten oder unter datenschutzbeauftragter@vhv.de.

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich
unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz abrufen. Stellen Sie 
einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrags und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu übernehmende Risiko bestimmen und einschätzen zu können. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung.
Angaben zum Schaden benötigen wir, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags
ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der VHV Allgemeine Versicherung AG beste-
henden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Lebensversicherungsvertrags) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.
Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich auch auf Testverfahren zur Entwicklung, Implementierung und Kontrolle der hierzu eingesetzten auto-
matisierten Datenverarbeitungsverfahren. Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der Fall sein:
–	 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–	 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der VHV Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für 		
Markt- und Meinungsumfragen,
– 	 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch 
	 hindeuten können,
–	 zur Bearbeitung und Regulierung von Schäden, soweit Sie an dem jeweiligen Schaden nicht bereits als Versicherungsnehmer beteiligt sind,
	 – zur Erhöhung und Sicherstellung der Datenqualität.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben nicht genannte Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren.

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere 
Kommunikation zu dem betreffenden Vertrag oder Schaden, sofern Sie dieser Nutzung nicht widersprechen.
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse, soweit Sie uns diese mitgeteilt haben, zur Werbung für eigene oder ähnliche Versicherungsprodukte 
verwenden. Sie können auch dieser Nutzung jederzeit formlos widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen.

4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf.
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die 
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen 
Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten 
etwa zur
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten
Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister nebst, sofern erforderlich, der Fundstelle ihrer Datenschutzhinweise im Internet, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-
hen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie unserer Internetseite unter www.vhv.de unter der 
Rubrik Datenschutz entnehmen. Sofern von Ihnen gewünscht, können wir Ihnen diese Liste auch in Schriftform zukommen lassen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. Hierzu
zählen u. a. die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) oder an Beteiligte von Schadenfällen (bspw. Anspruchsteller), soweit dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des jeweiligen Beteiligten erforderlich ist.
Im Falle von Sanktionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundesbank.

5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezo-
gene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch 
rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
und dem Geldwäschegesetz geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
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	 Widerspruchsrechte
	 Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
	 Ihren Werbewiderspruch richten Sie bitte an service@vhv.de.
	 Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation
	 Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Dieses Recht können Sie ebenfalls unter der o. g. Adresse geltend machen.
	

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover.

7. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden zur Unterstützung der
Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein 
Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Der Betrieb des HIS beruht auf den berechtigten Interessen der Versicherungswirtschaft 
gem.
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, die wir gerne erläutern:

Einmeldung:
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnten
und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, 
betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht 
in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grunde melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind sowie 
im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten 
wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung benachrichtigt.

Anfragen:
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz)
an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum 
Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des 
Versicherungsfalls
relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer (als Folge einer HIS-Auskunft) in einem späteren Leistungsfall beantworten und 
daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen. Diese Formen der HIS-Nutzung basieren sowohl auf dem berechtigten Interesse des Versicherers als auch auf 
dem Erlaubnistatbestand der Vertragsdurchführung [Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO].
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. In begründeten Fällen können Sie der HIS-Einmeldung und -Abfrage wider-
sprechen. Einen Widerspruch richten Sie bitte an die oben unter 1. genannte Adresse.

8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben
bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten
mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. Diese Übermittlung basiert sowohl auf dem berechtigten Interesse des Versicherers
als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertragsdurchführung [Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO].

9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung aufgrund unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur
Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit oder Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.
Die von uns angefragten Auskunfteien entnehmen Sie bitte unserer Dienstleisterliste.

10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem 
Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unter-
nehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei
unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie ggf. in unserer Dienstleisterliste. Sie können die Informationen auch unter den unter 1. genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die 
Kündigung des Vertrags, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die 
vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen:
Bei Nichtzahlung des Versicherungsbeitrags erfolgt nach den jeweiligen Versicherungsbedingungen eine automatisierte Vertragskündigung. In der Kfz-Versicherung 
gewähren wir im Zuge automatisierter Antragsprüfung bei negativen Auskünften (Zahlungsunfähigkeit, eidesstattliche Versicherung oder Insolvenzverfahren
= sog. „harte Treffer“) keinen Kaskoversicherungsschutz und in der Haftpflichtversicherung nur Versicherungsschutz in Höhe der gesetzlichen Mindestdeckung.
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